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64. Sitzung der Konstituierenden Nationalversammlung
der Republik Österreich.

Donnerstag, den 26. Februar 1920.
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Tagesordnung: I, Bericht des Versassungsausschusses über die Vorlage der Staatsregrerung
(725 der Beilagen)/betreffend ein Gesetz, womit Artikel 7 des Gesetzes vom 14. Marz 1919,
St. G. Bl. Nr. 180, über die Staatsregierung, ergänzt wird (737 der Beilagen). — Bericht
bc§ Ausschusses zur Vorberatung der Kammergesetze über die Vorlage der Staatsregrerung
(596 der Beilagen), betreffend das Gesetz über die Errichtung von Kammern für die Arbeiter
und Angestellten (736 der Beilagen). — 3. Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung
über den Antrag der Abgeordneten Popp, Boschek, Gröger und Genossen (130 der Beilagen),
betreffend ein Gesetz über den Dienstvertrag der Hausgehilfen (Hausgeh ilsenges.tz) £735 bcr S3et-
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St G. Bl. Nr. 557, über das Dienstverhältnis der Hochschulassistcnten teilweise abgeündcrt wird
(738 der Beilagen).
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2. der Abgeordneten Dersch, Eisenhut und Genoffen Vorgänge bei der Bolkswehr in Mistelbach (An-
m 'den Staatssekretär für Heerwesen, betreffend die hang I, 296/1).

Berichtigung.
der Rede des Abgeordneten Dr. Alfred Gürtler soll es aus Seite 1765, linke Spalte, erster Absatz

letztes Wort» statt „publizieren" richtig heißen: „polemisieren".

Zur Verteilung gelangt am 26. Februar 1920:

die Regierungsvorlage 739 der Beilagen.
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Beginn der Sitzung: 11 Uhr 40 Minuten vormittags.

Vorsitzende: Präsident Seitz, zweiter
Präsident Hauser.

Schriftführer: Schönsteiner, Dr.
Angerer.

Staatskanzler: Dr. Renner.

Vizekanzler: Fink

Staatssekretäre: Eldersch für Inneres
und Unterricht, Dr. Ramek für Justiz, Dr.
Deutsch für Heeres wesen, Dr. Reisch für Finanzen,
Stöckler für Land und Forstwirtschaft, Ingenieur
Zerdik für Handel und Gewerbe, Industrie und
Bauten, Hanusch für soziale Verwaltung, Dr.
Ellenbogen, Dr. Mayr.

Unterst aatssekretäre: Glöckel und
Miklas im Staatsamte für Inneres- und Unter¬
richt, Dr. Eisler im Staatsamte für Justiz,
Dr. Waiß im Staatsamte für Heereswesen, Dr.
Resch im Staatsamte für soziale Verwaltung.

Präsident: Ich eröffne die Sitzung.

Das Protokoll der Sitzung vom 25. Fe¬
bruar liegt in der Kanzlei zur Einsicht für die
Mitglieder aus.

Die Herren Abgeordneten Dr. Schacherl,
Fohringer und Hafner haben sich krank ge¬
meldet; die Frau Abgeordnete Schlesinger hat
ihr Fernbleiben von der Sitzung wegen Familien¬
verhältnisse entschuldigt.

Wir schreiten zur Tagesordnung. Erster
Punkt ist der Bericht des Verfassungsaus-
schusses über die Vorlage der Staats-
regierung (723 der Beilagen) womit Artikel 7
des Gesetzes vom 14. März 1919, St. G. Bl.
Nr. 180, über die Staatsregierung, ergänzt
wird (737 der Beilagen),

Berichtcrstaiterin ist die Frau Abgeordnete
Vopp. Ich ersuche sie, die Verhandlungen einzuleiten.

Bcrichterstatterin Popp: Hohes Haus! Der
Artikel 7 des Gesetzes vom 14. März 1919 über
die Stawsregierung enthält eine Lücke. Es ist bei
der Aufzählung aller jener Befugnisse, die aus der
früheren Zeit aufgeteilt wurden, wohl darauf Rück¬
sicht genommen worden, alle Befugnisse, die, die
Ministerien hatten, den Staatsämtern zuzutcilen;

es gibt jedoch auch Befugnisse, die aus der vor-
konstitutio nellen Zeit stammen und damals dem
Monarchen Vorbehalten waren. In der kon¬
stitutionellen Ära waren diese Befugnisie ebenfalls
dem Monarchen Vorbehalten und war dafür eine
budgetmäßige Bedeckung notwendig. Über diese
Befugnisse wird nun in dem Artikel 7 des Gesetzes
vom" 14. März 1919 nichts gesagt, obwohl sie
sehr wichtig sind. Sie werden unter dem Namen
„Gnadenbezeigungen, Gnadenzuwendungen, Gnaden¬
gaben" ausgezählt, obwohl cs sich da durchaus
nicht um irgendwelche Gnaden handelt, sondern um
Erziehungsbeiträge, um die Ergänzung ungerecht¬
fertigt geringer Pensionen, dann auch darmu, be¬
sonders verdiente Beamte auszuzcichnen, sagen wir,
ihnen ihre Lebenslage durch diese Zuwendungen zu
erleichtern.

Alle diese Befugnisse, welche früher dem
Monarchen vorbehalien waren, sollten nun durch
ein Gesetz der Nationalversammlung auf den
Präsidenten übergehen. Das ist nicht geschehen und
die 'Staatsregierung will mit dem vorliegenden
Gesetz Vorsorge-treuem daß diese Befugnisse aus
den Präsidenten übergehen, olM daß damit, was
wohl sehr wichtig ist, irgend welche Neuausgaben,
Neubelastungen für das Budget _ verbunden sein
würden, denn die Bedeckung für diese außerordent¬
lichen Zuwendungen ist im Budget vorgesehen. Nur
konnte die Summe, die dafür vorhanden ist, infolge
der Lücke, die das Gesetz vom 14. März 1919
enthält, überhaupt nicht verwendet werden. Das
vorliegende Gesetz soll diesem Mangel abhelfen.

Der Verfassungsausschuß stimmt der Berechti¬
gung der Vorlage zu, hat es jedoch für gut
befunden, in bezug auf die Stilisierung eine Ab¬
änderung vorzunehmen. Der Verfassungsausschuß ist
der Meinung, daß die Worte „Gnadenzulagen ,
„Gnadengaben" re. weder in unsere Zeit, noch
überhaupt zu der Sache selbst passen, denn auch
schon früher, als der Monarch in der konstitutionellen
Ära über diese Gelder verfügt und.Gnadenzulagen,
Gnadenversorgungsgenüsse und Gnadengaben ge¬
spendet hat, sind diese Beträge nicht aus dem
Privatmann ögcn des Monarchen erflossen, sondern
budgetmäßig gedeckt gewesen.

Jetzt sollen also diese Rechte auf den
Präsidenten übergehen, es soll aber nicht „Gnadcn-
gaben", „Gnadenversorgungsgenüffe" heißen, sondern
wie es wirklich ist: die Bewilligung von „außer¬
ordentlichen Zulagen" und die _ Zuerkennung von
„ außerordentlichen, das ist nicht aus Rechts-
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ansprüchen beruhenden Versorgungsgenüssen und Zu¬
wendungen^.

Ich bitte also das hohe Haus, dieser Er¬
gänzung des Artikels 7 mit der vom Verfassungs-
ausschusse vorgeschlagenen Änderung zuzustimmen.
Ich möchte noch daraus Hinweisen, daß im zweiten
Absätze des § 1 ein überflüssiger Doppelpunkt
enthalten ist. Ich glaube, das hohe Haus hat keine
Einwendung, wenn das Gesetz ohne diesen Dopvel-
punkt angenommen wird.

Diese Bemerkungen mögen zur Begründung
der Vorlage genügen und ich bitte das hohe Haus
nochmals, ihr die Zustimmung zu geben.

Präsident: Wünscht jemand das Wort?
(Niemand meldet sich.) Es ist nicht der Fall.
Dann kann ich sofort zur Abstimmung schreiten.

Das Gesetz hat nur zwei Paragraphen. Ich
muß noch bemerken, daß es sich hier nur ein Ver¬
fassungsgesetz handelt, daß also nach § 54 der
Geschäftsordnung mindestens die Halste' der Mit¬
glieder anwesend sein muß und mit Zweidrittel¬
majorität abgestimmt wird.

Ich konstatiere die Anwesenheit der Halste
der Mitglieder des Hauses und schreite zur Ab-
stimmung.

Ich bitte jene Mitglieder, die dem Gesetze
ihre Zustimmung geben wollen, sich von den Sitzen

erheben. (Geschieht.) Mit der erforderlichen!
Zweidrittelmehrheit angenommen. !

Ich bitte jene Mitglieder, welche für ^Uet |
und Eingang des Gesetzes sind, sich zu erheben.!
(Geschieht.) Gleichfalls angenommen. Damit
rst das Gesetz in zweiter Lesung mit der
erforderlichen Majorität beschlossen.

Berichterstatterin Popp: Ich beantrage
die sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Präsident: Die Frau Berichterstatterin
beantragt, die dritte Lesung sofort vorzunehmen.

Ich bitte jene Mitglieder, die diesem formellen
Anträge zustimmen, sich zu erheben. (Geschieht)
dR it Zw eidritte! Majorität angeno m m e n.

Ich bitte jene Mitglieder, welche dem Gesetze
auey in dritter Lesung ihre Zustimmung geben
wollen, sich zu erheben. (Geschieht.) Das Gesetz
womit Artikel? des Gesetzes vom 14. März
1919, St. G. Bl. Nr. 180, über die Staats¬
regierung ergänzt wird (gleichlautend mit 737
der Beilagen)f ist auch in dritter Lesung mit
der erforderlichen qualifizierten Majorität
angenommen -und damit endgültig zum Beschlüsse
erhoben.

Wir kommen zum nächsten Punkte unstrer
Tagesordnung, das ist der Bericht des Aus-
-schusses für die Vorberatung der Kammern¬

gesetze. über die Vorlage der Staatsregie-
rung (396 der Beilagen), betreffend das
Gesetz über die Errichtung von Kammern
für die Arbeiter und Angestellten (736 der
Beilagen ).

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Domes. Ich bitte ihn, die Verhandlungen em-
zuleiten.

Berichterstatter. Domes: Hohes Haus! Ich
habe die Ausgabe, namens des Kammerausschusses
das Gesetz über die Arbeiterkammern hier zu
vertreten. Mit diesem Gesetz wird eine For¬
derung der Arbeiterschaft erfüllt, die von ihr seit
mehr als 70 Jahren erhoben worden ist, aller¬
dings von ganz anderen Gesichtspunkten aus, als
die gegenwärtige Vorlage sie vorsieht. Schon im
Jahre 1848 ist in den Industriestaaten Europas
überall die Forderung nach Arbeiterkammern erhoben
worden und sie hat mehr oder weniger in den
übrigen Industriestaaten Gehör gesunden; aber bet
uns in Österreich ist sie bald von der Tagesordnung
verschwunden. In den siebziger Jahren wurde die
Forderung nach Einrichtung von Arbeiterkammern
von neuem erhoben, aber das Begehren der Arbeiter
wurde von den damals herrschenden Regierungen

-kurzweg abgelehnt. Neuerdings kam die Frage der
- Arbeiterkammern im Jahre 1886 durch den bekannten
! Antrag Plener aus die Tagesordnung.
; ^ Die Forderung nach Arbeiterkammern ist
sowohl von Arbeiterkorporationeu als von bürger-

! lichen Parteien erhoben worden, aber von gam
verschiedenen Gesichtspunkten ans. Haben dir Arbeiter
in der Vergangenheit Arbeiterkammern verlangt, um
durch sie ein Instrument zur ' Vertretung ihrer
Interessen zu erlangen, so sind später di? Arbeiter-
kamnrern von bürgerlichen Kreisels zur Erörterung
gestellt worden, um den Bestrebungen der Arbeiter
entgegenzuwirken, um zu verhindern, daß die Arbeiter¬
schaft das allgemeine gleiche Wahlrecht erhält, um
durch die Arbeiterkammern dem .Kampfe die Spitze
abzubrechen, der der Eroberung des allgemeinen,
gleichen, direkten Wahlrechtes gegolten bat. Nach
den: Zusammenbruch hat die Arbeiterklasse' in Öster¬
reich/politisch an Einfluß stark gewonnen und es ist
heute auch im Hause kein Zweifel mehr darüber,
daß der Emanzipationskamps, den die Arbeiterschaft
hinter sich hat, sie auch befähigt, auf die Neu¬
gestaltung unserer Volkswirtschaft in gleicher Weise
bestimmenden Einfluß zu nehmen, wie es die übrigen
Schichten der staatlichen. Organisation tun. Es wird
im Hause niemand geben, der sich der Auffassung
verschließen könnte, daß der Arbeiterklasse auf das
neue Werden in der Volkswirtschaft ein weit¬
gehendes Mitbestimmungsrecht zukommen muß. Von
diesem Gedankengang ausgehend, sieht die Re-

I giernngsvorlage nun eine bestimmte, wenn auch

i
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müßige Einflußnahme auf die Gestaltung der kommen¬
den Verhältnisse durch die Einrichtung dieser
Arbeiterkammern vor

Das Gesetz über die Arbeiterkammern, das
die Regierung vorlegt, ist in Form, Organisation
und Ausbau durchaus dem Gesetze gleichgestaltet, das
gestern im Hause für die Handelskammern beschlossen
worden ist. Es wird durch die Arbeiterkammern den
Arbeitern das gleiche Recht eingeräumt, wie es den
Unternehmern und den Vertretern der kapitalistischen
Interessen durch die Handels- und Gewerbekammern
schon seit dein Jahre 1*868 gewährleistet ist. Der
Ausgabdnkreis, den die Arbeiterkammern haben sollen,
lst durchaus der gleiche, den die Kammern sür
Handel, Gewerbe und Industrie durch die gestrige
Annahme des Regierungsentwurfes erhalten haben.
Vielleicht ist im gegenwärtigen Moment das Gesetz
über die Arbeiterkammern nicht mehr von der
gleichen Bedeutung, als cs war, wie es die Arbeiter¬
sä,ast in der Vergangenheit beansprucht hat. Aber
die Arbeiterschaft steht auf den Standpunkte, daß sie
im gegenwärtigen Moment die Gestaltung unserer
volkswirtschaftlichen Verhältnisse durchaus nicht einer
bevorzugten Klasse, durchaus nicht den Kapitalisten,
den Unternehmern allein überlassen kann. Die Volks¬
wirtschaft ist etwas, was die Arbeiter sehr stark
und im hohen Masse interessiert und sie will und
wird ihren Einfluß auch zur Geltung bringen. Die
Arbeiterkammern sind ein nicht genügendes Instru¬
ment. Aber wie vieles im Anfang ungenügend
erschien, auch die Arbeiterkammern werden von
den Arbeitern als ein Instrument betrachtet werden,
das sie befähigt, ihre Emanzipationshestrebungen
vorwärts zu bringen. /

Die Arbeiterkammern sollen ihrem Wesen
nach zunächst ein Gegengewicht gegen die einseitige
Beeinflussung unserer volkswirtschaftlichen Ver¬
hältnisse durch die Kammern für Handel, Gewerbe
und Industrie sein. Die Handelskammern alten
Stiles waren durchaus Interessenvertretungen der
kapitalistischen Kreise.» In den Wirkungskreis der
alten Handelskammern gehörten aber durchaus nicht
nur Fragen, die das Untern ehulerinteresse berührten,
sondern die alten Handelskammern hatten auch
Begutachtungen von Fragen, die das Arbeiter-
intcresse in ungemein hohen: Grade berührten,
selbständig, int eigenen Wirkungskreise zu erstatten
und sie taten es nicht selten sehr zum Schaden der
Arbeiter. Die alten Handelskammern haben auf die
frühere Gesetzgebung stärksten Einfluß genommen,
während die Arbeiterschaft über ein Instrument,
das sie befähigt hätte, im gleichen Maße Einfluß
aus die Gesetzgebung üben zu können, nicht verfügte.

Der Kammerausschuß hat bei der Behandlung
beider Gesetze, bei dem Gesetze, betreffend die
Kamrnern für Handel, Gewerbe und Industrie, wie
auch beim Arbeiterkammerngesetze, manche Abände¬

rungen an beiden Entwürfen vorgenommen, die
aber den Inhalt und den Ausgabenkreis, der im
Gesetzentwürfe niedergelegt ist, durchaus nicht beein¬
flussen, die nur äußerlich, im Texte, bekunden sollen,
daß der Wirknngs- und Ausgabenkreis der Arbeiter¬
und Angestelltenkammern der gleiche ist, den die
Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie er¬
halten haben.

Bei der Behandlung dieses Gesetzes wurde
häufig auch die Frage aufgeworfen, ob nicht für
Arbeiter und Angestellte separate Kammern errichtet
werden sollen. Schon der Regierungsentwurf verneint
diese Frage und glaubt, daß, obwohl die Interessen
der Arbeiter und Angestellten in verschiedenen Be¬
langen auseinandergehen können, in der Kammer
sür Arbeiter und Angestellte durchaus Raum und
Möglichkeit gegeben ist, arkch die spezifischen In¬
teressen, die Arbeiter oder Angestellte haben, zur
Behandlung kommen zu lassen.

Aus diesem Grunde sieht das Gesetz vor,
daß zwei Sektionen, eine Sektion für Arbeiter und
eine Sektion sür Angestellte, eingerichtet werden
sollen, in denen die engeren beruflichen Interessen
von den Arbeitern, beziehungsweise Angestellten selb¬
ständig gewahrt werden sollen.

Der Regierungsentwurf hat ursprünglich neben
den Bestimulungen über die Wahl ausführliche Be¬
stimmungen über den Wahlvorgang bei den Kammer¬
wahlen enthalten. Diese Bestimmungen enthielten
die §§ 10, 11, 12 und 13; es war eine voll¬
ständige Wahlordnung im Regierungseutwurs ent¬
halten. Der Kammerausschuß hat mit Rücksicht
darauf, daß int Handelskammergesetz solche Be
stimmungen erstens nicht enthalten sind und zweitens
eben im § 7 bestimmt wird, daß die Wahlen in
die Kammern sich nach den Grundsätzen zu voll¬
ziehen haben, die für die Wahl in die National¬
versammlung gelten, sich damit begnügt, zu bean¬
tragen, daß die §§ 10, 11, 12 und 13, die den
Wahlvorgang beschreiben, gestrichen werden sollen.
Dies kann um so mehr geschehen, als im 8 6 aus¬
drücklich hervorgehoben wird, daß die Bestimmungen
über den Wahlvorgang durch das Staatsamt sür
soziale Verwaltung in einer besonderen Bollzugs-
anweisung herausgegeben werden sollen. Im Aus¬
schuß gab es darüber eine längere Auseinander¬
setzung.

Der Herr Kollege Spalowsky hat der For¬
derung, daß die Wahlen unbeeinflußt und unge¬
hindert sich vollziehen können, noch in einer be¬
sonderen Resolution Ausdruck gegeben, die ich
Ihnen namens des Kammerausschusses zur An¬
nahme empfehle.

Die sonstigen Abänderungen, die der Aus¬
schuß an der Regierungsvorlage vorgenommen hat,
sind hauptsächlich fornialer Natur und zu dem
Zwecke vollzogen worden, um auch textlich in
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Erscheinung treten zu lassen, daß die Wirkungskreise
der Kammern sür Arbeiter und Angestellte gleich¬
gestellt sind. Ich bitte das hohe Haus, den Gesetz-
entwurf in der vom Ausschuß vorgelegten Fassung
anzunehmen.

Präsident: Nach aller Voraussicht und
nach der Art, wie die Ausschußberatungen verlausen
sind, dürften sich wesentliche Meinungsverschieden¬
heiten nicht ergeben. Ich halte mich daher für be-
recht'gt, dem Hause vorzuschlagen, daß wir General¬
und Spezialdebatte unter Einem vornehmen. Wird
dagegen ein Widerspruch erhoben? (Nach einer
Pause:) Es ist nicht der Fall. Dann ziehen wir
die beiden Debatten zusammen.

Zum Wort hat sich gemeldet, und zwar
kontra, der Herr Abgeordnete Kittinger; ich erteile
ihm das Wort.

Abgeordneter Kittinger: Hohe National¬
versammlung! Wenn ich als Kontraredner hier
erscheine, so geschieht dies nicht aus dem Grunde,
weil ich etwa gegen das Gesetz als solches eine
entschiedene Stellung cinnehmcn will, sondern ich
bin — das schicke ich voraus — sür die Gesetz

' Werbung dieser Vorlage, und zwar für ihre rascheste
Gesetzwerdung, habe ruich aber kontra einzeichnen
lassen, weil ich einige Bemerkungen zu machen habe,
die diese meine Stellung rechtfertigen sollen.

Es wäre ungemein verlockend, bei der Ver¬
handlung dieses Gesetzes auf den volkswirtschaft¬
lichen Entwicklungsgang zurückzublicken, aus welchem
sich auch dieses Gesetz ergibt. Da uns aber der
hochverehrte Herr Präsident schon ermahnt hat, daß
wir mit der Zeit sehr zu sparen verpflichtet sind.

* so will ich mich dem gern unterwerfen und mich
nur auf das alleruotweudigste dessen beschränken,
was ich zu sagen habe.

Es freut mich als national fühlenden Deut¬
schen außerordentlich, daß in der sozialen Gesetz¬
gebung das Deutsche Reich jeweils vorbildlich ge¬
wesen ist, und zwar schon im Jahre 1871, als
Bismarck das Haftpflichtgesetz schuf, das die Grund-

" läge für den Ausbau der ganzen weiter folgenden
sozialen Gesetzgebung gewesen ist. Wir sehen, daß
gerade im deutschen Volke durchwegs ein soziales
Empfinden vorhanden ist, und ich glaube daher
auch berechtigt zu sein, zu sagen, daß wir Deutschen
in der bestandenen österreichisch-ungarischen Monarchie,
wenn wir selbst maßgebend und bestimmend gewesen
wären, dieses heute zu schaffende Gesetz vielleicht
schon viel früher erledigt hätten. Aber man kennt
ja die politischen Widerwärtigkeiten, welche im alten
Reichsrat waren, die Widerstände und Erwägungen,
welche nicht in der Sache ihre Begründung hatten,
sondern außerhalb derselben. Deswegen glaube ich
auch, sind die Hemmungen für die ganze Entwick¬

lung unserer sozialen Gesetzgebung ursächlich nick:
in der Vertreterschaft des deutschen Volkes iin ehe¬
maligen Reichsrate zu suchen, sondern in den all¬
gemeinen, damals herrschenden politischen Zuständen.
Deshalb begrüße ich diese Vorlage, weil ich sie als
einen notwendigen Ausbau der sozialen Gesetzgebung
überhaupt erkenne.

Es ist auch im Motivenbericht der Regierungs
vorlage gesagt, daß man sich in Deutschland unklar
war, auf welche Art man die Kammergesetze zu
erledigen habe. Ich kann darauf Hinweisen, daß
sämtliche Gewerkschaften des Deutschen Reiches von
der deutschen Reichsregierung ein Gesetz zur
Schaffung von Arbeiterkammern wünschen, in welchen
die Vertreter der Arbeiterschaft und die Vertreter
der Unternehmerschaft oder Arbeitgebcrschast pari¬
tätisch an einem Arbeitstisch zusammensitzen und ihr
gemeinsames Schicksal auch gemeinsam beraten. Ich
würde dieser Form lebhafter zngestimmt haben,
weil ich jederzeit der Überzeugung und der An¬
schauung huldige, daß diejenigen Leute, welche an
der Entwicklung und dem Bestände irgendeiner
Bernfsart oder einer Erwerbsmöglichkeit, sei es in
der Industrie, im Handel oder int Gewerbe un-
niittelbar interessiert sind, sich an einem Arbeitstische
zusammenzufinden haben, weil dadurch jene Mittel¬
linie, bei welcher der Ausgleich hergestellt werden
kann — und das ist immer im Kompromißwege not¬
wendig — viel eher gesunden werden kann, als
wenn abgesondert verhandelt wird. Allerdings sicht
hier das Gesetz die Möglichkeit vor, daß auch die
Verireterschast der Unternehmer sich mit der der
Arbeiterkammcrn endgültig zur Schlußberatung zu¬
sammensetzen.

Nun, hohes Haus, will ich aus' die Sache
selbst eingehen. Wir hätten es im Namen unserer
nationalsozialistischen Arbeiterschaft sür zweckmäßig
gefunden, wenn im § 2, Absatz h), enger um¬
schriebene Bestimmungen dahingehend enthalten ge¬
wesen. wären, daß .die Arbeiterkammcrn auch aur
die Entwicklung der Fachschulen dadurch Einfluß
nehmen können, daß sie ihre Vertreter in die Fach¬
schulausschüsse und dergleichen entsenden können.
Wie ich schon g-stern bei der Beratung des Ge¬
setzes über die Handels- und Gewerbekammern
sagte, lege ick großen Wert darauf, auf die Er¬
tüchtigung unseres Volkes mit allem Einfluß ein
zuwirken, weil nur dadurch die Erwerbsmöglichkeit
und die Möglichkeit gegeben ist, in dem immer
stärker und heftiger werdenden Wettbewerb um die
Erhaltung der wirtschaftlichen Grundlagen und
Exist «Möglichkeiten sich zu behaupten. Wir müssen
daher mit allen Mitteln der Ertüchtigung unseres
Volkes znstreben, und deswegen finde ich es be¬
greiflich, daß auch die Arbeiterschaft die Möglichkeit
haben soll, in den einzelnen Fachschulausschüssen
vertreten zu sein und nicht bloß die Gewerbe

X
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treibenden oder die Unternehmerschaft. Es ist dies
im beiderseitigen Interesse gelegen. Wenn wir einen
tüchtigen Nachwuchs im gewerblichen Leben haben,
ist das auch zum Vorteil der Unternehmer. Tas
ist ein beiderseitiges gleichgearMes Interesse.

Um nun aber dieses hohe Ziel erreichen zu
können, must ich noch einmal das sagen, was ich
schon gestern sagte. Wir wünschen alle auf das leb¬
hafteste, daß bei diesen Kammern möglichst oic
Politisierung ausgeschaltet sei. Hier soll bei der
Beratung lediglich das gemeinsame Wohl. der Ar¬
beiterschaft in Betracht kommen und lediglich von
diesem Gesichtspunkte aus sollen alle Aktionen,
welche von den Kammern unternommen > werden,
auch durchgeführt werden.
/ Meine verehrten Herren! Wenn ich das oe-
souders unterstreiche, so bin ich dazu veranlaßt
imtd.) Vorgänge, welche sich gerade setzt in der
Gegenwart abspielen. Schauen Sie, meine Herren,
verübeln Sie es mir nicht, ich spreche als aul¬
richtiger Freund der gesamten Arbeiterschaft, und
aus diesem Grunde möchte ich eben solche Dinge
wie die, die ich Vorbringen werde, vermieden wissen.
Wir wissen, daß jetzt verschiedene Aktionen aus dem
Gebiete des Ernährungswesens, das ja auch in den
Tätigkeitsrahwen der zu schaffenden Arbeiterkammern
fällt (8 2, Absatz a, Volksernührnng), im Gange
sind, und da sehen wir, daß- bei den verschiedenen
Hilfsaktionen für Kinder, die in das Ausland ge¬
sendet werden, oder bei Lebensmittelzuwendungen
gewisse Unterschiede gemacht werden. .Wir hören die
allgemeinen Klagen in unseren nationalsozialistischen
gewerkschaftlichen Organisationen, daß sie bei weitem
nicht in dem entsprechenden Maße oder überhaupt
gar nicht herangezogen und all dieser auch für ihre
Kinder und für ihre Familien notwendigen Zuwen¬
dungen nicht teilhastig werden, woraus man sehr
deutlich ersehe, daß. diese Lebensmittel-, Liebesgaben-
vder anderen Hilfsaktionen vom parteipolitischen
Standpunkte behandelt werden. ^

Meine Herren! Ich stehe auf dem <Ätano-
pniittc und bin immer daraus gestanden, daß poli¬
tische Parteien vergänglich sind. .Nie kann eine
Parteitagen, sie lverde bis ans Ende der Zellen
die fahrende Stellung haben —" politische Parteien
waren, sind und werden vergänglich sein. Aber sort-
bestehend wirken die wirtschaftlichen Notwendigkeiten
des Volkes und der einzelnen Volksteile, und wenn
diese wirtschaftlichen Notwendigkeiten irgendwie will¬
kürlich eine Rechtsbeugung erfahren, sind sie gerade
in einer io schweren Zeit, wie sie gegemvärtig
unserem ganzen Volke auserlegt ist, geeignet, die
heftigsten Verbitterungen, die heftigsten Nachwirkungen
zu erzeugen, Nachwirkungen, welche ich in unserem
deutschen Volke vermieden haben will. Ich stehe
aus dem Standpunkte, den ich auch gestern bereits
betonte, daß wir alle Kräfte sammeln müffen, um

in unserer gemeinsamen Not gemeinsame Hilfe allen
zu Liebe zu schaffen Ans diesem Grunde möchte
ich besonders daraus Hinweisen, daß die Kammern,
wenn sie einmal in ihre gesetzmäßige Tätigkeit
treten, diese parteipolitischen Sonderangen vermeiden
und allen zu Liebe das Beste anstreben. Dann
wird die Arbeiterkammer sich einleben, dann wirs
sie zu einer segenbringenden Institution werden,
dann Wird sie auch von den Arbeitnehmern jeder¬
zeit begrüßt werden, dann wird es möglich sein,
zu erreichen, was wir alle wünschen: daß ein Aus¬
gleich der bestehenden Gegensätze emtritt und daß
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern einerseits,
andrersei,s aber auch zwischen den politisch ver¬
schiedenartig organisierten Arbeitnehmern ein Aus¬
gleich stattfinde.

In der letzten Sitzung des Kammerausschussts
ist eine Petition Vorgelegen, von der uns auch
schon früher Mitteilung gemacht wurde, daß die
Privatangestelltkn eine selbständige Kainmer be¬
grüßen würden'und gerne gesehen hätten. In dein
vorliegenden Gesetze haben wir eine Sektionll rung
für Arbeiter und für Angestellte. Ich glaube, wenn
das Kammerngesetz tatsächlich so gehandhabt nurd,
wie ich mir das zu entwickeln erlaubt habe, so
werden vielleicht diese Sonderbestrebnngen ^ zu eli¬
minieren sein und werden verschwinden. Schwieriger
aber werden sie dann werden, wenn einzelne Gruppen
der Arbeitnehmer oder Angestellten sehen, daß, sie
irgendwie politisch tyrannisiert oder majoristerr
werden oder daß man über ihre berechtigten Wunsche
und Forderungen hinweggeht. Das würde eine noch
weitergehende Zerklüftung und Unzufriedenheit zur
Folge'haben und würde zur Zersetzung der Kammern
führen. . ^ „

Um ein Zusammenarbeiten nt der stammet
möglich zu machen und die Angestellten zu besrw
digen. möchte ich wünschen, daß die Privatange¬
stellten oder Angestellten überhaupt in der Sektion
nicht der Majorinerung ausgesetzt werden; sie sind
in der Sektion selbstverständlich zur Beratung ihrer
Interessen vollständig legitimiert, aber wie gesagt
immer nur dem verbindenden Ausgleich anstreben!
Und wenn das, meine verehrten Herren, wirklich
zum Ziele derjenigen Männer wird, welche die
Berufung als Kammerräte in diese Kammern der
Arbeiter und Angestellten erhalten, wenn sie sich es
zur Ausgabe machen, vereinigend und verbindend
dadurch zu wirken, daß auch d:e notwendigen Lebens
Interessen jener Arbeiter- und Angestelltengruppen
respektiert werden, welche parteipolitisch nicht r-e;
Mehrheit der Kammerräte angehören, sondern einer
vielleicht auch nur kleinen Minderheit', wenn, man
immer sieht, daß das Prinzip des gerechten Aus¬
gleiches unter allen Umständen und insbesondere de»,
den Lebensnotwendigkeiten und wirtschaftlichen Vor¬
bedingungen vorherrscht, dann glaube ich, wird das
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Gesetz zu.dem werden, als was wir es begrüßen
wollen: als ein Instrument zum Ausgleiche der
sozialen Gegensätze, ja nicht nur das, sondern daß
es eine Reform ist. welche geeignet ist, zur Hebung
der unterem Schichten beizulragen, zu jener Mittel-
linie, bei welcher der soziale Ausgleich in: ganzen
Volke angestrebt und gesunden werden muß. (Beifall.')

Präsident: Zum Worte gelangt pro der
Herr Abgeordnete Spalowsky; ich erteile ihm
das Wort.

Abgeordneter Spalowsky: Hohes Haus!
Der Herr Berichterstat!er hat in seinen Aus¬
führungen darauf verwiesen, daß mit der Beschluß-
fassung dieses Gesetzes einem Wunsche der Arbeiter-
jchatt Rechnung getragen wird, der schon seit langer
Zerr immer und immer wieder zum Ansdrucke
gebracht worden ist. Ich kann die Ausführungen des
Berichterstatters und die Ausführungen des Aus¬
schußberichtes in betn Sinne ergänzen, daß ja auch!
gerade von unserer Seite, von seiten der christlich-!
sozialen Arbeiterschaft, schon seit vielen Jahrzehnten j
b,e Forderung erhoben worden ist, daß der Arbeiter-!
schaft in den Arbeiterkammern eine Interessenver¬
tretung geboten werde, wie sie anderen Erwerbs-!
llnd Bernfsställden in der österreichischen Gesetz¬
gebung längst schon sichergestellt war. Bevor wir
d'ese Forderung erhoben, haben schon hervorragende
christliche Sozialpolitiker demselben Gedanken Aus-
ruck gegeben und es kouuut heute mit der Ver¬

handlung dieses Gesetzes wirklich ein Wunsch' zur
Erfüllung, der aus allen Kreisen der Arbeiterschaft,
aber nicht nur aus den Kreisen der Arbeiterschaft
sondern aus den Kreisen aller sozial denkenden
Menschen immer wieder erhoben worden ist. Ich
darf nur daraus verweisen, daß schon in dem Zeit
punkte, als das alte Abgeordnetenhaus nach dem
allgemeinen Wahlrecht gebildet worden ist, auch
von seiten unserer Abgeordneten.' insbesondere von
sen en der Abgeordneten Kunschak und Dr. Schoepfer
Anträge auf Schaffung von Arbeiterkammern gestellt
wurden, und ich habe übrigens in meinem Berichte,
den ich seinerzeit dem hohen Hause über das Gesetz'
betreffend . die Einigungsämter erstattet habe, auf
diesbezügliche Anträge hingewiesen, weil die Anträge
bezüglich der Einigungsämter und der Schaffung
von Arbeiterkammern vielfach miteinander von
unserer Seite gestellt worden sind. Ich habe es für
notwendig gehalten dies zu erwähnen, weil in dieser
Hinsicht eine Ergänzung des Ansschußberichtes
außerordentlich wichtig ist.

Das Gesetz selbst hat in seinem Wesen das
Ziel vor Augen, der Arbeiterschaft zunächst eine
Interessenvertretung zu schaffen, eine Jnteressen-
vertretung, wie sie andere Bernfsstände in der
Handels- und Gewerbekammer längst schon gehabt

und wie sie auch verschiedene Intelligenzberufe tu
ihren Kammern beschenk haben. Man hat allerdings
-n Österreich schon das Gefühl gehabt, daß bett
Arbeitern eine Interessenvertretung geschaffen werden
muß, und es hat ja bekanntlich der frühere Handels
miniiler Baernreither mit seinen Bemühungen, den
Arbeitsbeirat im arbeitsstatistischen Amte des
Handelsministeriums zu schaffen, diesen Bestrebungen
Rechnung tragen wollen. Allerdings hat Baerureither
oabei nicht eine reine Interessenvertretung der
Arbeiter im Auge gehabt, sondern er wollte eine
Stelle schaffen, in der die sozialpolitischen Agenden
zusammengefaßt werden und in welcher die Arbeiter¬
schaft auch die Möglichkeit hat, ihren Willen zum
Ausdruck zu bringen. Diese Bestrebungen waren
sicherlich ernstlich gemeint, aber das praktische
Ergebnis hat die Arbeiterschaft nicht befriedigt.
Denn in der Praxis hat sich die Sache so enr-

j wickelt, daß die sozialpolitischen Vorlagen der
Regierung allerdings dem Arbeitsbeirat zugewiesen

j worden sind, aber dort waren die Vertreter der
I Arbeiter neben den Vertretern der Arbeitgeber und
j überdies war eine Gruppe von sogenannten sozial-
j politischen Fachmännern in der gleichen Stärke dem
j Arbeitsbeirate beigezogen.

Bei dem Interessenwiderstreit, der zwischen
den Vertretern der Arbeiter und der Unternehmer
unmer bestanden hat, war es gewöhnlich Aufgabe der
sozialpolitischen Fachmänner, daß sie in diesen;
Widerstreite der Interessen zu entscheiden hatten.
Das war nun selbstverständlich kein Glück für die
fauche sei oft, denn wenn man den Fachmännern
schließlich die Eutscheiduugsmöglichkeit gibt, so kommt
dabei etwas Praktisches nicht heraus. Ich habe
selbst^ die Ehre gehabt, durch zwei Perioden dem
Arbeitsbeirate anzugehören, und weiß ans eigener
Erfahrung, daß das Ergebnis' dieser Arbeiten ein
höchst dürrtiges war; die Entscheidungen haben sehr
wt dem Ansehen der Fachmänner geschadet, weil sie
sich oft aus einem für sie praktisch erscheinenden
Grunde nach einer Seite geschlagen haben, dabei
aber ihre Überzeugung, die bei ihnen in erster
Linre hätte zum Ausdruck kommen sollen, zum Opfer
bringen nmßten.

Es hat also der Versuch einer Berücksichtigung
der Arbeiterschaft bei der Vorbereitung sozialpolitischer
Maßnahmen total fehlgcschlagen und die Arbeiter-
segast war um so mehr in; Rechte, mit diesem
Arbeitsbeirate unzufrieden zu sein, weil auf der an¬
deren Seite im Jndustriernt und Gewerberat ledig¬
lich die Interessen der Unternehmerschaft zum Aus¬
druck gebracht worden sind. Dort hat man es nicht
für notwendig befunden, das Urteil der Interessenten
etwa durch das Urteil anderer Interessenten trüben
zu lassen oder etwa gar eine Richtigstellung dieses
Urteiles durch das Urteil von Fachmännern herbei-
zuführen. Auf der einen Seite ist das nackte
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Berufsinteresse der Unternehmer unverfälscht zum
Ausdruck gekommen und auf der anderen Seite
har man die Arbeiterschaft durch die Fachmänner
zum mindesten tm Zügel gehalten. So wird es
auch klar, daß das geringe soziale Verständnis, das
unsere früheren österreichischen Regierungen hatten,
noch getrübt werden konnte durch das Urteil von
Körperschaften, denen man eure gewisse Autorität
gegeben hat, die aber diese Autoritär in Wirklichkeit
niemals besessen und niemals zum Ausdruck ge¬
bracht haben.

Wenn man nun in den Arbeiterkammern eine
Körperschaft schafft, in der die Arbeiterschaft ihre
Standesinteressen beraten und ihre Wünsche der
Regierung mitteilen kann, wenn die Arbeiterkauuneru
dann auch dazu dienen, daß die Arbeiterschaft ans
dem Umwege über die Arbeiterkauuneru auch in die
verschiedenen staatlichen Stellen ihre Vertreter ent¬
senden und ihr Gutachten abgeben kann, so ist das
zweifellos ein ganz bedeutender Fortschritt.

Es hat in der letzten Zeit, besonders in der
Kriegszeit, nicht an Versuchen gefehlt, die ^Be¬
strebungen nach Schaffung von Arbeiterkammern
dadurch zu befriedigen, daß man die sogenannten
Arbeitskammern schassen wollte. Jur Bericht ist von
„Arbeiterkammern" die Rede, die man in Deutsch¬
land und in Österreich angestrebt hat. Ich bemerke
aber, daß es sich hier nicht um Arbeiterkammern,
sondern um Arbeitskammern gehandelt hat. Des
Wort „Arbeitskammer" bezeichnet eine paritätisch
gebildete Körperschaft, in der Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer gleichmäßig vertreten sind. Diese Arbeits¬
kammer, wie sie insbesondere in Deutschland ver¬
langt wurde, hätte nichts anderes sein sollen als
eine gesetzliche Festlegung der in Deutschland während
des Krieges zwischen den Arbeitgebern und
Arbeitnehmern geschaffenen Arbeitsgemeinschaft, eine
Arbeitsgemeinschaft, die aber lediglich vom Stand¬
punkte der Produktion aus geschaffen worden ist,
allerdings auch 31t dem Zweck, um Differenzen
zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern, jedoch
im Interesse einer ungestörten Produktion, zu be¬
seitigen. Dieser Zweck, die Produktion zu regeln
und aus die Schaffung günstiger Produktionsver¬
hältnisse hinzuwirken, wird allerdings nun direkt
durch die Arbeiterkammern, wie sie von uns beab¬
sichtigt sind, nicht erreicht, aber es ist durch die
Bestimmungen eines Paragraphen am Schluffe des
Gesetzes dem Staatssekretär für soziale Verwaltung
das Recht eingeräumt, zu verfügen, daß die Arbeiter¬
kammern selbst oder Ausschüsse desselben mit Aus¬
schüssen gleichartiger Vertretnngskörper, zum Bei¬
spiel den Handelskammern, zur Beratung gemein¬
samer Angelegenheiten zusammentreten.

Dadurch werden unsere Arbeiterkammern mit
den zuständigen Körperschaften der anderen Bernss-
stände zusanunenwirken können, um alle wirtschaft¬

lichen Fragen in einem Sinne zu lösen, daß nicht
nur vielleicht einseitig den Bedürfnissen der Arbeiter¬
schaft und auch nicht einseitig den Bedürfnissen der
Unternehmerschaft, sondern in erster Linie den Be¬
dürfnissen unserer Wirtschaft und unserer Produktion
Rechnung getragen wird. Und das ist sicherlich für
die Zukunft von der allergrößten Bedeutung.

Es soll aber die Arbeiterschaft durch dickArbeiter-
kammern nicht nur in die Lage kommen, ihre eigenen,
die ihr naheliegenden und ureigensten Interessen 31t
vertreten, sondern sie soll auch die Möglichkeit haben
— und es ist das tut § 2 des Gesetzes sehr deutlich
zum Ausdruck gebracht — überall dort, wo sich die
Arbeiterschaft darum kümmern muß, wie die amt¬
lichen Stellen mit der Lösung verschiedener wirt¬
schaftlicher Fragen sich beschäftigen, durch die Ar¬
beiterkammern ihre Stimme zum Ausdruck zu bringen.
Es ist das nichts anderes als die Fortsetzung des
Weges, der in der Arbeitsgesetzgebung von der
Konstituierenden Nationalversammlung beschritten
worden ist, es ist das Bestreben, der Arbeiterschaft
ein Mitbestimmungsrccht einzuräumen, das man der
Arbeiterschaft itm so weniger verweigern nnb ver¬
wehren kann, als die Erkenntnis allgemein geworden
ist, daß die Arbeiterschaft nicht nur der an Zahl
größte Volksteil in unserer Volksgemeinschaft ist,
sondern auch in unserem Staate endlich ckimual so
gewertet werden muß, wie sie für unser ganzes
Wirtschaftsleben auch wirklich in Erscheinung tritt.
Wenn dieser Grundsatz als ein echt demokratischer
Grundsatz hier zum Ausdruck komutt, ' so ist das
etwas, was wir mit aufrichtiger Freude begrüßen
und wir haben ans diesem Grunde auch an der
Schaffung dieses Gesetzes im Ausschuß mit allen
Kräften mitgearbeitet und uns bemüht, das Gesetz
auch so zu schaffen, daß es allen Anforderungen
entsprechen kann.

Eine Frage, die der Herr Berichterstatter und
auch mein Herr Vorredner schon behandelt haben,
ist die Schaffung selbständiger Angestellrenkammern.
Aus den Kreisen mancher Angcstelltenorganisationen
wurde und wird auch heute noch die Forderung
erhoben, daß die Arbeiterkammern nicht die An¬
gestellten umfassen sollen, sondern daß den Ange¬
stellten wegen der Besonderheit ihrer Interessen die
Möglichkeit gegeben werden soll, in eigenen Kammern
ihre Interessen selbst zu vertreten.

Wir christlichsozialen Arbeiter stehen nun auf
dem Standpunkt, daß man gewiß die Eigenart der
Interessen auch in der beruflichen Interessenvertretung
möglichst berücksichtigen muß. Aber wenn wir auch
wünschen, daß den Angestellten bei der Eigenart
ihres Dienstverhältnisses und ihrer Lebensverhältnisse
überhaupt, die aus dem Dienstverhältnis sich ergeben,
die Möglichkeit gegeben werden soll, ihre Besonder¬
heiten vertreten zu können, so sind wir doch nicht
der Meinung, daß dazu die Schaffung eigener
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Kammern notwendig ist. Die Angestellten befürchten,
daß sie in der Arbeiterkammcr majorisierr werden
könnten, und ich muß zugeben: Bei den Erfahrungen,
die wir aus dem Gebiete dur Arbeiterbewegung in
Österreich gemacht haben, ist diese Befürchtung keine
unbegründete, denn wir sehen, daß diese Organisa¬
tionen der Arbeiterschaft in ihrer Mehrheit sich auf
ihre Stärke außerordentlich viel zugute tun. Wir
haben uns ja schon oft darüber anseinandergesetzt
und es ist vielfaeb beklagt worden, daß die große
Masse der organisierten Arbeiter gerne geneigt ge¬
wesen sind, über die Minderheiten kalten Blutes
zur Tagesordnung überzugehen. (Zustimmung.) Diese
Erfahrung ist gemacht worden und diese Erfahrung
hauptsächlich treibt die Angestellten dazu, daß sie
eigene Angestclltenkammern fordern. W>r haben uns
deswegen im Ausschüsse bemüht, dem Gesetze in der
Richtung eine Fassung zu geben, daß die Angestellten
diesbezüglich beruhigt sein können und ' ich freue
mich, daß uns dies auch gelungen ist; insbesondere
ist die Möglichkeit geschaffen worden, die Sekiionie-
rung so durchzuführen, daß daraus nicht eine will¬
kürliche Zusammenlegung bestimmter parteipolitisch
orientierter Jnteressentengruppen zu einer Sektion
stattfinden kann, oder daß man andrerseits Minori¬
täten bei der Einteilung in die Sektionen vollständig
mundtot machen kann, wie ruan das bei anderen Ver¬
tretungskörpern leider Gottes gesehen hat. Ich v rweise
nur aus die Personalvertretungcn der Eisenbahner,
bei denen diese Methode mit außerordentlichem
Geschick zum Nachteile der Minderheit in Anwendung
gebracht worden fft. Solche Kunststücke mögen partei¬
politisches Interesse haben, aber der Sache selbst
nutzen sie nichts und aus diesem Grunde müssen
solche Experimente unter allen Umständen vermieden
werden. Wir haben daher darauf hingewirkt, daß
die Sektionierung zunächst in der Weise geschaffen
wird, daß nur zwei Sektionen geschaffen werden:
eine Sektion der Arbeiter und eine Sektion der
Angestellten. Damit haben die Angestellten schon
eine gewisse Selbständigkeit, aber nicht nur die
Selbständigkeit, sondern auch die Gewähr, daß sie
von der Arbeiterschaft, die in der Kammer die
Mehrhmt bilden wird, nicht majorisiert werden soll,
und das gleichfalls ungemein Wertvolle, daß die
Angestellten stehen, daß sie in der Kammer ganz
unbehindert ihre Interessen vertreten können. Ans
diesem Grunde haben wir uns im Ausschüsse bemüht,
bezüglich der Geschäftsführung der Sektionen gewisse
Bestimmungen durchzusetzen, die das voll und ganz
gewährleisten. Wir haben auch verlangt — und es
war möglich, das zu erreichen —, daß die Auf¬
teilung der Mandate nach dem Verhältnis der
Mitglieder der Sektionen zueinander auf die Sek¬
tionen erfolgen muß, weil wir sonst zu befürchten
gehabt hätten, das gerade die Sektionen der An¬
gestellten bei der Aufteilung der Mandate zu kurz

gekommen wären. Ich gebe zu, daß dies einige
Schwierigkeiten bei der Ausschreibung und Durch¬
führung der Wahlen bieten wird, aber - diese
Schwierigkeiten sind mit Leichtigkeit zu überwinden,
weil nur die Fristen eingehalten zu werden brauchen,
um zu erfahren, welche Wählerzahl in der einen
oder anderen Sektion vorhanden fein wird. Über¬
dies ist im Ansfchnffe durch eine präzisere Fassung
des zweiten Absatzes des § 18 die Beruhigung
geboten worden, daß die Angestelltenfellionen in
denjenigen Fragen, die die Angestellten selbst be¬
rühren, wirklich autonom sein werden.

Diesen Dingen habe ich " nun noch einen
anderen Wunsch anznschließen und das ist unser
Wunsch bezüglich der Wahlordnung. Wir haben den
Ausführungen der erläuternden Bemerkungen, die die
Regierung ihrer Vorlage angeschlofsen hat und in
denen sie die Notwendigkeit einer Wahlordnung
im Gesetze begründet hat, sehr zugestimmt, weil
wir in dieser Hinsicht leider Gottes durch Jahr¬
zehnte außerordentlich bittere Erfahrungen gemacht
haben. Wir haben gesehen, daß sich der Mangel
eines ordentlichen Wahlmodus bei den verschiedenen
Gehilfenausschußwahlen für jede Minderheit außer¬
ordentlich nachteilig fühlbar* gemacht hat. Wir
haben die Erfahrung gemacht, daß ein genau um¬
schriebenes Wahlrecht und ein genau umschriebener
Wahlvorgang die beste Gewähr dafür bieten, daß
auch eine ordentliche Wahl zustande kommt. Und
daß bei den Arbeiterkammern ordentlich gewählt
wird, daran muß uns tut Interesse der Institution
selbst liegen. (Zustimmung.) Es darf nicht der
Fall sein, daß, wie bei den Gehilfenvertretlmgen,
vielleicht von einem Zwanzigstel oder Hundertstel
drr Wahlberechtigten die Gehilfenvertretung einfach
ernannt oder auf eine Art und Weise gewählt
wird, die man eine Wahl absolut nicht nennen
kann. Gegen solche Mißstände muß von vornherein
ein Riegel vorgeschoben werden. (Abgeordneter
Witternigg: Bei den Bezirkskrankenkassen wäre

das auch notwendig!) Fragen Sie den Kollegen
Meißner, wie die Sache bei den Bezirlskranken-
kassen geregelt ist. Ich wäre froh, wenn Sie ein¬
verstanden wären, daß das bei der Arbeiterkammer
so gemacht wird, wie es bei den Bezirkskranken¬
kassen gemacht wurde. (Ruf: Etwas spät gemacht
wurde!) Es ist nicht so spät, es ist immer noch
rechtzeitig. Sie sollten sich nicht ansregen, weil wir
sicherlich nicht Phrasen zum Attsdrnck bringen,
sondern wirklich bemüht sind, diesen Grundsatz zur
Durchführung zu bringen, wo wir die Herrschaft
haben. Ich würde wünschen, daß es ihrerseits auch
imtner so gemacht wird.

Nun hat man den Zusammenhang mit dem
Handelskammergesetz benutzt, um die Wahlordnung
aus dent Gesetze hinauszubringen. Es ist ein
Kompromiß geschlossen worden, durch welches im
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— wir müssen das
in diesem Punkte

Gefahr herausdie

Z 7 gesagt wird, daß die Grundsätze der Wahl¬
ordnung für die Nationalversammlung für die
Wahlordnung maßgebend fein werden. Ich will
hier nur bemerken, daß wir uns mit diesem Kom¬
promiß vorläufig hbfinden, daß wir uns aber
hei der Erlassung der Wahlordnung sehr darum
kümmern werden, wie diese Wahlordnung aus-
fehen wird.

Wir sind nicht geneigt
auch schon heute betonen -
Konzessionen zu machen, die
beschwören, daß die Reinheit der Wahlen irgendwie
beeinträchtigt wird. Ich denke, daß die sozial¬
demokratische Arbeiterorganisation schon vermöge
ihrer Stärke einem reinen Wahlmodus vollständiges
Vertrauen entgegenbringen kann. Wenn wir, die
wir die Minderheit bilden, uns mit genau um¬
schriebenen Wahlen abfinden, so erwarte ich, daß
schon mit Rücksicht auf das Ansehen der Kammer
der Wahlmvdus so geschaffen wird, daß er allen An¬
forderungen entspricht. Wir richten an das Staats¬
gut für soziale Verwaltung die dringende Aus-1
sordernng, bei der Ausarbeitung der Wahlordnung
aus uwere Wünsche Rücksicht zu nehmen, weil wir
sonst der Wahlordnung nicht leicht zustimmcn könnten.

Ich möchte bei diesem Anlasse nur eine Sache
erwähnen, die der Herr Vorredner, der Herr Ab¬
geordnete Kittinger, bermts angeführt hat. Wenn
wir bei solchen Fragen hier immer mit einer gewissen
Beunruhigung urteilen, so hat das seinen Grund
darin, daß von festen der sozialdemokratischen
Gewerkschaften leider Gottes nicht jene Duldung
gegenüber den anderen gewerkschaftlichen Organi¬
sationen an den Tag gelegt wird, wie das ^in
unserer heutigen Zeit absolut notwendig wäre^ Ich
will mich gar nicht darauf berufen, daß die
Koalitionsvereiubarungen es hätten eigentlich un
möglich machen sollen, daß ein Arbeiter wegen
seiner Zugehörigkeit zu einer christlichen Gewerkschasts-
organifation immer noch terrorisiert werden kann.
Aber wir müssen leider Gottes die Tatsachen kon¬
statieren, daß fast täglich immer wieder sich Fälle
ereignen — und durchaus nicht in dem Sinne, wie
es Herr Dr. Bauer kürzlich bcL der Erörterung
des Falles Mendt getan hat, vielleicht in solchen
Betrieben, wo bisher keine Organisation bestanden
hat oder wo sie rnedergchalten worden ist, sondern
gerade in solchen Betrieben, wo die Organisation
aus sozialdemokratischer Seite schou Jahrzehnte alt
ist —, daß immer wieder Terrorversuche gegenüber
der christlich n Arbeiterschaft verübt werden. Sv
lange mit diesen undcmokratischen Mitteln gearbeitet
wird, so lauge die wahre Freiheit, die uns so sehr
versprochen worden ist, auf dem Gebiete der Arbeits-
betätiguug und der Organisatiousarbeit nicht geschaffen
ist, so lange kann man von uns nicht verlangen,
daß man diesen Dingen ohne jedes Vorurte.lt gegen

Übertritt, weil wir immer befürchten müssen, daß
schließlich und endlich der Parteivorteil alle anderen
vernünftigen Erwägungen erschlagen wird.

Wir werden daher für den Gesetzentwurf
nicht nur stimmen, sondern auch alles tun, um das
Gesetz wirklich seinem Sinne nach entsprechend zum
Ausdrucke zu bringen. Aber wir müssen die eine
Forderung ‘ erheben, daß die Durchführung und
Handhabung des Gesetzes, insbesondere die Bildung
und Zusammensetzung der Kammer durch eine
geordnete und gerechte Wahlordnung ermöglicht
wird, daß alle Arbeiter in der Arbeiterkammer nicht
nur ihre , wirkliche Jnteressenveriretnng sehen, sondern
daß die Arbeiteckammern auch getragen sind von
der ganzen Arbcilerschast und keine Macht im
Staate sich über diese Arbeitcrkammer, die von der
Macht der ganzen Arbeiterschaft getragen wird,
hinwegsetzen können wird.

Abgeordnete Hölzl.

Abgeordnete

Präsident: Zum Worte gelangt der Herr

Hölzl: Hohes Haus! Wir
über die Kammern fürhaben gestern das Ges tz

Gewerbe, Handel und Industrie verabschiedet und
heute beschäftigt uns das Gesetz über die Kammern
für Arbeiter und Angestellte. Zug urn Zug sollen
diese zwei Gesetze BernZchiedung finden Es geziemt
sich, hierzu den Standpunkt der Sozialdemokratie
zu kennzeichnen, besonders auch deshalb, weil in
der Debatte durch die Herren Abgeordneten
Kittinger und Spalowsky Äußerungen gefallen
sind, die nicht unwidersprochen bleiben können. .

Ich möchte vorausschicken, daß wir dieses
Gesetz über die Kammern für Arbeiter und An¬
gestellte, das uns beute vorliegt, nicht als ein
Geschenk ansehen, das der Arbeiterschaft und den
Angestellten gegeben wird, sondern als ein erkämpftes
rechtmäßiges Gur. Dieses Gesetz ist nicht als Gnade
von oben zu werten, sondern als ein Recht. Es
wird dadurch mit jenem Grundsätze gebrochen, der
ja so lange in den früheren gesetzgebenden Körper¬
schaften in Österreich verfochten wurde, daß die
Arbeiterschaft und die Angestellten als das Objekt
der sozialen Gesetzgebung und ^ der Sozialpolitik
auzusehen sind.

Ein Beweis dafür, daß die Arbeiterklasse
zum mitbestilumeuden Faktor im Wirtschaftsleben
geworden ist, ist unter anderem auch dieser Gesetz-
entwurs, über den wir jetzt beraten. Er ist ein
Stück Sozialpolitik. Es ist der Wiederaufbau unserer
Wirtschaft, unseres gesamten Wirtschaftslebens, un-
deutbar/ ohne die Arbeiterschaft und die Angestellten
bei diesem Wiederaufbau heranzuziehen. Der Wert
diescr sozialen Gesetzgebung, der Wert der sozial-
polirischen Gesetze, die dieses Haus bereits beschlossen
hat, wird ja durch btc herrschende wirtschaftliche
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Not in der Wirksamkeit bedeutend herabgemindert.
Es wird aber sicherlich der Wert dieser Gesetzgebung
in den Kreisen der Arbeiterschaft.und Angestellten
erkannt.

Es ist notwendig, daß diese Gesetzgebung
eine Ergänzung finde durch die Beschlußfassung über
das uns heute vorliegende Gesetz in bezug auf die
Kammern für Arbeiter und Angestellte. Seit dem Jahre
1848 kämpft die Arbeiterschaft, worauf auch der
Herr Berichterstatter Abgeordneter Domes hin-
gewiesen hat, für die Arbriterkannnern. In den
Kreisen der Arbeiterschaft und der Angestellten ist
die Ansicht über den Wert solcher Kammern eine
geteilte.gewesen und ich will es nicht unterlassen,
darauf hinzuweisen. Besonders waren damals Gegen¬
sätze gegen solche Kammern in den Reihen der
llrbeiterichaft und der Angestellten zu verzeichnen,
als bannt von den herrschenden Politischen Gewalten
dex Versuch verknüpft wurde, die Arbeiterkammern
sozusagen als ein politisches Linsengericht den
Arbeitern und Angestellten zu geben. Die Arbeiter¬
klasse, die sich im Lause der Jahrzehnte durch ihre
gewerkschaftlichen Kämpfe die Mündigkeit erobert
hat, die Arbeiterklasse, die aus eigener Kraft daran-
gegangen ist, sich in den Reihen ihrer gewerkschast-
üchen Organisationen entsprechende Vertretungs¬
körper im wirtschaftlichen Kampfe zu schaffen, sie
beurteilt nun dieses Gesetz und die Schaffung der
Arbciterkammern an sich heute selbstverständlich
anders als zu jener Zeit.

Es wurde heute in der Debatte seitens des
Herrn Abgeordneten Kittinger daraus hingewieserr,
daß in Deutschland in bezug auf die soziale Gesetz¬
gebung Mustergültiges geschaffen wurde, was er
sehr begrüße. Er hat daraus hmgewiesen, daß auch
draußen das Verlangen der Arbeiterschaft dahingehe,
daß solche Arbeitskammern geschaffen werden, in
denen eine paritätische Vertretung sowohl ’ der
Arbeiter und Angestellten als der Unternehmer vor¬
gesehen sei. Diese Ansicht nun, die er zum Ausdruck
gebracht Hat, zeigt nichts anderes auf, als daß
eben auch in bezug auf die Schaffung von Arbeiter¬
kammern wie bei verschiedenen anderen Dingen die
Meinungen geteilte sind, und ich sagte schon, daß
auch bei uns die Arbeiter nicht immer unbedingte
Anhänger solcher Kammern gewesen sind, daß wir
aber unbedingt aus dem Standpunkte stehen, daß
eine solche Gesetzgebung nur dann von Wert für
die Arbeiterschaft und für die Angestellten ist, wenn
sie in dem Sinne . der Vorlage ihre Erledigung
smdet, wenn hier reine Kammern für Arbeiter und
Angestellte gescyaffen werden. Es ist übrigens im
Gesetzentwürfe selbst eine Bestimmung vorgesehen,
Re dem Gedanken Rechnung trägt, daß gewisse
Beziehungen zwischen den Interessen der Arbeiter
und der Angestellten und jenen der Unternehmer
hergestellt werden können. Es ist in; § 25 die

Rede davon, daß paritätische Ausschüsse und Ein¬
richtungen geschaffen werden können. Dort beißt
es (liest):

„Das Staatsamt für soziale Verwaltung kann
im Einvernehmen mit den sachlich zuständigen
Staatsämtern verfügen, daß die Kammern für
Arbeiter und Angestellte (Arbeiterkammern) mit
andern zur Vertretung wirtschaftlicher Interessen
gesetzlich berufenen Körperschaften zur Beratung
gemeinsamer Angelegenheiten oder zur Leitung ge-
memfamer Einrichtungen Ausschüsse schaffen, in denen
die Unternehmer einerseits, die Arbeiter und Ange¬
stellten ^andrerseits gleichmäßig vertreten sind."

Dadurch ist auch dem Gedanken Rechnung
getragen, oer darin gewesen ist, daß man zeitweise
auch Arbeitskammern verlangt hat und draußen in
Deutschland die Meinungen noch nicht geklärt sind,
vb Arbeitskammern mit paritätischer Vertretung
sowohl der Arbeiterschaft als der Unternehmerschaft
reinen Arbeiterkammern, wie wir sie 'hier anstreben
und wie sie durch die Gesetzwerdung dieser Vor¬
lage eben zur Schaffung gelangen sollen, vorzu¬
ziehen seien. Aber es ist sicherlich durch die von
nur vorhin erwähnte Bestimmung dafür Vorsorge
getroffen worden, daß im Bedarfsfälle durch das
Zusammentreten solcher paritätischer Ausschüsse für
die Erörterung gemeinsamer Angelegenheiten der
Boden gegeben sei.

Durch die Schaffung dieses Gesetzes betreten
wir ja Neuland.

Die Arbeiter und Angestellten fnüpfeu an
oteie^ Gesetz keine überschwenglichen Hoffnungen,
wenn auch nichr verkannt wird, daß dieses Gesetz
für die Arbeiter und Angestellten von großem
Wette ist. \

Dieses Gesetz zeigt vor allem anderen die
Gleichberechtigung aus. Die industriellen und die
kommerziellen Unternehmer haben seit dem Jahre
1868, wie das der Herr Berichterstatter bereits
betont hat, in den Handels- und Gewerbekammern
gesetzliche Bertretungskörper, während die Arbeiter
uuo Angestellten bisher ein solches Forum nicht
besessen haben. Diese Lücke wird durch das vor-'
liegende Gesetz ausgefüllt und es soll dadurch die
Organisation der Volkswirtschaft leichter ermöglicht
werden. Pine die Gleichberechtigung der Arbeiter
und Angestellten auch auf diesem Gebiete ist es
undenkbar, daß eine Neuausrichtung der Volkswirt¬
schaft zur Möglichkeit werde. 'Die' neu zu schaffen¬
den Arbeiterkammern werden dadurch, zum Teil der
wirtschaftlichen Verwaltung.

Der Ausgabenkreis dieser Arbeiter- und Ange
stelltekammern cst ja ein ziemlich umfangreicher
und es wird davon abhängen, inwieweit eben diese
Dinge, die gesetzlich vorgesehen sind, zur Verwirk¬
lichung gelangen, daß aus diesen Arbeiter- und
Angestelltenkammern ein brauchbares Instrument für
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unser Wirtschaftsleben, für die Neuausrichtung unserer
gesamten Wirtschaft werde. Es handelt sich darum,
daß die Arbeiterklasse, die Angestellten, die durch
die fürchterlichen Verheerrmgen des Krieges so ent-
setzlich gelitten haben, durch Vorkehrungen, die im
Wirkungskreis der Arbeiter- und Angestclltenkammern
gelegen sind, Schutz und Fürsorge finden. Darum
ist im Aufgabenkreis vorgesehen, daß die Vertretung
der wirtschaftlichen Interessen, die Förderung der
wirtschaftlichen und sozialen Lage der Arbeiter und
Angestellten in Industrie, Handel, Gewerbe und
Bergbau entsprechende Vertretung finde, daß die
Arbeiter und Angestellten in bezug auf Gutachten,
Berichte und Vorschläge über Angelegenheiten des
Gewerbes, Handels und Verkehrs gehört werden,
daß die Regelung der Arbeitsverhältnisie, des
Arbeiterschutzes, der Arbeiterversicherung, des Arbeiis-
marktes nicht erfolgen könne, ohne daß man mit
den Arbeiter- und Angestelltenkammern in Fühlung
trete. Es ist ferner zum Ausdruck gebracht, daß
diese Kammern berufen seien, 31t der Wohnungs¬
fürsorge, die im Kriege so niedergegangen ist, zu
deu Fragen der Volksernährung,' Volksgesundheit
imb Volksbildung Stellung zu nehmen. Es ist
ferner nicht zu übersehen, daß in deren Wirkungs¬
kreis auch die Erfassung der Arbeitsstatistik gehört.
Wenn diese Arbeitsstatistik amtlich gepflegt wird,

-wird sie ein gutes Hilfsmittel in unserem Wirt¬
schaftsleben bedeuten. Sie wird sicherlich zur För¬
derung und Verbesserung der Lage der arbeitenden
Klassen in unserem Staate Verwertung finden.

Ich möchte dieses Gesetz als notwendige Ergän¬
zung des Gesetzes über die Betriebsräte bezeichnen. Durch
dieses Gesetz wird auch das Gesetz über die Einigungs¬
ämter und die Regelung der kollektiven Arbeits¬
verträge, das wir erst vor kurzem beschlossen
haben, die entsprechende Verankerung erfahren. Es
ist durch dieses Gesetz ein gewisser Abschluß sozial¬
politischer Bestrebungen der Arbeiterschaft und der
Angestellten in der Richtung gegeben, daß durch
die Gesetzwerdung dieser Vorlagen auch Fach¬
organisationen der Arbeiter und Angestellten die
Möglichkeit gewährt wird, durch die amtlichen Ein¬
richtungen der Kammer, gewisse Behelfe zu erhalten,
die sie in ihrem organisatorischen Leben brauchen/
um sie im Interesse der von ihnen Vertretenen
benutzen zu können.

Ich möchte nicht unterlassen, darauf hinzu¬
weisen, daß erst durch dieses Gesetz der Arbeit er¬
schüft außer ihren Fachorganisationen, den gewerk¬
schaftlichen Organisationen, ein Instrument in die
Hand gegeben wird, um die ihr gebührende
Stellung im wirtschaftlichen Leben einzunehnlen und
zu behaupten.

Diese großen Gesichtspunkte sind es, die uns
«ts Sozialdemokraten, als die Vertreter der
Arbeiterklasse und der Angestelltenschaft, veran-

zntreten.

Ebenso werden wir für die Resolution
stimmen, die im Anhänge der Vorlage enthalten
ist. Sie fordert, daß die Wahlordnung für die
Kammern der Arbeiter und Angestellten den ein¬
zelnen Wählergrnppen die Wahlbewerbung, die
Mitwirkung bei der Wahlvorbereitung, beziehungs¬
weise in den Wahlkommissionen, ermögliche und
daß jedem Wähler die völlig ungehinderte und
unbeeinflußte Ausübung des. Wahlrechtes gesichert
werde und schließt (liest):

»Das Staatsamt für soziale Verwaltung
wird ansgefordert. die Wahlordnung vor ihrer Er¬
lassung den Parteien der Nationalversammlung
vorzulegen."

Wir stimmen für diese Resolution, weil wir
es für notwendig erachten, däß dem Staatsamte
für soziale Verwaltung eine Richtschnur für die
Wahlordnung gegeben werde, nachdem aus dem
Gesetze selbst die ziemlich umfangreichen Wahl-
bestimmnngen bei der Vorberatung im Ausschuß
eliminiert wurden.

Ich möchte aber nicht verabsäumen, ans
einige Äußerungen des Herrn Abgeordneten
Spalowsky zurückzukommen, der die Befürchtung
aussprach, daß sonst diese Wahlen nicht mit der
entsprechenden Objektivität vor sich gehen würden.
Er hat hier von der Reinheit der Wahlen ge¬
sprochen und von der Notwendigkeit, einen ent¬
sprechenden Schutz der Minoritäten zu garantieren.

Ich meine, diese Erkenntnis ist ihm und»
seinen Parteifreunden reichlich spät gekommen. Uns
Sozialdemokraten war es immer eine Selbstver¬
ständlichkeit, für die Reinheit und objektive Durch¬
führung der Wahlen einzutreten. Ich brauche nicht
erst besonders daraus hinzuweisen, daß wir immer
den schärfsten Kampf gegen das Wahlunrecht ge¬
führt haben, den schärfsten Kamps gegen ver¬
schiedene Wahlpraktiken . in der Vergangenheit
führen mußten, daß wir also selboerstäudlich die
Reinheit der Wahlen obenanftellen.

Herrn Spalowsky ist aber die Erkenntnis,
die er in seinen Worten zum Ausdruck bringt, so
spät gekommen, daß sie sicherlich nicht den Eindruck
machen wird, den er erwartet. Wir werden durch
sein Verlangen nur unangenehm daran erinnert,
wie sehr gerade die Minderheiten der Arbeiter und
Angestellten, wenn sie sozialdemokratischer An-
schauung waren, bei den verschiedenen Wahlen und
in den verschiedenen Einrichtungen, zum Beispiel
der Gemeinde Wien, verkürzt und drangsaliert
wurden, welche Maßregelungen vorgekommen sind,
um die Sozialdemokraten von der unbeschränkten
Ausübung ihrer Rechte möglichst abzuhalten und
die Wahlhandlung zu beeinflussen. Das Vergießen
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lassen, dieses Gesetz zu begrüßen und dafür ein-
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Don Krokodilstränen an dieser Stelle ist also sicher¬
lich nicht am Platze. (Zwischenrufe).

Ich möchte auch noch darauf Hinweisen,
was der Herr Abgeordnete Spalowsky über den
Arbeitsbeirat gesagt hat. Auch für uns Sozial-
demo'.raten war ja der Arbeitsbeirat niemals jene
Einrichtung, in der wir eine ordentliche Vertretung
der Arbeiter- und Angestellteninteressen gesehen
haben. Es war das ein bureaukratischer Apparat,
der eben im alten Österreich als ein Ersatz für
«ine richtige Sozialpolitik anzusehen war, uno wenn
dieser Arbeitsbeirat in seinen Beratungen einige
Schritte nach vorwärts getan hat, um Beschlüsse
zu fassen, die im Interesse der Arbeiterschaft und
her Angestelltenschaft lagen, so hat schon der
Industrie- und der Gewerberat dafür gesorgt, daß
wie bei der Echternacher Springprozession immer
zwei Schritte zurück erfolgen. Es wurde dadurch immer
verhindert, daß wirklich eine für die Arb iter- und
Angestelltenschaft richtig wirkende Sozialpolitik zu¬
standekam. Ich erinnere zum Beispiel an die
Schaffung der Verordnung zum Schutze des Lebens
und' der Gesundheit der Arbeiterschaft im graphischen
Gewerbe. Nur gegen die ungeheuerlichsten Wider¬
stände der Interessenvertretungen im Jndnstrie- und
im Gewerberat wurden Bestimmungen durchgesetzt,
die halbwegs im Interesse der Gesundheit und des
Lebens der Arbeiterschaft in diesem Berufe gelegen
waren.

Ich möchte nicht unterlassen, zum Schlüsse
darauf hinzuweisen, daß auch die Ausführungen dev
Herrn Abgeordneten Kittinger es erforderlich
machen, aus einzelne derselben einzugehen. Der Herr
Abgeordnete Kittinger hat in dem Gesetzentwürfe
vermißt, daß den Arbeiter- und Angestelltenkammern
ein entsprechender Einstuß auh das Fachschulwesen
eingeräumt wird. Ich finde nun, daß diese Eist-
wendung des Herrn A geordneten Kittinger eine

unbegründete ist. Im § 2, der den Wirkungskreiv
der Kammern für die Arbeiter und Angestellten
umschreibt, ist deutlich in dem mit Et. c bezeichn et en
Absatz ausgesprochen, daß die Kammern auch Gut¬
achten zu erstatten haben „über die Erriätung und
Organiiation von öffentlichen Anstalten oder Ein
richtungen, welche der Förderung des Gewerbes, der
Industrie, des Handels und des Verkehrs dienen".
Das sind sicherlich auch die Fachschulen. W-uu
man aber zweifeln sollte, daß dieser Punkt das
deckt, was Herrn Abgeordneten Kittinger vor¬
schwebt, so ist dffes in deur unter lit. h ange¬
führten Absätze noch deutlicher gemacht. Dort heißt
es, daß die Kammern berufen sind „zur Forderung
der sachlichen, der allgemeinen geistigen und körper¬
lichen Ausbildung der Arbeiter und Ang.stellten
und zur Heranbildung des Nachwuchses der Arbeiter¬
schaft Einrichtungen und Anstalten ins Leben zti

rufen und zu verwalten oder an der Einrichtung
und Verwaltung solcher Institutionen mitzuwirken".

Sicherlich geben diese Bestimmungen Gelegen
heit dazu, auch das Fachschulwesen m die Einfluß¬
sphäre der Arbeiter- und Angestelltenkammern
511 ziehen.
' Der Herr Abgeordnete Kittinger hat daraus

hingewieseu, daß die gewerkschaftliche Hilfsaktion,
die jetzt vor sich geht unb die durch die inter¬
nationale Gewerkschaftsorganisation in die Wege
geleitet wurde, nicht für die Mitglieder aller
Organisationen, sondern nur für jene, die der inter¬
nationalen Gewerkschaftsbewegung angeschlossen sind,
bestimmt sei. Ec hat in diesem Zusammenhänge
davor gewarnt, daß die Arbeiter- und Angestellten-
kaiumein etwa politisch ausgenutzt werden. Ich
möchte nun nicht unterlassen, namens meiner Partei
zu sagen, daß sicherlich keine solche Gefahr vor-
handern ist. Die Dinge liegen so: Wir fassen diese
Arbeiterkammern als eine Einrich'un! des Wirt¬
schaftslebens auf. Die Arbeiter sind ja ohnedies in
ihren Berufsorganisationen organisiert und diese
Berufsorganisationen,, unsere Gewerkschaften und
Fachorganisationen, umfassen heute bei uns in
deutschösterreich die respektable Summe von 700.000
Mitgliedern, darunter über 100.000 aus dem Kreise
der Angestellten. Es ist also sicherlich nicht zu be
fürchten. daß wir nicht den entsprechenoen Einfluß
auf diele Einrichtungen Hütten, daß wir es not¬
wendig hätten, im Sinne irgendwelcher Vergewalti¬
gungen zu wirken, wie üe in der Vergangenheit
au uns verbrochen wurden. Es ist also sicherlich
die Gewähr vorhanden, daß diese Einrichtungen
non uns als das gewertet und behandelt werden,
was sie sein sollen. 'In unseren Fachorganffatiouen
haben wir nicht nur Anhänger unserer Partei,
sondern auch Andersgesinn e. Niemanden wi d ein
Glaubensbekenntnis abverlangt, wenn er unseren
Bernfsverbänden, sei es denen der Arbeiterschaft
oder denen der Angestellten, die zu so gewaltigem
Ans. Heu gekommen sind, beitritt. Ich werfe daraus
hin, daß infolge des gewaltigen Anwachsens unserer
Fachverbände berei 3 je er neunte Einwohner
Deutschöwrreichs in einer solchen Organisation steht;
darin kommt die große Bedeutung, der große Wert
jener sachtichen Organisationen nicht nur für die-
jenigen, die ihnen beitreten, sondern auch, für das
gesamte Wirtschaftsleben zum Ausdruck. Wenn der
H rr Abgeordnete Kitting r schmerzlich darüber
geklagt hat, daß die deutichnatiouale» Arbeit e —
Dasselbe ist ja mehr oder weniger aus den Ans-
führungen des Herrn Abgeordneten Spalowsky
hinsichtlich der christiichio,stellen Arb.iter heraus-
zohören geivesen — von den Aktionen rrr in-er-
natwnalen Gewerkschaftsorganisationen ausgeschlossen
sind, muß ich dem entgegenhalten, dan weder die
Deutschnationalen noch bic Ehristlichsozialen diesen
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internationalen Gewerkschaftsorganisatwnen ange¬
hören, noch auch unserer Gewerkschaftskommission
angeschloffen sind. Es ist also ihre Sache, sich selbst
in der Richtung zu bemühen, um auch für ihre
Mitglieder ähnliches zu erringen.

Ich glaube, daß der Gesetzentwurf, wie er
uns vom Kammerausschuß -unterbreitet wurde, zu
begrüßen ist und vom Standpunkte der Sozial¬
demokratie jene Wertung erfahren soll, die jedes
sozialpolitische Gesetz, das wir schaffen, verdient.
Ts wird daraus ankommen, was wir aus dem
Gesetze zu machen verstehen. 'Sicherlich wird es einen
wertvollen Faktor bei dem Wiederaufbau unseres
Wirtschaftslebens, bei der Hebung und Verbesserung
der Lage der Arbeiter und Angestellten darstellen
und wird so auch in dem Sinne wirken, daß die
Fürsorgeeinrichtungen und die Kampftätigkeit der
Dachorganisationen sowohl der Angestellten als der
Arbeiterschaft eine entsprechende Ergänzung finden.

Präsident: Zum Worre gelangt der Herr
Abgeordnete Fischer. (Abgeordneter Fischer: Ich
verzichte!)

Schließlich ist noch zum Worte gemeldet
der Herr Abgeordnete Pick. Ich erteile ihm
das Wort.

Abgeordneter Pick: Hohes Haus! Das
Gesetz spricht von Kammern für Arbeiter und An¬
gestellte und es ist demnach selbstverständlich, daß
auch ein Bertreier, der dem engeren Kreise der
Angestellten angehört, dem Gesetze einige Bemer¬
kungen vorausschickt. Schon in der Vorkriegszeit, im
letzten Jahrzehnt, haben alle diejenigen, die Freunde
einer moderneren Entwicklung des Arbeiterrechtes
sind, eines unbeschränkten und nicht kastenmäßig
eingeschachtelten Arbeiterrechtes, mit Vergnügen
beobachten können, daß eine Annäherung der Ange¬
stellten an die Arbeiter stattfindet. Nach dem Zu¬
sammenbruch wurde diese Erscheinung so eklatant,
so deutlich sichtbar, daß auch die Regierung, als sie
diele Vorlage dem Hause unterbreitete, nicht daran
ging, Kammern, gesondert nach Angestellten und
Arbeitern, vorzuschlagen. Es muß hier ausdrücklich
festgestellt werden, daß während der ganzen Bera¬
tungen im Ausschuß von keiner Seite der Wunsch
rege geworden oder gar ein Antrag gestellt worden
ist, eine gesonderte Kammer für Angestellte und eine
solche für Arbeiter zu errichten. Erst in der aller¬
letzten Sitzung, in einem Augenblick, wo der
Ausschuß mit dem Gesetz bereits fertig war. tauchte
eine Petition aus, gefertigt von einigen Vereinen,
sie, trotzdem im Ausschuß sehr sachkundige Leute
fitzen, nicht leicht ermittelt werden könnten, wenn
man in Wahrheit nach ihnen suchte; erst im letzten
Augenblick tauchte also eine solche Petition aus, in

der dieser Wunsch als ein angeblicher Wunsch der
Angestellten erklärt wurde.

Demgegenüber fühle ich mich verpflichtet, zu
sagen, daß die Angestellten in ihrer Masse es satt
haben, immer isoliert dazustehen, immer für die¬
jenigen parat zu sein, die sie wohl politisch zu miß¬
brauchen wissen, aber dort, wo es darauf ankommt,
diese Angestellten mit den Arbeitern auch nur gleich¬
zustellen, immer und immer wieder opponieren und
ihren Widerspruch bis ins Äußerste treiben. Wir
wissen das schon richtig zu werten, wenn aus
bürgerlichen Kreisen eine Mahnung an uns oder an
die Öffentlichkeit ergeht, sich der Angestellten, die
man, wenn man sie braucht, auch geistige Arbeiter
nennt, zu erinnern. Wir wiffen es zu werten, was
es bedeutet, wenn man, um demagogisch wirken zu
können, ein Schlagwort prägt wie „Waschfrau und
geistiger Arbeiter", wir wissen es nur zu gut, daß
es sich den Leuten, die hinter diesem Schlagwort
stehen, mit ihm operieren, nicht darum handelt, die
Angestellten der sagenhaften Waschfrau gleichzuftellen,
sondern dagegen zu demonstrieren, daß die Wasch¬
frau zu viel verdient.

Die Erkenntnis, daß die Angestellten und
Arbeiter znsammengehöreu, ist also schon älteren
Datums und wollten wir heute Kammern schaffen,
die gesondert sind nach Arbeitern und Angestellten,
wir würden einen Anachronismus begehen, wir
würden ein Gebilde schaffen, das, bevor es noch
entsteht, sich schon überlebt hat. Es wird auch in
Wahrheit niemals betont, daß innerhalb der Inter¬
essen in dem Umfange, wie die Arbeiterkammern sie
zu wahren haben, irgendein Gegensatz der Arbeiter
zu den Angestellten jenials auftauchen könnte.
Niemand hat aus einen solchen Gegensatz praktisch
Hinweisen können. In Wahrheit werden die Arbeiter
niemals etwas dagegen haben, wenn die Angestellten
ein Gutachten über irgendein Spezialgesetz abgeben,
das die Arbeiter nicht berührt; ebensowenig wie die
Angestellten etwas dagegen einwenden würden, wenn
Arbeiter ein Gutachten abgeben, das erwiesenermaßen
die Angestellten nichts angeht. Wenn man aber
jeniandcm die Frage zur strikten Beantwortung vor¬
legen wollte, welche Gesetze es sein können, die nicht
von einer Gruppe in die andere hinüberspielen, es
würde kaum jemand Antwort daraus geben können.
Hingegen erhoffen wir uns gerade durch die Ein¬
heitlichkeit der Kammer eine weitere Annäherung
beider Gruppen, zum Wohle beider Gruppen, weil
die Entwicklung, wie wir sie uns denken, wie sie sich
jeder denkt, der es mit unserer Zukunit ernst meint,
nur möglich ist, wenn Arbeiter und Angestellte in
wirtschaftlichen Dingen durchwegs vereinigt vorwärts-
stürmcn.

Wir wurden hier von einer Seite ermahnt,
in den Arbeiterkammern nicht zu politisieren. Wir
werden diese Mahnung sehr beherzigen, sie kommt
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aber etwas spät und wirkt eigenartig. Von derselben
Seite wurde nämlich das Proportionalwahlrecht in
die Kammern hineingetragen, eine Proportion, nicht
vielleicht nach irgendwelchen wirtschaftlichen Kriterien,
sondern eine Proportion nach den Grundsätzen des
Wahlrechtes für die Nationalversammlung, also einer
eminent politischen Körperschaft. Nachdem man also
das politische Proportionalwahlrecht in dieses Gesetz
hineingepreßt hat, kommt man nachträglich mit
einem, wie ich annehmen will, nicht sehr ernst ge-
gemeinten, zumindest nicht überlegten Rat, nicht
zu politisieren. Man politisiert eine Körper¬
schaft durch das Wahlrecht und kommt dann
mit der Mahnung, dort nicht zu politisieren.
Es wird zu letzterem wahrscheinlich nicht kommen,
zum"großen Leidwesen derjenigen, die immer besorgt
sind um Minoritäten. Wir kennen diese Minoritäten,
meine Herren, wir kennen sie von jetzt und von
früher her uud wiffen nur zu gut, daß wenn man
diesen sogenannten Minoritäten, die nur mit Be¬
ratungstisch zu finden sind, die aber in Betrieben
beinahe gar nicht. zum Allsdruck kommen, wenn
man diesen Minoritäten aus den Zahn fühlt, stellt
sich beinahe immer heraus, das sie ohnedies das¬
selbe wollen, was die Majorität will. Wenn man
sic fragt, warum sie nicht zur Majorität gehören,
kommt die verlegene Redensart der Weltanschauung.
Ich kann also den Herrn Abgeordneten Kittinger
sehr beruhigen; nachdem in der Arbeiterkammer
nicht über Weltanschauungen, sondern über konkrete,
für den Arbeiter und Angestellten in der heutigen
Welt, jetzt uud für alle Zeiten aktuelle wirtschaftliche
Dinge diskutiert wird, dürfte eine Vergewaltigung
der Minorität kauni möglich kein, weil die Mino¬
rität immer wieder sagen wird, wir wollen „ohne-
dies" dasselbe, was ihr wollt.

Es wurde vom Herrn Abgeordneten Spa-
lowsky Wert daraus gelegt, daß die Resolution,
betreffend die „Reinheit" der Wahlen, welche der Aus¬
schuß selbstverständlich befürwortet hat, auch tatsächlich
beherzigt werde. Wir wünschen es auch, aber es ist dies
bei uns selbstverständlich. Es fällt uns nie ein, die
Regierung zu beauftragen oder die Regierung zu er¬
suchen, sie möge Vorkehren, daß die Wahlen rein vor
sich gehen. Ich fürchte, aus den Anregern solcher Re¬
solutionen spricht immer die Vergangenheit, das heißt,
man soll es nicht so machen, wie es früher einmal
gemacht worden ist. Wir haben in Wien reichlich
genug Wahlen hinter uns. Außer den politischen
Wahlen haben wir Wahlen in alle Genossenschaften
gehabt, ich wüßte nicht, daß irgendwo irgend jemand
mit Wissen oder in Wirklichkeit am Wahlrecht ge¬
hindert worden ist. Ich verstehe schon, man spielt aus
die Wahlen in die Gehilfenausschüsse der Genossen¬
schaften an. Gewiß, wir machen aus diesen Wahlen
nicht das Wesen, welches manche politische Partei
verlangt, nur um zu beweisen, daß irgend ein

kleiner Rest bürgerlicher Angestellten oder Arbeiter
existiert.

Der Beweis des Vorhandenseins eines solchen
Restes ist gewiß nicht wert, daß man ein solches
Wesen daraus macht. Aber gerade in den aller¬
letzten Wochen haben in Wien, wo doch das
Zentrum auch der bürgerlichen Angestellten- und
Arbeiterbewegung angeblich ist, Wahlen stattgesunden,
wv von einer Behinderung schon gar nicht ge¬
sprochen werden konnte, die Wahlen in das Ge-
werbegericht, dezentralisiert, geheim, jeder konnte
abstimmen, wie er wollte, ferner die Wahlen in die
Unfallversicherung. Wir haben von irgendwelchen
Minoritäten absolut nichts entdecken können. Dieser
uns ans Herz gelegte Schutz der Minoritäten wird
uns selbverftändlich am Herzen liegen und wir
werden bemüht sein, solche Minoritäten, wenn eS
sein muß, mit dem Mikroskop zu finden.

Unsere internationale Hilfsaktion hat schon
mein Herr Vorredner besprochen. Ich möchte nur
ergänzend bemerken: die Lebensmittel-Hilfsaktion ist
Sache des internationalen Gewerkschaftsbundes in
Amsterdam, der sich zu diesem Zwecke mit unserer
Gewerkschaftskommission in Wien zusammengesetzr und
erklärt hat, diese Hilfsaktion ist gedacht für solche
Gewerkschaftsmitglieder, deren Gewerkschaften der
Gewerkschaftskommission in Wien angehören. Wenn
in Holland draußen, wofür wir sehr dankbar sind,
Überstunden gemacht, Feiertagsarbeit verrichtet/
wurde auch von Organisierten anderer Art, so
bitten wir zur Kenntnis zu nehmen, daß schon in
Holland nach der jeweiligen Stärke und Art dieser
Organisationen gesondert wird.

Es darf angenommen werden, daß auch die
hier christlichsozial organisierten Arbeiter von Holland
direkt ihre Zubußen bekommen. Ob es auch national¬
sozialistische Gewerkschaften in Holland gibt, weiß
ich nicht. Wenn das der Fall ist, dann werden die
national-sozialistischen Gewerkschaften von Österreich,
soweit sie überhaupt auffindbar sind, sich nur zu
bemühen haben, es vergessen zu machen, daß sie
Siegfriedler waren; und sie sollen sich nunmehr
an ' das Ausland wenden, daß man auch ihnen
helfe. Wir würden es ihnen vergönnen, weil uns.
menschliches Elend auch beim Gegner nahe geht.

Zum Schluffe bemerke ich: Wir Angestellte
müssen auch konstatieren, daß die Arbeiterkammern
von heute, zur Zeit wenigstens, nicht die Bedeutung
haben, die sie im alten Österreich gehabt hätten.
Wir erinnern uns aber daran, daß zur Zeit, wo
wir die Arbeiterkammern stürmisch verlangt haben
— und da muß ich dem Abgeordneren Kittinger
widersprechen —, nicht allgenreine politische Hinder¬
nisse in diesem Staate vorhanden waren; es waren
nicht politische Erwägungen schuld, daß man die
Arbeiterkammern nicht machte, sondern — das soll
nur wahrheitsgemäß konstatiert werden ohne
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Rekrimiuationen: Jeder politische Fortschritt im alten
Österreich hat das größte Hindernis bei den Deutsch- f,
nationalen im Nationalverband gefunden, dem der z
Herr Abgeordnete Kittinger immer angehörte. Von d
dort ging immer jeder Widerstand aus. Das soll s
nicht zum Lobe der andern gesagt werden, sondern n
nur wahrheitsgemäß konstatiert werden. Es ist also
nicht so, daß man hier in Österreich das Beispiel n
Deutschlands nicht nachahmen konnte. Man hätte s,
es nachahmen können, wenn nur nicht bie kapi- e
ralistischen Interessen im Nationalverband immer
und immer wieder ausschlaggebend gewesen wären, f
Im übrigen ist der sozialpolitische Fortschritt auch x
in Deutschland nicht vielleicht der Lgune irgendeines ^
Menschen oder gar des Bismarck entsprungen — j
bae wissen wir schon —, er war nur ein Mittel
gegen die anstürmende Arbeiterschaft. Was man ^
draußen an Sozialpolitik gemacht hat, hat man
nicht den Arbeitern zu Liebe gemacht, sondern nur
gemacht, um der Arbeiterschaft ans ihrem Wege zur
Emanzipation konservativ entgegenzuwirken. Aber
item: das Gesetz über die Arbeiterkammern ist fertig.
Ohne Rekriminationen zu erheben, wollen auch wir
Angestellte erklären: Wir werden dafür sorgen, daß
die Arbeiterkammern zu einem Zentrum sachlicher
und sachkundiger Beratung werden, damit die
Nationalversammlung, wenn sie von ihnen Gutachten
»erlangt, solche Gutachten bekommt, wie sie den
Interessen der arbeitenden Menschen, und was bei
uns dasselbe ist, den wirklichen Interessen des
Handels, der Industrie und des Gewerbes ent¬
sprechen. (Bravo!)

Präsident: Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlußwort?
(Berichterstatter Domes: Ich verzichte!) Der Herr
Berichterstatter verzichtet aus das Schlußwort.
Wir schreiten daher zur Abstimmung.

Ein Gegenantrag liegt nicht vor. Ich kann
daher sämtliche Paragraphen, 1 bis inklusive 28,
unter Einem zur Abstimmung bringen.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, die ihnen
ihre Zustimmung geben wollen, sich von den Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche für
Titel und Eingang des Gesetzes sind, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Damit ist das Gesetz in zweiter Lesung
beschlossen.

Berichterstatter Domes: Ich beantrage
die sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Präsident: Der Herr Berichterstatter be¬
antragt, dw dritte Lesung sofort vorzunehmen. Zur
Annahme dieses Antrages ist eine Zweidrittel¬
mehrheit notwendig.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, wrlche diesem
formalen Anträge zustimmen, sich von den Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Das hohe Haus hat mit
der erforderlichen Zweidrittelmehrheit be¬
schlossen. die dritte Lesung sofort vorzu-
nehmen.

Ich bitte nunmehr diejenigen Mitglieder,
welche dem Gesetze auch in dritter Lesung ihre Zu¬
stimmung geben wollen, sich von den Sitzen zu
erheben. (Geschieht.) Angenommen. Damit ist
das Gesetz über die Errichtung von Kammern
für Arbeiter und Angestellte lArbeiter-
kammern) (gleichlautend mit 736 der Beilagen)

auch in dritter Lesung beschlossen. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen.)

Es liegt noch eine Resolution vor, welche
lautet (liest):

„Die Wahlordnung für die Kammern
der Arbeiter unb Angestellten hat ins¬
besondere den einzelnen Gruppen von
Wählern die Wahlbewerbung und die Mit-
Wirkung bei der Wahlvorbereitung, respektive
in den Wahlkommissionen zu ermöglichen
und jedem Wähler die vollständig un¬
gehinderte und unbeeinflußte Ausübung des
Wahlrechtes zu sichern.

Das Staatsamt für soziale Verwaltung
wird ausgesordert, die Wahlordnung vor
ihrer Erlassung den Parteien der National¬
versammlung vorzulegen."

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche dieser
Resolution ihre Zustimmung geben, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Sie ist gleichfalls
angenommen.

x
Damit ist dieser Gegenstand endgültig erledigt.

Wir kommen zum nächsten Punkt der Tages¬
ordnung: Bericht des Ausschusses für soziale
Verwaltung über den Antrag der Abgeord¬
neten Popp, Boschek, Gröger und Genossen
()30 der Beilagen), betreffend ein Gesetz über
den Dienstvertrag der Hausgehilsen (Haus¬
gehilfengesetz) (733 der Beilagen).

Berichterstatterin ist die Frau Abgeordnete
Boschek. Ich bitte sie, die Verhandlung einzuleiten.

Berichterstatterin Boschek: Hohes Haus!
Die Gesetzesvorlage, die ich heute im Aufträge des
Ausschusses zu begründen habe, stellt ein Spezial-

i gesetz zur Festlegung der Rechtsgrundlagen für eine
. moderne Regelung der Arbeits- und Lohnbedingungen

von Personen dar, die in Haushaltungen und für
- Familienmitglieder Dienste zu leisten haben.
r Die Dringlichkeit dieses Gesetzes will ich
- damit begründen, daß in diesem Berufe mehr als

100.000 Personen tätig sind, die zum Teile allster-
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halb jedes» geregelten Arbeitsverhältnisses stehen,
zum Teile aber einer sogenannten Dienstboten-
ordnung unterworfen sind, die längst nicht mehr
zeitgemäß ist. Diese Dienstbotenordnungen sind meist
uralt, sie sind im Stil und im Wortlaut in der
Sprache des Anfangs des vorigen Jahrhunderts
gehalten und sind für die moderne Rechtspraxis
überhaupt nicht mehr anwendbar. Die Tendenz
dieser Dienstbotenordnungen ist so gehalten, daß die
meisten Bestinimungen den Hausgehilfinnen wohl
Pflichten auferlegen, sie in eine Abhängigkeit
bringen, ihre persönliche Freiheit einschränken, sie
gewissermaßen zu Menschen zweiter Güte machen;
sie enthalten mehr Bestinimungen zum Schutze der
Dienstgeber als zum Schutze der Dienstnehmerinnen,
so daß diese Dienstboteuordnungen mehr ein Gesetz
zunr Schutze der Dienstgeber darstellen.

Das Rückständigste und Bedauerlichste daran
ist, daß in allen diesen Dienstbotenordnungen noch
die Polizeigerichtsbarkeit aufrecht erhalten ist. Keine
andere Gruppe von Arbeitern und Angestellten ist
heute in Österreich noch darauf angewiesen, sich im
Falle von Streitigkeiten aus dem Lohn- und
Arbeitsverhältnis der Polizeirechtsprechung zu unter¬
werfen. Daß das, entwürdigend ist und eine
Herabsetzung des ganzen Hausgehilfinnenberufes
bedeutet, ist selbstverständlich. Ohne Zweifel stellt
diese Tatsache eine Ungleichheit, eine Herabwürdigung
einer ganzen Gruppe von Arbeitsmenschen dar und es
hätte schon der alte österreichische Staat die Auf¬
gabe gehabt, diese Ungleichheit zu beseitigen.

Leider wurde damals und wird auch heute
noch ganz übersehen, welche Gefahren der Bestand
solcher Ungleichheiten heraufbeschwört, nicht allein
für die betreffende Gruppe, sondern auch für
den großen Familienkreis, für alle jene Haus¬
haltungen, die eine Hilfskraft für den Haushalt
benötigen. Die so beklagte Dienstbotennot, die
Flucht aus dem Haushaltungsberufe zeigt so recht,
welche Wirkung diese alten Dienstbotenordnungen
ausüben.

Der beste Beweis, daß nicht allein die Ab¬
neigung gegen Haushaltungsberufe viele intelligenteFrauen und Mädchen abhält, ihn zu ergreifen, ist
der, daß die Töchter aus den Kreisen des Bürgertums
kein Bedürfnis haben, sich dem Haushaltungsberufe
zu widmen.

Das Bürgertum, das nicht genug betonen
kann, daß der Haushaltungsbernf einer der natür¬
lichsten Berufe für die Frauen sei, begreift dies wohl
nicht, alle möglichen Gründe werden dafür ange¬
führt, wie zum Beispiel die albernen Bemerkungen,
die zur Zeit, als das Gesetz dem Hause vorgelcgt
wurde, in Zeitungsartikeln enthalten waren: daß nur
die Sucht nach der Gelegenheit, am Abend und
den Sonntag frei zu sein, als Grund anführen,
daß die jungen Mädchen den Haushaltungsberuf

nicht ergreifen wollen. Aber die Töchter "aus dem
Bürgertume widmen sich diesem Beruf ebenfalls
nicht, obwohl er für sie ein Ideal darstellt, weil
auch ihnen die Freiheiten anderer Berufe Lieber
sind und sie die sieben- oder achtstündige Arbeits¬
zeit in den Bureaus mit der unbegrenzten Arbeits¬
zeit, die in den Haushaltungen herrscht, nicht ver¬
tauschen wollen, ihnen sind die freien Abende und
der freie Sonntag doch auch immer lieber, als die
Aufnahme in den sogenannten Familienkreis, was
nach den Lobreden des Bürgertums für die Haus¬
gehilfinnen als ein großer Vorzug dargestellt °wird.

Es ist gewiß begreiflich, daß die Arbeiterschaft
in einer Zeit, wo doch ein gewisser Fortschritt in
der sozialen Gesetzgebung zu verzeichnen ist, ihre
Töchter nicht einem Berufe zuführen, wo nicht ein¬
mal die primitivsten Schutzgesetze bestehen; Auf diese
Weise werden wir über die Kalamität des Haus-
gehilfinuenmaugels nicht hinwegkommen. ' s $

Da können Zwangsmittel nicht helfen, denn
auch die Hausgehilfinnen haben in der Zeit der
Republik erkennen gelernt, wie ungeschützt sie find,
und wollen selbstverständlich lieber jeden anderen
Berus ergreifen, als in dieser Zwangslage zu
verbleiben.

Trotz der Fortführung des Haushaltes in
den alten großmütterlichen Formen zu einest Zeit,
wo durch den Krieg die soziale Umwälzung solche
Bedeutung erhält, müssen die Frauen bis weit in
das Bürgertum hinein einem Erwerb nachgeheu,
und dieser Umstand schafft immer mehr die Not¬
wendigkeit, sich Hausgehilfinnen für die Arbeit im
Haushalte zu nehmen. Es ist aber für diese
Familien und Haushaltungen nicht gleichgültig,
welchem Arbeitsmaterial sie ihren Haushalt, alle
ihre Werte, die Erziehung ihrer Kinder ufw.
anvertrauen müssen.

Es ist daher nicht allein im Interesse der
Hausgehilfinnen gelegen, wenn ein modernes Haus¬
gehilfinnengesetz geschaffen wird, das den Haus¬
gehilfinnen das Bewußtsein der persönlichen Freiheit
und der Gleichberechtigung gibt. Nur die Schaffung
eines solchen Gesetzes gibt uns die Aussicht, daß
sich wiederum eine Reihe von Mädchen und Frauen
dem Haushaltungsberufe zuwenden werden und daß
dann auch die Klagen über die Not an Haus¬
personal verstummen werden.

Aus diesen Erwägungen heraus ist das Gesetz
in das Haus gekommen, aus diesen Erwägungen
heraus hat der Ausschuß für soziale Verwaltung
das Gesetz beraten und den Beschluß gefaßt, es in
dieser Form, wie es heute als Grundlage unserer
Diskussion vorliegt, der Nationalversammlung zur
Annahme zu empfehlen.

Ich glaube, ich habe es nicht mehr not¬
wendig, weitere Worte zu verlieren, uni"'noch zu
bekräftigen, daß es nicht nur ein Versäumnis des
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alten Staates ist, daß diese Rechtsverhältnisse von
Hunderttausenden von Staatsbürgern nicht schon
längst einer Revision unterzogen wurden. Pflicht
der Republik ist es, hier Wandel zu schaffen und
durch die Annahme des Gesetzes zu beweisen, daß
auch die Hausgehilfinnen als Staatsbürger gleicher
Art behandelt werden und daß wir auch ihre
Lohnverhältnifse mit den modernen Arbeitergesetzen
in Einklang bringen wollen.

Ich möchte mir des weiteren erlauben, noch
einiges über den Inhalt und über die Bestim¬
mungen dieses Gesetzes zu erwähnen. Vor allem
muß ich die lange Beratungsdauer, die dieses Gesetz
erfordert hat, begründen. Es lag der Grund be¬
greiflicherweise in der Eigenart dieses ganzen Ver-
hältniffes, wie es sich im Haushaltungsberuf darstellt,
wo sich eine Reihe von Berührungspunkten beider¬
seitiger Privatintereffen ergeben,. die erst aus¬
geglichen werden mußten, wo Bestimmungen ge¬
schaffen werden mußten, durch die diese Privat-
intcrcffen mit den gesetzlichen Vorschriften in Ein¬
klang gebracht werden.

Eine fast unüberwindliche Schwierigkeit war
es, die Klarstellung der Kompetenzfrage herbei¬
zuführen. Vor allem hat es sich darum gehandelt,
ob es notwendig ist, daß ein Reichsgesetz ge¬
schaffen wird, das für alle Länder Geltung haben
soll, oder ob wir bei dem alten Modus der
Landesgesetze bleiben sollen. Der Ausschuß hat
mit Majorität beschloffen, dieses Gesetz als ein
sozialpolitisches Gesetz aufzufaffen, das in seinem
ganzen Aufbau, in seiner Struktur und in
seinem ganzen Wirkungskreise grundverschieden von
allen bestehenden Dienstbotenordnungen ist und
zweifelsohne unter die Kompetenz der Nationalver¬
sammlung fällt. Es war da selbstverständlich eine
Reihe von Beratungen notwendig und die vielen
Einwendungen, die von seiten der Vertreter der
Länder gemacht wurden, mußten erwogen, zum Teil
berücksichtigt werden, damit es möglich sei, ein
solches einheitliches sozialpolitisches Gesetz zustande
zu bringen. Wir glauben, es ist dem Ausschuß in
der vorliegenden Fassung gelungen, all' dem
Rechnung zu tragen. Der Ausschuß und die
Nationalversammlung haben selbstverständlich nicht
im Auge, in die Kompetenz der Länder einzugreifen,
sondern nur ein sozialpolitisches Gesetz zu schaffen,
um vor allem das Dienstverhältnis jener Personen
zu regeln, die Dienste für den privaten Haushalt
und für die Familienmitglieder leisten. Es besteht
absolut keine Absicht, dieses Gesetz auch auf das
Landgefmde, auf die Landdienstbolen auszudehnen.
Aus diesem Grunde wurde eine Reihe von Kon¬
zessionen gemacht. Damit die Wirkung nicht auf
das gesamte Hausgesinde übertragen werde, haben
wir den Z 1 dieses Gesetzes so stilisiert, daß das
Gesetz nnr in Gemeinden, die über 5000 Ein¬

wohner zählen, Anwendung finden solle. § 2 um¬
schreibt ganz genau den Kreis der Personen, aus
die sich das Gesetz bezieht und führt besonders im
zweiten Absatz an, daß Hausgehilfinnen, Dienst¬
boten, die für landwirtschaftliche oder gewerbliche
Betriebe Dienste leisten, außerhalb des Gesetzes
stehen. Damit glauben wir, daß ganz klar und
deutlich ausgesprochen wird, daß keine Absicht
besteht, dieses Gesetz auf landwirtschaftliche Arbeiter
auszudehnen.

Überdies habe ich noch die Aufgabe, eine
Resolution, die ebenfalls dem Gesetze beigedruckt ist,
der Nationalversammlung zur Annahme zu empfehlen,
eine Resolution, die ausdrücklich besagt, daß die
Nationalversammlung der Regierung zur Kenntnis
bringt, daß mit der Schaffung dieses Gesetzes der
Kompetenzabgrenzung der künftigen Verfassungsreform
nicht vorgegriffen werden soll.

Auch dann, wenn wirklich die Kompetenzfrage
durch die Verfassungsreform wiederum den Landtagen
zugesprochen werden sollte, würde ein großer Kreis
der heute unter dieses Gesetz gestellten Personen,
wie es jene Personen sind, die Dienste höherer Art
leisten, oder solche Personen, wie sie die 88 27
und 29 im Auge haben, die nicht in die Haus¬
gemeinschaft ausgenommen sind, auch nach der ersten
Auffassung, nach der ersten Kompetenzauslegung
absolut nicht unter die Landesgesetzgebung fallen.
Es ist das daher schon mit eine Begründung, daß
dieses Gesetz ein Reichsgesetz ist, das in die Kompe¬
tenz der Nationalversammlung fällt.

Die ineisten weiteren Bestimmungen find aus
den bestehenden Arbeiterschutzbestimmungen sinngemäß
auf das Haushaltungswesen angepaßt. Hervorzuheben
sin» die ßß 4, 5 und 6, die die Lohnzahlung, die
Kost und die Unterkunft regeln. Es ist notwendig,
daß für die Hausgehilfinnen in einem Gesetze genau
niedergelegt ist, wie die Lohnzahlung, die Kost und
die Unterkunft der Hausgehilfin sein soll. Denn ich
muß vorausschickeu, für keine andere Gruppe von
Arbeitern haben gesetzliche Bestimmungen die Be¬
deutung wie gerade für die Hausgehilfinnen, die
niemals in größeren Gruppen ihren Dienstgebern
gegenüberstehen, sondern immer allein, also immer
die Schwächeren find, ihre Sache nicht etwa in
größerer Zahl einheitlich vertreten können, wie sonst
Arbeiter in ihren Organisationen. Dieses Gesetz
bedeutet daher für die Hausgehilfinnen wirklich
einen großen moralischen Schutz und muß Bestim¬
mungen enthalten wie die, daß die Geldbezüge
wirklich am Ersten jedes Monates auszuzahlen sind.
Es sieht zwar aus, als wäre dies eine Selbstver¬
ständlichkeit, aber wir wissen aus der Praxis, daß
auf nichts leichter im Haushalte vergeffen wird als
auf die Auszahlung des Dienstlohnes.

Die größten Klagen erheben die Haus¬
gehilfinnen über die ihnen insbesondere in der
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Kriegszeit verabfolgte Kost, vielleicht weniger beim
Mittelstand, beim kleinen Beamten, wo es gar
nicht möglich ist, zweierlei Kost herzustellen und der
Hausgehilfin eine schlechtere Kost zu verabreichen
als die Familie ißt, sondern vor allen: in den
großen Haushaltungen, wo mehrere Hausgehilfinnen
beschäftigt sind. Da wurde schon vor den: Kriege
und wird feit dem Kriege noch mehr den Haus¬
gehilfinnen eine spezielle Kost verabreicht und wir
kennen hier eine Reihe von Beispielen großer Häuser,
wo die Hausgehilfinnen in eine Gemeinschaftsküche,
in eine Kriegsküche geschickt werden oder das Essen
für sie aus solchen Küchen geholt wird, während
die Herrschaft noch immer Mittel und Wege ge¬
sunden hat, ihren Tisch so zu decken, daß sie den
Krieg nicht allzusehr spürt. Dieser Absatz 5 ist also
keine Erschwerung für den mittleren Haushalt, wo
die Hausgehilfin ohnedies dieselbe Kost genießt wie
die Familie. Von den reichen Leuten aber, von
den großen Herrschastshäusern kann man ganz ruhig
verlangen, daß sie ihrer Dienerschaft eine gesunde,
ausreichende Kost verabreichen, die der Kost der
Herrschaft gleichgestellt ist. (Sehr richtig!) Denn
wenn man die Mittel ausbringt, Dinees und Gesell¬
schaften zu geben und sie während der Kriegszeit
auszufüttern, während die andern nichts zu essen
haben, dann ist es unmenschlich, gar nicht auszu¬
denken, daß man die, die diese Kost Herstellen und
aus den Tisch der Herrschaft tragen müssen,
schlechter nährt.

Die Frage der Unterkunft hat uns große
Schwierigkeiten gemacht. Schon lange erheben die
Hausgehilfinnen die Forderung nach einen: soge¬
nannten eigenen Schlasraum. Die traurigen Wohnungs¬
verhältnisse insbesondere in Wien machten es un¬
möglich, diese Forderung ins Gesetz auszunehmen.
Unsere Bauordnungen wären schon längst einer
Revision bedürftig gewesen, es hätte überhaupt
nicht mehr gestattet sein dürfen, ein sogenanntes
Dienstbotenzimmcr herurstellen, das alles andere eher
ist als ein gesunder Wohnraum.

Es ist schon des öfteren geschildert worden,
wie diese Wohnräume selbst in modernen, neuen
Wohnhäusern aussehen. Selten sind es Räume,
deren Fenster ins Freie gehen, die genug Licht
und Lust spenden, sie daher den Aufenthalt der
Hausgehilfin daselbst zu einem nichts weniger als
angenehmen machen. Aber das Notwendigste, was vor¬
gesehen werden muß, ist die Bestimmung, daß der
Schlafraum, in welchem die Hausgehilfin die Nacht
zubringen muß, wenigstens die Möglichkeit gibt, daß
er von innen abgeschlossen werden kann. Jene Unsitte
und jene Unmoral, daß man die Hausgehilfinnen in
einem Badezimmer, im Vorzimmer oder in der
Küche schlafen läßt, in denen bei Nacht durch¬
gegangen wird, muß beseitigt werden, und sie kann

- beseitigt werden, wenn wir die Forderung aufstellen,
daß der Schlasraum so geartet sein muß, daß die
Hausgehilfin ihn, wenn sie sich ankleidet, wenn sie
aussteht oder zu Bette geht, von innen abschließen
kann.

Nun konnue ich zu einem sehr wichtigen Punkt,
nänllich zu § 7, der von der Arbeitszeit oder
eigentlich, wie die Gesetzesvorlage besagt, mehr von
der Festsetzung der Ruhezeit spricht. Hier muß ick
erklären, daß inein persönlicher Standpunkt und der
Standpunkt meiner Partei von der Fassung, wie sie
hier in der Vorlage ist, abweicht, daß ich aber
selbstverständlich die Aufgabe habe und sie auch
durchführen werde, den Majoritätsbeschluß des Aus¬
schusses hier im hohen Hause zu vertreten. Und da
sage ich: Ter tz 7 in der Fassung dieses Gesetzes
bedeutet gegenüber der Praxis von heute einen ge¬
waltigen Fortschritt. Z 7 setzt Ruhepausen fest. Er
bestimmt, daß so und so viel Stunden des Nachts
und des Tages der Hausgehilfin zur Ruhe gewähr¬
leiste: werden müssen, während die heutigen Gesetze
keinerlei derartige Bestimmungen ausweisen.

Der Absatz 2 dieses Paragraphen, schützt die
jugendlichen Dienstboten. Das ist auch eine Not¬
wendigkeit, daß für die jungen Mädchen, die
Mädchen unter 16 Jahren, besondere Schutzbestim¬
mungen, gleich denen des Jugendschutzgesetzes, in
dieses Gesetz ausgenommen werden, weil in den
Haushaltungen oft auf jugendliche Arbeitskräfte
keine Rücksicht genommen, weil sie häufig sehr lange
zur Arbeit angehalten werden und ihnen mehr
zugemutet wird, als ihr jugendliches Alter
verträgt.

Der dritte Absatz schreibt vor, daß die Ruhe¬
pausen nur in sehr wichtigen Fällen abgekürzt
werden können und daß, wenn die Verkürzung
eine erhebliche ist, die Hausgehilfin berechtig: ist.
eine Entschädigung hiesür zu verlangen.

Z 8 ist ebenfalls sehr wichtig und entspricht
eigentlich einer langjährigen Forderung der Haus¬
gehilfinnen. . Er handelt in: ersten Absatz über den
Sonntagsausgang. Hier hat der Ausschuß gegen¬
über einer Forderung der Hausgehilfinnen, wonach
der Ausgang jeden Sonntag gewährleistet werden
soll, sich zu der Auffassung entschlossen, dem Hause
den vorliegenden Antrag vorzulegen, aus der Er¬
wägung heraus, daß es, insbesondere dort, wo auch
die Hausfrau erwerbstätig ist, unmöglich ist, daß

' die Hausgehilfin jeden Sonntag ausgehen kann,
weil, insbesondere wenn kleine Kinder vorhanden
sind, die Hausfrau oder Dienstgeberin selbst gar
keine freie Zeit hätte. Aus diesem Grunde haben
wir zugestimmt, daß der Sonntagsausgang nur
jeden zweiten Sonntag erfolgen, daß aber für ih»
eine entsprechende Zeit gesetzlich festgesetzt werden
soll. Es ist unglaublich, aber dennoch wahr, daß
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heute noch der Smmtagsausgang wohl alle
14 Tage gewährt wird, das Ausmaß der Aus¬
gangszeit aber ganz der Willkür des Dienstgebers
überlasten ist und oft nur wenige Stunden, ja
selbst nur zwei bis drei Stunden beträgt. Bei den
weiten Entfernungen und vor allem, wenn nur alle
14 Tage, aber selbst wenn alle Sonntage ein Aus¬
gang festgesetzt ist, ist es begreiflich, daß ein Aus¬
gang von nur zwei bis drei Stunden keine Er¬
holung, Aufheirerung und Ablenkung für die
Hausgehilfin bedeuten kann. Deshalb wurde das
Ausmaß des Ausganges auf acht Stunden fest¬
gesetzt und bestimmt, daß derselbe längstens um
drei Uhr nachmittags zu beginnen hat. Diese acht
Stunden geben die Gewähr, daß sich doch jede
Hausgehilfin' an jedem zweiten Sonntag aufheitern,
unterhalten und auch erholen kann.

Der Absatz 2 setzt fest, daß überdies in jeder
Woche den Hausgehilfinnen ein freier Nachmittag,
der auf vier Stunde» beschränkt werden mußte,
gewährleistet wird. Diese vier Stunden freier Zeit
an einem Wochentag, in denen sich die Hausgehilfin
auch aus dem Hause entfernen kann, sind gleichfalls
dringend notwendig. Sie sollet: verwendet werden
vvr allem zur Verrichtung von persönlichen Ange¬
legenheiten,. sie -sollen aber auch zum Besuch von
Kursen, zur Weiterbildltng der Hausgehilfin dienen.
Der Beginn dieser vierstündigen Ruhepause oder
Ansgangszeit soll zwischen zwei und fünf Uhr nach¬
mittags fallen. Selbstverständlich kann durch Ver¬
einbarung jeder Sonntag als Ausgangstag bestimnlt
werden. Die Bestimmungen des Gesetzes bilden nur
das Mindestmaß, es ist selbstverständlich, daß
Haushalte weit über diese Vorschriften hinausgehen
können.

Der § 9 enthält Bestimmungen über den
Urlaub. Die Notwendigkeit eines Urlaubes auch für
Hausgehilfinnen brauche ich in diesem Hause doch
wirklich nicht näher zu begründen. Es treffen gewiß
alle Gründe zu wie bei den gewerblichen Arbeitern,
und die Nationalversammlung hat ja erst vor
wenigen Monaten ein Urlaubsgesetz für die gewerb¬
lichen Arbeiter angenommen, aus der Erwägung
heraus, daß jeder Mensch, und insbesondere der
arbeitende Mensch, zur Erhaltung seiner Gesundheit
einen Urlaub braucht. Das trifft auch für die
Hausgehilfinnen zu. Eine Abweichung ist nur dahin¬
gehend notwendig, daß die Hausgehilfinnen nebst
dem Lohn auch eine Entschädigung für die Kost
und die Naturalbezüge erhalten. Um eine leichtere
Berechnung und eine Vereinfachung dnrchzuführen
sowie um Streitigkeiten zu vermeiden, wurde der
Löhn als Urlaubsentschädigung vorgeschlagen, und
zwar schreibt das Gesetz vor, daß bei einem acht¬
tägigen Urlaub als Entschädigung ein 14 tägiger
Lohn, bei einem 14 tägigen Urlaub als Entschädi¬
gung ein Monatslohn und bei einem dreiwöchigen

Urlaub als Entschädigung das Anderthalbfache eines
Monatsl'ohnes gegeben werden muß. Ich glaube
durchaus nicht, daß dies zu hoch gegriffen ist. Es
sollen die Vorkommnisse endlich beseitigt werden,
daß sich die Dienstgeber es ganz leicht gemacht-
haben, indem sie, wenn sie den Hausgehilfinnen
Urlaub gegeben haben, ihnen einfach nur den Lohn
oder oft auch nur das Reisegeld gezahlt haben,
ohne daß berücksichtigt worden wäre, daß die Kost
und die Naturalbezüge auch einen Teil des Lohnes
darstellen.

Es wurde auch eine Reihe von Bestimmungen
über die Fürsorgepflicht getroffen. Bedauerlich ist
nur das eine, daß nicht gleichzeitig mit dem In¬
krafttreten dieses Gesetzes das Gesetz über die Ein¬
beziehung der Hausgehilfinnen in die Kranken- und
Unfallsversicherungspflicht in Kraft tritt. Es wurde
uns aber im Ausschüsse von Vertretern des Staats-
amtes für soziale Verwaltung erklärt, daß bereits
ein derartiger Gesetzentwurf in Vorbereitung ist,
der die Hausgehilfinnen in die Kranken- und
Unsallsversicherung einbezieht. Dies ist schon ans
dem Grunde notwendig, weil eine Reihe anderer
sozialpolitischer Gesetze Anwendung nur auf Per¬
sonen findet, ' die der Krankenversicherungspflicht
unterstellt sind. Es muffen daher in kürzester Zeit
auch die Hausgehilfinnen der Krankenversicherungs¬
pflicht unterstellt werden, damit auch ihnen eine
Reihe anderer sozialpolitischer Gesetze zugute kommt.
Die ßtz 10 und 13 sind daher nur als Übergangs¬
bestimmungen zu betrachten, und es wird hier die
freiwillige Versicherung vor allem in der Unfalls¬
versicherungsanstalt vorgeschlagen. Es ist wirklich
nicht ganz gleichgültig und man soll nicht glauben,
daß die Unfälle in Haushaltungen vielleicht ganz
minderwertige oder ganz geringe sind.

Alle jene Organisationen, die für Haus¬
gehilfinnen bestehen und ihnen Rechtsschutz gewähren,
habe,: die Erfahrung gemacht, daß es unzählige
Unfälle im Haushaltungsberufe gibt, Unfälle, die
schwere Erscheinungen, schwere Verletzungen nach
sich ziehen, die oft Arbeitsunfähigkeit, Verlust des
Augenlichtes, Verlust des Gebrauches der Hände,
Verkrüppelung durch Fenstersturz usw., herbeiführen.
Diese armen verunglückten Menschen sind bis zur
Stunde nur der Armenfürsorge überwiesen. Ich
glaube, aus diesem Grunde müßte alles getan
werden, daß ein Gesetz, das die Kranken- und Un¬
fallsversicherungspflicht neu regelt, schnell im Hause
eingebracht wird und dadurch die Hausgehilfinnen
unter diese Bestimmungen fallen.

Die 88 1l und 12 enthalten Vorschläge
analog den Bestimmungen der 3. Teilnovelle des
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, wie sie der
8 1154 a und b darstellt.

Der 8 14 regelt eine häufig vorkommende
Streitfrage, ob ein Hausgehilft gezwungen werden
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kann, wenn der Dienstgeber seinen Haushalt an
einen anderen Ort verlegt, den Wechsel mitzumachen
und welche Entschädigung ihm gebührt, wenn er¬
den geänderten Haushalt nicht teilt.

, Da hat sich der Ausschuß zu der Ansicht
entschlossen, festZustellen, daß ein Hausgehilfe nicht
gezwungen werden kann, der Veränderung des
Aufenthaltsortes des Dienstgebers Folge zu' leisten
und daß er im Falle der Verweigerung auch aus
diesem Grunde nicht entlassen werden kann. Festgestellt
muß auch werden, daß der Hausgehilfe Anspruch hat
auf den Lohn und auf die Entschädigung für Kost
und Naturalbezüge, solange das Arbeitsverhältnis
durch Kündigung nicht gelöst ist.

Diese Streitfrage muß klargestellt werden,
weil sie immer, besonders im Sommer, wiederkehrt,
wo beim Domizilwechsel des Dienstgebers oft die
Praxis geübt wird, daß der Dienstgeber überhaupt
seinen Hausgehilfen gar nicht auf das Land mit¬
nimmt, sondern ihnt einfach eine Wartezeit gibt,
damit er zu seinen Leuten nach Hause fährt und
oft nur als Entschädigung den Lohn weiterbezahlt
und nicht entschädigt für Kost und Naturalbezüge.
Diese Bestimmungen müssen geändert werden.

In den §§ 15 bis 24 sind Bestimmungen
über die Auflösung des Dienstvertrages und über
die Kündigungsfrist enthalten. Die Kündigungsfrist
wurde in diesem Gesetze mit 14 Tagen festgesetzt.
Auch hier ist der Ausschuß der Meinung, daß für
die Hausgehilfen eine längere Kündigungsfrist'not¬
wendig ist, weil bei der Aufgabe des Dienstver¬
hältnisses bei den Hausgehilfen auch die Verände¬
rung der Wohnung in Betracht kommt und weil
das Aufsuchen einer neuen Unterkunft oft längere
Zeit in Anspruch nehmen kann. Aus diesem Grunde
wurde dip 14 tägige obligatorische Kündigungsfrist
festgesetzt. Sie kann jedoch durch Vereinbarung
nicht unter acht Tagen herabgesetzt werden. Es ist
da einem Wunsche der Hausgehilfen Rechnung
getragen worden, die eine kürzere Kündigungsfrist
gewünscht haben.

Der § 25 verlangt, wie das Dienstzeugnis
aussehen soll, und schreibt vor, daß in Zukunft in
ein Dienstzeugnis nichts anderes ausgenommen
werden soll als wie der Antritt des Dienstes, die
Dauer desselben und die Art der Verwendung.
Mithin soll der Willkür, daß ganz unkontrollierbare
Urteile in ein Dienstzeugnis hineingeschrieben
werden, die den Hausgehilfen unter Umständen
einen schweren Schaden durch Erschwerung der
Widererlangung eines Dienstes zufügen, gesteuert
werden. Damit soll einem Übelstande abgeholfen
werden, der zu vielen Klagen der Hausgehifinnen
Anlaß gegeben hat.

An Stelle des Dienstbotenbuches, das selbst¬
verständlich nach dem Falle des Arbeitsbuches

I ebenfalls verschwinden muß, wird die Einführung
einer Dienstkarte vorgeschlagen. Die Dienstkarte soll

j von der Aufettthaltsgemeinde ausgestellt werden
und soll die Jdentitätsbestimmungen enthalten, es
soll ihr ein Lichtbild beigefügt werden und dadurch
eine wirkliche Legitimation darstellen.

Der § 27 enthält Sonderbestimmuugen für-
Personen, die Dienste höherer Art leisten. Absatz a
verlangt, daß diesen Dienstnehnleru, Erzieherinnen,
Hauslehrern usw. die Möglichkeit gegeben werden
soll, ihre freie Zeit in einem abgesonderten Raum
zu verbringen. Dieses Verlangen ist damit be¬
gründet, daß sich diese Dienstnehmer immer im
Kreise der Familienmitglieder, der Kinder befinden
müssen und nur dann wirklich Ruhe haben können,
wenn sie ihre freien Stunden in einem Raum zn-
bringen, wo sie allein sind.

Der Absatz b) gewährt diesen Dienstnehmern
eine längere Ruhezeit am Tage, und zwar soll
ihnen eine Ruhezeit von drei Stunden eingeräurw
werden. Der Urlaub soll für diese Kategorie eben¬
falls ein längerer sein, und zwar soll er nach ein¬
jähriger Dienstzeit zwei Wochen betragen und wenn
die Dienstzeit über zwei Jahre dauert, vier Wochen.
Nach Vereinbarung kann diese Urlaubszeit in zwei
Abschnitte geteilt werden. De? Urlaubszuschuß wird
ebenfalls gegenüber den anderen Hausgehilfen er¬
höht. Die Kündigungsfrist ist auf sechs Wochen
festgesetzt, und kann durch Vereinbarung nicht unter
einen Monat herabgesetzt werden. Für das Auf-
suchen einer neuen Stelle soll ihnen gleich den
übrigen Hausgehilfen eine freie Zeit an einem
Wochentage gegeben werden, und zwar je vier
Stunden an vier Werktagen.

Der ß 28 unterstellt wiederum eine andere
Gruppe von Dienstnehmern unter dieses Gesetz, uni
Zwar Personen, die Dienste für den Haushall
leisten, ohne in die Hausgemeinschaft des' Diemi-
gebers ausgenommen zu sein. Solche Bestimmungen
sind notwendig, weil die Wohnungsnot einerseirs
dazu führt, daß in Zukunft immer mehr Haus¬
gehilfinnen außerhalb der Hausgemeinschaft des
Dienstgebers stehen werden, und offen gesagt, sollen
sie ein Borbeugungsmittel dagegen sein, daß mehr
Dienstgeber dieses Gesetz dadurch umgehen und
ihre Hausgehilfinnen außerhalb der Wirkung dieses
Gesetzes stellen, indem sie sie nicht in die Haus¬
gemeinschaft ausnehmen. Es ist hier fest umschrieben,
wie das Dienstverhältnis aussehen muß, indem,
gesagt wird, daß diese Bestimmungen auf solche
Personen Anwendung finden, deren Erwerbstätig¬
keit durch dieses Dienstverhältnis vollständig oder
hauptsächlich in Anspruch genommen wird.

Es bedeutet für eine Reihe von Frauen, die
heute schon im Haushalt Dienste leisten, aber nicht in /
die Hausgemeinschaft ausgenommen find, eine grotzL
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Wohltat. Die meisten Bestimmungen dieses Gesetzes
sind zwingende Vorschriften. Wie ich schon früher
gesagt habe, erfordert es die wirtschaftliche Ab¬
hängigkeit der Hausgehilfinnen, daß gewisse Be¬
stimmungen unabdingbar sind und wo das Gesetz
unbedingt eingehalten werden muß.

§ 31 besagt, daß für Streitfälle aus dem
Lohn- und Arbeitsverhältnis nur mehr die ordent¬
lichen Gerichte zuständig sind. Diese Forderung ist
eine Kultursache und ihre Erfüllung ist unbedingt
notwendig.

Ein Gesetz für ein eigenes Gericht, bei dem
die Streitfälle aus dem Dienstverhältnis aus-
getragen werden, konnte dem Haufe noch nicht vor¬
gelegt werden. Das Staatsamt für soziale Ver¬
waltung ist berechtigt durch Vollzugsanweisung
Einigungsämter für Hausgehilfinnen zu errichten.
Ich glaube, die rasche Errichtung solcher Einigungs¬
ämter ist notwendig und werden eine Reihe von
Schwierigkeiten in der Ausgleichung von Streit¬
fragen beseitigen.

Der ß 33 besagt, daß durch Vollzugsan-
weisung bestimmt werden kann, in welcher Weise
die Aufsicht über die Einhaltung dieses Gesetzes
geregelt wird. Die anhängigen Streitfälle sind
troch nach den alten Vorschriften zu erledigen.
Ich muß weiters noch erwähnen, daß in diesem
Gesetz nicht ausgesprochen werden kann, daß gleich¬
zeitig mit seinem Inkrafttreten die Dienftboten-
ordnungen aufgehoben werden. Die Dienstboden¬
ordnungen können nicht außer Kraft gesetzt werden,
da ihnen auch das landwirtschaftliche Gesinde
unterstellt ist und für diese noch kein anderes Gesetz
besteht. Sie finden aber auf Personen, die diesem
Hausgehilfinnengesetz unterstehen, keine Anwendung
mehr.

8 35 schlägt vor, daß das Gesetz am 1. Mai
in Kraft treten soll. Mit dem Vollzüge des Gesetzes
sind die Staatssekretäre für soziale Verwaltung
und für Justiz betraut.

Ich glaube, hohes Haus, durch meine Be¬
gründung dargelegt zu haben, daß die Vorlage, die
vom Ausschüsse eingehend beraten wurde, heute mit
ruhigem Gewisien der Nationalversammlung zur
Annahme empfohlen werden kann. Es ist ein Gebot
der Menschlichkeit, Hunderttausende von Personen,
die außerhalb jedes geregelten Arbeitsverhältnisses
stehen, durch dieses Gesetz ein modernes Arbeiter¬
schutzgesetz geschaffen wird.

Ich habe weiter noch die Resolutionen, die
dem Gesetze angeheftet sind, zu begründen. Die erste
Resolution, die die Kompetenzfrage feststellt, habe
ich schon begründet. Die zweite Resolution ist in
fünf Punkte geteilt. Der erste Punkt fordert die
Regierung auf, so schnell wie möglich die Haus¬

gehilfinnen in die Kranken- und Unfallsversicherungs¬
pflicht einzubeziehen. Der zweite Punkt besagt, daß
die bestehenden polizeilichen Meldevorschriften auf¬
gehoben werden sollen. Es ist gewiß -für beide
Teile, für den Dienstnehmer sowohl als auch für
den Dienstgeber eine unliebsame Beschwerung, die
damit außer Kraft gesetzt werden soll.

Ferner ist es notwendig, im Punkte 3 die
Regierung auszufordern, daß sie in kürzester Zeit
das Gesetz, betreffend die Kinderarbeit, dahingehend
abändert, daß Kinder unter 14 Jahren in Harts-
haltnngsberusen nicht verwendet werden dürfe»
Das Kinderarbeitsschntzgesetz läßt heute noch zu,
daß Kinder von zehn, ja sogar unter zehn Jahren
sich für den Haushaltungsberuf verdingen können.
Ich glaube, es ist eine dringende Notwendigkeit,
daß dieses Gesetz dementsprechend abgeändert wird.

Ferner fordert der Punkt 4 die Regierung
auf, daß für die Hausgehilfinnerr der Entwurf eines
Alters- und Jnvaliditätsgesetze vorgelegt wird. Es
ist gewiß notwendig, daß gerade den Hausgehilfinnen,
die oft ihr ganzes Leben bei einer Familie verbringen,
für den Fäll des Alters oder der Invalidität eine gesetz¬
liche Fürsorge geboten wird. Das Gesetz hat Wohl
auch eine Bestimmung, die sogenannte Abfertigung,
die Personen gewährt werden soll, die mehr als zehn
Jahre im Dienste einer Familie stehen. Die besagt, daß
bei Auflösung des Dieustverhältniffes der Dienstgeber
verpflichtet ist, dem Hansgchilfen, der zehn Dienst¬
jahre bei ihm gedient hat, 25 Prozent des .Jahres¬
lohnes als Abfertigung oder Altersversorgung zu
geben. Diese ganz unsichere und ungenügende Ab¬
fertigung ist nicht geeignet, ein Altersversicherungs¬
gesetz zu ersetzen. Der Punkt 5 besagt, daß Kon¬
zessionen für private Stellenvermittlungen für Haus¬
gehilfen nicht mehr erteilt und Übertragungen von
Konzessionen nicht mehr zugelaffen werden sollen.

An Stelle der privaten konzessionierten Stelle»--
Vermittlungen treten der öffentliche Arbeitsnachweis
oder die Stellenvermittlungen von Organisationen
von Dienstnehmern oder Dienstgebern.

Die traurigsten Erfahrungen werden gemacht,
wie gerade die Not der Hausgehilfinnen von den speku¬
lativen Dienstvermittlungen ausgenutzt wird, welch
hohe Prämien die Hausgehilfinnen zahlen müssen,
wenn ihnen von einer privaten Dienstvermittlrmg
ein Dienstplatz zugewiesen werden soll. Es lebe«
ganze Familien nur davon, daß sie sich von den
Dienstgebern wohl nur kleine Beträge, zumeist aber
von den Dienstnehmerinnen sehr große Beträge für
die Vernrittlung eines Dienstplatzes bezahlen lassen.

So glaube ich, dieses Gesetz genügend be¬
gründet zu haben und bitte die hohe Nationalver¬
sammlung, aus allen diesen Erwägungen hera«s
ihm ihre Zustimmung nicht zu ^versagen. / (Bcifalt
und Händeklatschen.)
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Präsident Hauser (der während dieser Bede
den Vorsitz übernommen hat): Ich eröffne die De¬
batte. Mit Zustimmung des hohen Hauses werde
ich die General- und SpezialdebatLc unter
Einem durchführen lasten. Es erfolgt kein Wider¬
spruch.

Zum Worte sind gemeldet: kontra der Herr
Abgeordnete Kittinger, pro die Abgeordneten Frau
Dr. Burjan, Popp. Sponner und Rauscha.

Ich erteile das Wort dem Herrn Abgeord¬
neten Kittinger.

Abgeordneter Kittinger: Hohe National-
Versammlung! Die Vertreter der Großdeutschen
Vereinignng im sozialpolitischen Ausschuß haben im
Einvernehmen mit der Partei auf Grundlage juri¬
stischer-- Erwägungen die Stellung eingenommen, daß
-die Gesetzgebung über das Gesindewesen, über die
Hausgehilfinnen in die Kompetenz der Landtage
gehört, und zwar aus dem Grunde, weil unsere
alte Verfassung vom Jahre 1867' noch zu Recht
befiehl, da wir ja eine neue Verfassung noch nicht
hergestellt haben und es ausdrücklich heißt, daß alle
jene Gesetze, welche nicht von der Nationalver¬
sammlung zwischenzeitig abgeändert wurden, aus der
Monarchie übernommen werden und in ihrer Rechts-
gültigkeit fortbestehen sollen. Es besteht daher die
Verfassung vom Jahre 1867 zu Recht, welche die
Gesetzgebung über das Gesindewcsen und — wie
wir es nun nennen — über die Hausgehilfinnen
regelt. Die Großdeutsche Vereinigung, welche sich
natürlich in dieser Haltung eines sehr sachlichen
Urteilsanfbanes befleißigt hat, kann von dieser
Überzeugung nicht ablassen und hat mich demgemäß
beauftragt, namens derselben folgende Erklärung
abzugeben (liest):

„Die Grohdeutsche Bereinigung anerkennt voll
die Berechtigung der sozialen Forderungen, welche
das Hausgehilfengcsetz erfüllen soll; sie ist aber
nicht in der Lage für das Gesetz zu stimnien, weil
sie der Ansicht ist, daß die Nationalversammlung
in dieser Frage ihre Kompetenzen überschreitet.

Die Verfassung vom Jahre 1867 besteht
noch immer, zu Recht. Der § 12 derselben sagt
ausdrücklich, daß alle jene Rechte, welche der §11
uicht auszählt, in die Kompetenz der Landtage
fallen. Mithin auch das Recht, die Dienstverhält¬
nisse der Hausgehilsen gesetzlich zu regeln, denn
das ist eben in diesem §11 nicht angeführt. Auf
Grund dieser verfassungsrechtlichen Bestimmungen
haben seinerzeit auch die Landtage von Oberösterreich,
Salzburg, Kärnten und Steiermark Gesindeordnungen
und Niederösterreich eine Dienstbotenordnung fest-
gesetzt, ohne daß ein Einspruch von seiten der Mini¬
sterien erfolgte. In dieser Anerkennung des Rechtes
der Landtage ist klar ausgesprochen, daß die Gesinde-

imd Hausgehilfenangelegenheiten in die Kompetenz
der Landtage fallen.

Das Gesetz über den Dicnstvertrag der Haus¬
gehilfen, welches die Nationalversammlung beschließt,
binder die Länder in keiner Weise; die National-
versammlung überschreitet vielmehr ihre Kompetenzen
und macht sich durch die Annahme dieses Gesetzes
eines Bersaffungsbruches schuldig.

Die Großdeutsche Vereinigung ist daher nicht
in der Lage, für das Gesetz zu stimmen."

Präsident Hauser: Zum Worte gelangt Frau
Abgeordnete Dr. Burjan; ich erteile ihr das Wort.

Abgeordnete Dr. Burjan: Hohes Haus!
Es ist heute das erstenmal, daß ein Gesetz, das
von Frauen geschaffen wurde, in der National-
versainmlung zur Beratung kommt. Wenn man rein
äußerlich urteilen würde, könnte man vielleicht
sagen, daß die Frauen sehr langsam arbeiten;
denn, wie wir gehört haben, , wie unsere Referentin
uns bereits gesagt hat, ist das Gesetz mehr als
sechs Monate im Ausschuß behandelt worden. Ich
glaube aber, daß eine solche Beurteilung ganz
äußerlich und gar nicht die Sache treffend wäre.
Ganz richtig hat ja die Berichterstatterin schon
darauf hingewiesen, daß es allen Mitgliedern des
Ausschusses darum zu tun war, ein Gesetz zu
schaffen, das wirklich einen gerechten sozialen Aus¬
gleich zwischen den so berechtigten Jntereffen der
Hausfrauen und den ebenso berechtigten Forderungen
der Hausgehilfinnen beinhaltet.

Es ist wohl gar keine Frage, daß die Regelung
des Hausgehilfinnenwesens in Österreich eine geradezu
brennende Frage geworden ist, und es zeigt gewiß,
wie sehr uns allen diese Frage am Herzen liegt,
daß sowohl von sozialdemokratischer wie auch von
christlichsozialer Seite, kaum nachdem die Frauen
ihren Einzug in die Nationalversammlung gehalten
hatten, Anträge eingebracht wurden. Der erste An¬
trag wurde v^r christlichsozialer Seite eingebracht
und stellte die Grundsätze und Richtlinien auf, nach
welchen wir uns die Neuregelung des Haus¬
gehilfinnenwesens vorgestellt haben. Einige Wochen
daraus brachten auch die sozialdemokratischen Frauen
einen Antrag ein, und zwar gleich in der Form
eines Gesetzentwurfes, der im Ausschuß für soziale
Verwaltung als Basis für Verhandlungen über
diesen Gegenstand gewählt wurde. Die christlich-
sozialen Vertreter im Ausschüsse vertraten vom
Anfang an den Standpunkt und stehen noch heute
auf dem Standpunkt, daß das Verhältnis der in
der Familiengemeinschaft lebenden Hausgehilfinnen
nicht gleichgesetzt werden kann dem Verhältnis der
in der Fabrik beschäftigten Arbeiterin zum Arbeit-
geber. Die neue Zeit hat freilich zu einer Lockerung
des natürlichen Verhältnisses zwischen Dienstgeber
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und Dienstnehmer geführt und man geht von
gewissen Seiten daran, es in ein reines Vertrags¬
verhältnis über Dienstleistungen und entsprechenden
Lohn umzuwandeln. Meines Erachtens aber wider¬
spricht das vollkommen der Art des Dienstver¬
hältnisses.

Wir dürfen doch nicht außeracht lassen, daß
die Hausgehilfin in die häusliche Gemeinschaft
ausgenommen wird, das Verhältnis zwischen Dienst-
geber und Hausgehilfin wird imnrer ein Vertrauens¬
verhältnis sein. Die Hausfrau vertrant der Haus¬
gehilfin nicht nur ihr ganzes Hab und Gut an,
auch das Teuerste, was sie hat, ihre Kinder, ihre
kranken Eltern, oder wie immer die Verhältnisse
im Hause sind, alles, was sie besitzt, vertrant sie
der Hausgehilfin an.

Aber abgesehen davon, ist es gewiß auch
ganz unmöglich, die Pflichten und Rechte der Haus¬
gehilfin ganz einfach nach dem Schema eines
Arbeitsvertrages zu regeln. Es ist ja ganz natürlich,
daß man eigentlich gar nicht Voraussagen kann, welche
Aufgaben gerade heute oder morgen eine Hausgehilfin
im Hause zu erfüllen hat. Das hängt von den
wechselnden Umständen ab. Außerdem wird die eine
Hausgehilfin, die tüchtiger und anständiger ist, die
gleichen Arbeiten viel leichter nnb schneller, in viel
kürzerer Zeit erfüllen können als eine andere, der
man bie ganz gleichen Aufträge übernüttclt. Ich
bin der Überzeugung, daß das Gesetz, wie es uns
vorliegt, wirklich nur die Mindestforderungen be¬
inhalten kann, daß aber der gute Wille sowohl der
Dienstgeber wie der Dienstnehmer erst eigentlich das
Gesetz richtig beseelen muß. Abgesehen von diesen
natürlichen Grenzen, die ja dem Dienstverhältnis
durch das Gemeinschaftsleben in der Familie gesteckt
sind, würde ich es aber auch für gar keinen Fort¬
schritt ansehen, wenn man die Klassengegensätze in
der Familie vertiefen wollte. Ich glaube, daß wir
alle doch nur ein Ziel haben können, uitb das ist,
daß die Frauen sowohl wie die Dienstnehrnerinnen,
die Hausgehilfinnen, so recht von ihrem wirklichen
Pflichtenkreis und von ihren wirklichen Rechten er¬
füllt sind. Ich glaube aber, daß, um dieses Ziel zu
erreichen, eine gewisse Umkehr sowohl von seiten der
Hausfrauen wie von seiten der Hausgehilfinnen nötig
ist. Es ist allerdings gewiß nicht richtig, was man
jetzt so oft in den Hausgehilfinnenversammlungen
hört, daß alle Hausfrauen unsozial sind, daß sie
alle kein Verständnis für die Nöte ihrer Haus¬
gehilfinnen haben, daß Pie nur ein Ziel kennen,
das ist, die Hausgehilfinnen möglichst auszunutzen
und auszubeuten. Ich bin fest überzeugt, daß das
weit über das Ziel schießt und daß es gewiß eine
sehr große Zahl von Hausfrauen gibt, die wirklich
nrütterliche Fürsorge für ihre Hausgehilfinnen haben.
Allerdings gebe ich zu, daß es einen kleinen Prozent¬
satz vvn Hausfrauen gibt, denen dieses soziale Ver¬

ständnis noch fehlt, die immer noch in der alten
Vorstellung leben, daß einige Menschen dazu da
sind zu herrschen, und einige Menschen, zu dienen,
denen es ganz selbstverständlich vorkommt, daß die
Hausgehilfinnen sich in alle Wechselsälle der Familie
einleb'en müssen, daß sie Leid und Freud mit den
Hausfrauen teilen müssen, denen es aber gar nicht
natürlich vorkommt, daß sie auch aus das Eigen¬
leben der Hausgehilfin, die ja ganz genau so ein
Recht hat, Mensch zu sein und ihr Eigenleben zu
führen, genau so Rücksicht zu nehmen die Pflicht haben.
Ich bin fest überzeugt, je mehr die Hausfrauen
sich zu diesem Standpunkt emporarbeiten werden,
desto mehr werden sie es auch im eigenen Interesse
tim. Denn eine Hausgehilfin, die wirklich im Hause
ihres Dienstgebers ihre zweite Heimat gefunden hat,
die wird auch eine viel größere Arbeitsfreudigkeit
haben, die wird wirklich an allem, was in der
Familie geschieht, regsten Anteil nehmen, sie wird
wirklich alle die Pflichten, die schweren Pflichten
erfüllen können, die eben mir dem Hausgehilfinnen-
beruse verbunden sind.

Hohes Haus! Sie haben von unserer
Referentin bereits die Hauptsache gehört. Ich glaube,
es würde zu weit führen, wenn ich Ihnen jetzt
noch paragraphenweise alles, was der Ausschuß für
soziale Verwaltung zum Schutze der Hausgehilfinnen
beantragt, vvrsührte. Ich beschränke mich also aus
die wichtigsten Bestimmungen.

Die Referentin hat bereits darauf hingewiesen,
daß in der Frage der Arbeitszeit kein volles Ein¬
verständnis zwischen der Auffassung der sozial¬
demokratischen und der christlichsozialen Vertreter
gesunden werden konnte.

Ich halte das für ganz selbstverständlich, weil
wir ja im Dienstverhältnis prinzipiell etwas anderes
sehen wie die Vertreter der Sozialdemokraten. Wir
konnten uns deshalb auch nicht auf die. Festsetzung
einer fixen Arbeitszeit einlassen, sondern wir haben,

j wie ich schon vorhin sagte, nur eine Ruhezeit be-
! antragt in dem Ausmaße, das wir für unbedingt
nötig finden: von nenn Uhr abends bis sechs Uhr
früh. Ich bin mir vollkommen bewußt, daß selbst
dieses Ausmaß von den Hausfrauen sehr schwer
empfunden werden wird, denn gerade in großen
Häusern, wo man gewohnt ist, abends gesellig zu¬
sammenzukommen, bedeutet es gewiß eine Einschrän¬
kung, wenn die Hausgehilfin das Recht hat, ihre
Arbeit um neun Uhr niederzulegen. Ich stehe aber
auf dem Standpunkte, daß wir in dieser Beziehung
weder auf die Geselligkeit noch auf die Gemütlich¬
keit Rücksicht nehmen können, sondern daß es eine
ganz selbstverständliche Forderung ist, daß die Haus¬
gehilfin, die den ganzen Tag von früh bis abends
auf den Beinen gewesen ist und sich müde gear¬
beitet hat, wenigstens um neun Uhr die Möglichkeit
hat, Ruhe zu finden.
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Dasselbe trifft für die Forderung zu, daß die
Hausgehilstnuen zwei Stunden im Laufe des Tages
zu ihrer eigenen Verfügung haben müssen. Es ist
dies ja ganz selbstverständlich. Wenn wir bedenken,
daß die Hausgehilfin den ganzen Tag nicht sich
selbst angehören kann, daß sie immer für andere da
sein muß, daß sie eigentlich nie ihr eigenstes per¬
sönliches Leben leben kann, dann müssen ihr wenigstens
zwei Stunden zur Ruhezeit gegeben werden. Wir
haben eine Beschränkung darin, daß diese Ruhezeit
hauptsächlich zur Einnahme der Mahlzeiten ver¬
wendet werden sollen. Aber, hohes Haus, ich möchte
Sie ausdrücklich daraus aufmerksam machen, daß ich
das als keine Beschränkung ansehe, sondern viel
eher als einen Schutz der Hausgehilfin. Denn wie
es heute ist, gibt es wirklich manche Familien, wo
der Hausgehilfin zur Einnahme der Mahlzeiten
absolut keine Zeit gelaffen wird, wo sie drinnen
servieren muß, nachher beginnt eine andere Arbeit
und sie findet keine Zeit, in Ruhe ihre Hauptmahl¬
zeiten einzunehmen.

Über die Jugendlichen hat Frau Abgeordnete
Boschek schon gesprochen und gesagt, daß wir da
die Ruhezeit von acht Uhr abends bis sieben Uhr
morgens haben. Ich halte das für eine sehr geringe
Ruhezeit und will nur hoffen, daß die Resolution,
die ausdrückt, daß für Kinder unter 14 Jahren die
entgeltliche Verwendung überhaupt verboten sein soll,
in Abänderung des Kinderarbeitsgesetzes recht bald
zur Auswirkung gelangen möge.

Eine ganz neue Vorschrift in unseren! Haus-
gehilsengesetz ist, daß den Hausgehilfinnen einmal in
der Woche vier Stunden sreigegeben werden sollen.
Ich bin überzeugt, daß auch diese Vorschrift auf
großen Widerstand stoßen wird, und begreife ihn
auch vollkommen, denn, wenn ich mir einen Haushalt
vorstelle, wo eine Geschäftsfrau, die viele Kinder
hat, der Hausgehilfin einmal in der Woche, und
zwar regelmäßig wiederkehrend, sreigeben soll, dann
bedeutet das gewiß ein Opfer. Ich glaube aber,
daß unsere Frauen vor diesem Opfer nicht zurück¬
schrecken dürfen, denn es ist andrerseits nur eine
ganz selbstverständliche Forderung der Menschlichkeit,
daß auch der Hausgehilfin die Möglichkeit geboten
werde, ihre Ausgänge zu besorgen oder Flick-- und
Näharbeiten, die sie in der Woche nicht erledigen
konnte, an einem solchen Nachmittag zu erledigen.

Auch die Frage des Urlaubes wird gewiß
aus manchen Widerstand stoßen. Sie wissen, hohes
Haus, daß hier festgesetzt wurde, daß eine Haus¬
gehilfin, die ein Jahr im Dienst steht, eine Woche
Urlaub, wenn sie zwei Jahre im Dienste steht,
zwei Wochen, und wenn sie drei Jahre im Dienste
steht, drei Wochen bewilligt bekonnnt. Man wird
natürlich daraus Hinweisen, daß das ein Ausmaß
des Urlaubes ist, das weder die Handlungsgehilfen
noch irgendeine andere Kategorie von Arbeitern

hat. Ich möchte aber doch sagen, daß man auch
in dieser Beziehung die Hausgehilfin mit den
anderen Arbeitern uicht gleichstellen kann. Wir
muffen bedenken, daß die anderen Arbeiter jeden
Abend frei haben, daß sie jeden Sonntag frei haben,
daß sie doch viel mehr ihre eigenen Herren sind
und daß es darum ganz selbstverständlich ist, daß
wir den Hausgehilfinnen wenigstens acht Tage bis
drei Wochen zu ihrer eigenen Verwendung im Jahre
gönnen müffen.

Die Frage des Sonntagsurlaubes ist auch
schon angeschnitten worden. Ich weiß, daß sie gerade
in den Ländern aus manchen Widerstand gestoßen
ist und daß zum Beispiel in Tirol gesagt worden
ist, daß es dort nicht üblich ist, den Hausgehilfinnen
acht Stunden freizugeben. Ich bin aber der Über¬
zeugung, daß ja durch dieses Gesetz kein Zwang
ausgesprochen wird. Wenn die Hausgehilfin freiwillig
daraus verzichtet, wenn sie es nicht für nötig findet,
so wird ja gar keine Hausfrau gezwungen werden,
ihr sreizugeben. Wenn sie es aber für nötig findet,
so muß ihr eben durch dieses Gesetz die Möglichkeit
geboten werden.

Es ist heute in der „Arbeiter-Zeitung"
— ich nehme an, irrtümlicherweise — geschrieben
worden, daß durch unser Gesetz eine Arbeitszeit
von 15 Stunden festgesetzt wird. Ich habe es sehr
bedauert, daß der Berichterstatter der „Arbeiter-
Zeitung" so falsch informiert war, bedauert nämlich
deshalb, weil es doch viele Hausgehilfinnen gibt,
die sich gewiß nicht die Mühe nehmen werden, das
ganze Gesetz durchzulesen, die aber vielleicht die
„Arbeiter-Zeitung" lesen und jetzt der Meinung
sind, es sei wirklich eine Arbeitszeit von 15 Stunden
festgesetzt. Durch eine solche falsche Information
wissen dann die Hausgehilfinnen gar nicht, was ihr
Recht ist, und es kann sehr leicht Vorkommen, daß
sie dadurch wirklich sehr geschädigt werden.

Ich möchte noch bemerken, daß unsere sehr
starken und großen Verbände der christlichsozialen
Hausgehifinnen durchaus auf dem Standpunkt
stehen, daß eine Ruhezeit von zwei Stunden hinter¬
einander und von vier Stunden an jedem Tag der
Woche nicht durchführbar ist, wenigstens vorläufig,
weil die Folge davon ganz gewiß die wäre, daß
nicht nur das Familienleben geschädigt würde, sondern
daß auch soundso viele Familien überhaupt nicht
mehr in der Lage. wären, sich eine Hausgehilfin
zu halten. Wenn wir die Forderungen bei dem
Gesetze zu sehr überspannen, würden wir ja
damit die reichen Familien gar nicht treffen, denn
die sind ja in der Lage, sich auch zwei und drei
Dienstboten zu halten; treffen würden wir einzig
und allein den arbeitenden Mittelstand, der wirklich
nur unter großen Opfern in der Lage ist, sich eine
Hausgehilffn zu halten, und der eben daraus ganz
verzichten müßte, wenn die Forderungen des Gesetzes
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Zu große wären. Ich weiß nicht, ob die Zahlen,
die mir zur Verfügung stehen, die richtigen sind,
ich habe aber gehört, daß in Wien von 500.000
Haushaltungen nur noch 52.000 in der Lage sind,
sich eine Hausgehilfin zu halten (Hört!) und nur
9000 in der Lage, sich mehr als eine Hausgehilfin
zu halten. Wir ersehen also daraus allein schon,
wie sehr der Hausgehilfinnenberus bereits ge¬
fährdet ist.

Hohes Haus? Wenn ich aber von Reformen
gesprochen habe, die nötig sind, so denke ich da
nicht nur an Reformen von seiten der Hausfrauen;
Reformen sind auch, wenn wir wirklich gerecht
denken, von seiten der Hausgehilfinnen nötig. Vor
allem muffen sich bei den Hausgehilfinnen wieder
gesunde Anschauungen über den Wert und den
Charakter des Dienstverhältnisses einfinden. Es ist
Ihnen ja allen bekannt, daß es heute fast etwas
Degradierendes hat, Hausgehilfin zu sein, und sehr
richtig hat meine Vorrednerin daraus hingewiesen,
daß das ja einer der vielen Gründe ist, warum
gerade so viele bessere Elemente viel lieber in
Fabriken und gewerbliche Betriebe gehen, als daß
sie sich dem Hausgehilfinnenberns zuwenden. < Ich
stehe auf dem Standpunkt und habe die feste Über¬
zeugung, daß es gar keinen Beruf gibt, der sich so
für die erwerbende Frau eignet wie gerade der
Hausgehilfinnenberuf. Es ist ja ganz selbstverständ¬
lich, daß durch die wirtschaftliche Betätigung die
beste Vorbereitung für die späteren Aufgaben als
Frau und Mutter geboten wird und daß der.größte
Teil unserer erwerbenden Mädchen den Fabriksberuf
oder den gewerblichen Berus nur als Übergangs¬
stadium ansieht, daß dort die allermeisten die
Absicht haben, sich einmal zu verheiraten. Ich
glaube, darüber sind wir uns doch alle ganz klar.
(Zustimmung.)

Wenn es aber so viele Ehen und gerade so
viele Arbeiterehen gibt, die unglücklich sind, so habe
ich die feste Überzeugung, daß nicht immer das
mangelnde Einkommen daran schuld ist, sondern sehr
oft, daß die Frau nicht die Fähigkeit hat, das Einkommen
wirklich zweckmäßig zu verwenden. (Zustimmung.)
Ich glaube also, daß es auch in dieser Beziehung
zur Hebung der gesammten sozialen Verhältnisse
beitragen wird, wenn sich die Mädchen wieder mehr
als bisher dem Hausgehilfinnenberuf zuwenden. Es
ist ja eine alte Tatsache, daß unsere Arbeiter viel
lieber Hausgehilfinnen heiraten als zum Beispiel
Fabriksarbeiterinnen, weil sie -der Überzeugung sind,
daß sie damit Frauen bekommen, die imstande sind,
ihren Haushalt richtig zu führen und tüchtige
Mütter ihrer Kinder zu werden.

Aber, hohes Haus, ganz abgesehen von diesen
Sachen, stehe ich auch sonst auf dem Standpunkt,
daß der Hausgehilfinnenberuf der beste für die er¬
werbende Frau ist. Es ist ganz sicher, daß in

keinem Berufe den Mädchen so oiel sittlicher Schutz
geboten wird wie im Hausgehilfinnenberuf. Freilich
stellt man dem sehr oft entgegen, daß unter den
Prostituierten die größte Anzahl dem Hausgehilfinnen¬
beruf entstammt. Das ist ein vollkommen falscher
Schluß. Ich selbst habe ein Heim, in dem
gefallene Mädchen untergebracht werden, ich habe
mich sehr viel mit dieser Frage beschäftigt und bin
zur Überzeugung gekommen, daß die Statistik in
diesem Falle absolut nicht maßgebend sein kann.
Die Mädchen, die dann gewöhnlich dem Haus¬
gehilfinnenstand zugeschrieben werden, sind solche,
die eine Zeit lang Fabriksarbeiterinnen waren, wenn
sie das nicht mehr gefreut hat, in irgend ein Nacht¬
lokal gehen, wenn sie dort gerade keine Beschäftigung
finden, für einige Tage in den Dienst gehen, und
wenn man dann Beschreibungsbogen aufnimmt,
nimmt man gewöhnlich den Hausgehilfinnen¬
berus als' den charakteristischen auf. Ich glaube, wir
würden den Hausgehilfinnen sehr unrecht tun, wenn
wir sagen würden, daß die Unsittlichkeit in diesem
Stande eine größere ist als in irgend einem anderen.
(Sehr richtig!)

Auch was den gesundheitlichen Schutz an¬
betrifft, bin ich überzeugt, daß der Hausgehilfinnen¬
beruf ein verhältnismäßig gesunder ist, und das ist
auch ganz selbstverständlich, weil er am meisten
Abwechslung bildet. Er gibt die Möglichkeit, beim
Einkäufen wenigstens eine Zeit lang in der freien
Luft zu sein, er gibt die Möglichkeit, nicht den
ganzen Tag hinter einer schweren Maschine stehen
zu müssen, und es ist ganz klar, daß wir keine
eigentliche Berufskrankheit der Hausgehilfinnen
kennen, während wir bei allen anderen Berufen
doch ziemlich typische Berufskrankheiten haben.
Wenn nian vielleicht sagt, daß die Köchinnen be¬
stimmte Berufskrankheiten haben, so rrifft'das gewiß
in dem Maße nicht zu und es werden Ihnen alle
Ärzte übereinstimmend sagen, daß sie gewöhnlich
finden, daß die Hausgehilfinnen, wenn sie zum
Beispiel heiraten, viel gesündere Frauen werden als
je die Fabriksarbeiterinnen.

Nun aber von allen diesen Dingen abgesehen,
halte ich es für unbedingt notwendig, daß auf
Seite der Hausgehilfinnen eine bessere Vorbildung
einsetzen muß. In der Beziehung sieht es heute
besonders in Österreich noch sehr schlecht aus. Ich
glaube, daß die Forderung, Hausgehilfinnenschulen
zu schaffen, eine sehr berechtigte ist und daß es
mich unsere Aufgabe sein wird, diese Forderung
durchzusetzen. Freilich verspreche ich mir nicht alle
Rettung von Hausgehilfinnenschulen. Ich bin mir
vollkommen bewußt, das dort mehr theoretisches
Wissen gegeben wird und daß ja die eigentliche
Ausbildung der Hausgehilfinnen im praktischen
Haushalt erfolgt. Sehr wichtig wird aber sein, daß
in dieser Beziehung unsere Schulen reformiert
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werden und daß nicht, wie es heute der Fall ist,
Mädchen Hausgehilfinnen werden, die gar keine
Ahnung von irgendwelchen wirtschaftlichen Dingen
haben. Sie kennen sich in allen Gegenständen, oft
in wifienschaftlichen Gegenständen aus, aber von
den primitivsten Dingen im Haushalte haben sie
gewöhnlich keine Ahnung.

Über den Dienstbotenmangel, der ja bereits
von der Frau Referentin erwähnt wurde, kann ich
Wohl kurz hinweggehen. Ich muß ganz offen ge¬
stehen, daß ich der Überzeugung bin, daß an diesem
Mangel nicht allein der Freiheits- und der Selb--
ständigkeitstrieb der Hausgehilfinnen, wie man oft
sagt, schuld ist, sondern daß er viel tiefere Ursachen
hat. Es ist Ihnen allen ja bekannt, daß während
der Kriegszeit sich für die schwierigsten Arbeiten
Frauen in Hülle und Fülle gefunden haben. Nach
Wollersdorf sind Tausende von Arbeiterinnen ge¬
wandert, obwohl sie genau wußten, tvelche Gefahren
jeder von ihnen dort drohen. Wenn sich trotzdem
so wenige finden, die heute dem Hausgehilsinnen-
beruf zugehen, so liegt der eine Grund an den von
nrir eben erwähnten Mißständen, welche, wie wir
hoffen, durch unser Gesetz beseitigt werden. Den
schwersten Mißstand, hohes Haus, können wir aber
leider durch unseren Gesetzentwurf nicht beseitigen
— es ist ja von Frau Bo sch e k schon darauf hingewiesen
worden — und das ist, daß die Kranken- und
Unfallversicherung, die Alters- ltnb Invaliditäts-
Versicherung der Hausgehilfinnen noch immer auf
sich warten läßt. Ich glaube, unser ganzes Gesetz
wird in allen diesen Punkten nur eine sehr geringe
Besserung schaffen, wenn nicht wirklich w schnell
als möglich die Hausgehilfinnen der Kranken- imb
Unfallversicherung eingegliedert werden und für ihre
alten und invaliden Tage gesorgt wird. Das ist es
ja, worüber die Hausgehilfinnen am meisten klagen
und mit Recht klagen; daß sie die ganze Zeit
ihres Lebens für andere arbeiten muffen, wenn sie
aber selbst krank, wenn sie selbst hilfsbedürftig sind,
wenn sie selbst Schutz bratlchen, solchen in keiner
Weise finden. Ich glaube, daß wir erst recht Grund
haben werden, uns über das Hausgehilsengesetz zu
freuen, wenn auch diese sozialen Maßnahmen einmal
zur Wirklichkeit geworden sind.

Ein paar Worte möchte ich noch betreffs der
höheren Angestellten sagen. Frau Boschek hat
bereits erwähnt, daß wir es für nötig gesunden
haben, sie in das Hausgehilsengesetz einzubeziehen;
allerdings gibt es unter den Vertreterinnen dieses
Standes viele, die es als eine Herabwürdigung
angesehen haben, daß sie nur in das Hausgehilsen¬
gesetz einbezogen werden. Ich glaube aber, daß das
ganz unpraktisch gedacht ist; denn so lange die
höheren Angestellten keine anderen Schutzgesetze
haben, ist es doch für sie gewiß nur sehr günstig
und sehr vorteilhaft, wenn sie der Schutzmaßnahmen,

die hier für alle Hausgehilfen geschaffen worden
sind, ebenfalls teilhaftig werden. Überdies haben
wir ja noch einige Veränderungen vorgenommen.
Es wird ja im Gesetze festgesetzt, daß der Urlaub
das doppelte Ausmaß betragt, es ist ferner vor¬
gesehen worden, daß die Kündigung sechs Wochen
beträgt und nicht unter vier Wochen herabgesetzt
werden kann. Das alles sind gewiß Vorschriften,
die mit den veränderten Verhältnissen der höheren
Angestellten Zusammenhängen. Wir wissen ja alle,
wie schwer höhere Angestellte heute einen Berus
finden, wie schwer es für sie ist, eine paffende
Stellung zu finden, wir wissen auch, wie sehr gerade
bei diesen höheren Angestellten — es sind ja
zumeist Hauslehrerinnen oder Kinderfräuleins —
die Nervenkrast ausgebraucht wird. Wenn wir ihnen
noch einen höheren Schutz gewähren, so ist das
gewiß nur zu begrüßen.

Nun möchte ich zum Schluffe mir die Frage
vorlegcu, welche Folgen denn die Schaffung unseres
Hausgehilfinnengesetzes haben wird? Ich muß sagen,
daß ich da sehr optimistisch in die Zukunft sehe.
Ich bin überzeugt, daß sich manche Änderungen im
Haushalt selbst ergeben werden, Änderungen, die
ganz besonders im Wiener Haushalt sehr nötig
sind. Sie wissen ja, daß luir in den großen Städten
ariderer Länder schon Zentralheizung, Warmwasser¬
versorgung, Kehrichtabfuhr durch die Küche usw.
haben. Ich bin überzeugt, daß durch unser Haus¬
gehilfengesetz auch ein gewisser Einfluß auf die
gesamte Wohnungsreform genommen wird. Das wäre
gewiß nur zu begrüßen. Bon den Hausgehilfinnen
aber bin ich überzeugt, daß die größeren Rechte sie
auch zu einer besseren Auffassung ihrer Pflichten
überzeugen werden. Es ist ja ganz klar und es ist
schon mehrmals daraus hingewiesen worden, daß,
je mehr man ansängt, die Hausgehilfinnen wirklich
als vollwertige Menschen, als volle Arbeitskräfte
zu betrachten, sie sich desto mehr auch aller ihrer
Pflichten bewußt sein werden. Bon den Hausfrauen
bin ich überzeugt, daß im Anfänge sich manche
vielleicht schwer mit diesem Gesetze abfinden werden.
Es gibt ja so viele, die sagen: Niemand leidet so
unter der Not wie der Mittelstand und wir sollten
eigentlich ein Schutzgesetz für den Mittelstand schaffen.
Ich glaube aber, daß das in dieser Fassung eine ganz
falsche Ansicht ist, denn eine Frau hat ja auch die
Freuden ihres Standes, sie hat sich ihren Stand
selbst gewählt, während die Hausgehilfin immer bei
anderen tätig ist, selten ihr eigener, ihr freier Mensch
ist. Ich bin also überzeugt, daß auch die Haus¬
frauen, die sich bisher mit dem Gesetz noch nicht
ganz abfinden können, sehr bald zur Überzeugung
kommen werden, daß es auch nur zu ihrem Besten
ist, daß dadurch die Arbeitssreudigkeit gehoben wird.
Und dann bin ich auch der Überzeugung, daß wir
Frauen, die wir jetzt alle politischen Rechte zu-
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gebilligt bekommen haben, doch vor allem mit der
Reformarbeit in unserem eigenen Hause beginnen
müssen. Ich möchte wünschen, daß den englischen
Satz: „Charity begins at homeu alle Hausfrauen
sich recht tief ins Herz einprägen möchte. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen. — Rednerin wird
beglückwünsch 1)

Vizepräsident Hauser: Zum Worte gelangt
die Frau Abgeordnete Popp.

T
Abgeordnete Popp: Hohes Haus! Frau

Dr. Burjan hat davon gesprochen, daß der Dienst¬
botenberuf, wie man ihn bisher genannt hat, in
seinem Ansehen eigentlich sehr herabgedrückt ist und
deshalb viele Mädchen keine Lust haben, sich dem
Dienstbotenberufe zu widmen. Das ist wohl wahr,
lind ich glaube, daß durch dieses Gesetz das An¬
sehen des Standes der Hausgehilfinnen, wie wir
von nun an dem Gesetze gemäß sagen werden,
gehoben werden wird, schon deshalb, weil jeder,
dem gesetzliche Rechte zustehen, erstens weniger
wehrlos ist und an sich ganz anders gewertet wird,
wenn man weiß, daß ein Schutz hinter ihm steht.
Es wird ja schwer sein, die Anschauungen der
Menschen, die Meinungen über diese Geschöpfe zu
wandeln, die dazu da sind, das Hauswesen erträglich
zu machen, dem häuslichen Leben halbwegs Behag¬
lichkeit zu verschaffen, wobei ich schon daran denke,
daß es in der heutigen Zeit mit dieser Bequem¬
lichkeit nicht großartig bestellt ist, was an so und
so vielen anderen Verhältnissen gelegen ist. Es wird
schwer sein, diese Meinungen sehr rasch zu wandeln.

Ich denke da an den Professor Förster, den
christlichen Ethiker, der in seinem großen Buche
auch von der Dienstbotenfrage spricht inid sagt, wie
schon durch die Familienüberlieferung die Kinder
des Hauses dazu erzogen werden, in dem Dienst¬
mädchen ein minderwertiges, geringeres Geschöpf zu
sehen als in den anderen weiblichen Personen. Diese
Anschauung ist nicht nur eine der heutigen Zeit.
Schon vor der Einbringung dieses Gesetzes wurde
Jahre hindurch in den Zeitungen ein Lied darüber
angestimmt, daß es keine braven und treuen Dienst¬
boten mehr gibt. Sehr viele Hausfrauen befürchten
ganz ungerechtfertigter Weise, daß dieses Gesetz dazu
führen wird, den Dienstboten eigentlich noch weniger
gut, treu und anhänglich zu machen. Das scheint
mir sehr ungerecht zu sein.

Die Klage über schlechte, untreue und gcwiffen-
lose Dienstboten ist kein Charakteristikum der modernen
Zeit. Es gibt viele Bücher, eine ganze Literatur
über die Dienftbotenfrage. Zum Teil selbständig, zum
Teil aufgegangen und eingegangen in andere Werke
finden wir, daß schon im Mittelalter diese Klage über
die schlechten Dienstboten vorhanden war. Ich erinnere
mich daran, daß schon in den gesammelten Werken

Martin Luthers der Allsspruch vorkommt, daß die
Dienstboten eigentlich eine von Gott eingesetzte
Plage sind. Dieser schon vor Jahrhunderten getqne
Ausspruch hat in verschiedenen anderen Werken seinen
Niederschlag gesunden, ohne daß man Luthers Aus¬
spruch gekannt haben muß. So gibt es ein Werk,
das auch in die Literatur über die Dienstbotenfrage
eingegangen ist, ein Werk von August v. Hoffe, der
schon im Jahre 1789 — wir sehen, daß sich diese
Klage wie ein roter Faden durch die Geschichte
zieht — gemeint hat: „Noch nie war vielleicht eine
Zeit, wo die Klagen über schlechtes Gesinde häufiger
als jetzt gehört wurden". Genau so sagt man heute,
wenn über Dienstboten gesprochen wird. Ein Arzt,
Dr. Preminger, hat ein Buch über die Verschlech¬
terung des Gesindes geschrieben, das im Jahre 1812
erschienen ist und worin er meinte: „Noch nie war
vielleicht eine Klaffe von Menschen übermütiger,
trotziger und widerspenstiger als der größte Teil
unserer Dienstboten".

Sie sehen also, daß die Klage über schleckte
Dienstboten immer bestanden hat.

Es ist naturgemäß, das auch die Angehörigeu
der dienenden Klaffe, die Dienstmädchen immer
Ursache hatten über schlechte Herrschaften, über
schlechte Dienstgeber zu sprechen. Denn, wenn die
Dienstnehmerin im Hause der Familie, wo sie ihre
Zeit zubringt und ihre Kraft hergibt, als du so
schlechtes, ganz nichtswürdiges Geschöpf betrachtet
wird, wie aus allen diesen Aussprüchen hervorgeht,
dann ist es ganz klar, daß es ganz hochstehende
Charaktere unter den dienenden Mädchen sein
müssen, die sich über alle diese Dinge, die Vew
bitterung, die Qual, die ihnen ihre geringe Ein
schützung bedeutet, hinwegsetzen und trotzdem gut,
tüchtig und brav sind, wie alle diese Attribute
heißen.

Ich möchte aber nicht den Anschein erwecken,
als ob es meine Meinung wäre, daß hier das
Recht nur auf einer Seite und die Schuld auf der
andern Seite zu suchen wäre. Es ergänzt sich ja
immer alles, das Gute und das Schlechte, und ich
weiß schon, daß es auch unter den Hausfrauen
solche gibt, die nicht nur auf dem Boden des
Gesetzes über die Hausgehilfinnen stehen, wie es
heute der hohen Nationalversammlung vorliegt,
sondern ich möchte den verehrten Mitgliedern der
Großdeutscheu Vereinigung sagen: wenn sie zwar
die Berechtigung des Gesetzes anerkennen, aber die
Kompetenz der Nationalversammlung bestreiten, so
verzeihen Sie, wenn ich mir erlaube, das nicht in
Ordnung zu finden; weil ich weiß, daß ein großer
Teil der städtischen Hausfrauen in diesem Gesetze
selbst eine Erlöstmg und eine befreiende Tat sehen
werden, vor allem alle einsichtigen, sozial nicht
ganz unverständigen Hausfrauen. Ich bitte, die
Kompetenz ist in diesem Falle etwas sehr weit
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hergeholr, denn wir vergehen uns ja nicht an
irgendeiner, bisher bestehenden Kompetenz oder Ein-
Achtung, wir wollen ja nicht die Landesgesinde¬
ordnungen ändern; die bestehen natürlich vorläufig
«och immer, so wie sie bis heute gewesen sind
werden sie auch weiter sein, nur die städtischen
Hausgehilfen, und zwar nur dort, wo die Ein¬
wohnerzahl über 5000 ist, werden nicht mehr
der Landesgesindeordnung, sondern diesem Gesetze
unterstehen.

Deshalb ist es mir, ich möchte sagen, un¬
faßbar, daß die Herren Großdeutschen diesem Gesetze
ihre Zustimmung versagen zu müssen glauben. Ich
meine, daß sie dazu nicht gerade die Zustimmung
aller bürgerlichen Hausfrauen finden werden, denn
ich habe hier eine Entschließung einer bürgerlichen
Frauenorganisation vor mir, die einen sehr guten
Ruf hat. Frauen wie Rosa Mayreder usw. sind
die hervorragendsten Mitglieder dieser bürgerlichen
Frauenvereinigung. Der allgemeine österreichische
Frauenverein hat sich nach Bekanntwerden dieses
Gesetzentwurfes, der den elfftündigen Arbeitstag
enthalten hat, in einer Entschließung dafür aus¬
gesprochen, daß dieses Gesetz in der National¬
versammlung zur Annahme gelangen soll, und zwar
mit der elfftündigen Arbeitszeit, beliebig zu ver¬
teilenden Arbeitsstunden, Nachtruhe, Ruhezeit von
vier Stunden, wovon mindestens zwei ununter¬
brochen an jedem Tag sein müssen. (Hort!) Das
iftx eine Entschließung einer bürgerlichen Haus-
frauenvereinigung, deren Ausgabe bisher immer
Par, an der Spitze der fortschrittlich Gesinnten in¬
mitten der bürgerlichen Frauenwelt zu stehen. Ich
finde es sehr bedauerlich, wenn es dazu kommen
sollte, daß die hohe Nationalversammlung nicht
nur einmütig dieses Gesetz, wie es vorliegt, be¬
schließt, sondern nicht dafür zu gewinnen ist, den
Schutz, der in dem Hausgehilfengefetz gegeben werden
soll, weiter zu stecken und dem zu entsprechen, was
auch diese einsichtigeren, fortgeschrittenen bürgerlichen
Hausfrauen wollen.

Meine sehr verehrten Anwesenden! Frau
Dr. Burjan hat gemeint, davon sprechen zu müssen,
daß es in der heutigen „Arbeiter-Zeitung" heißt,
durch dieses Gesetz wird der 15-Stundentag für die
Hausgehilfinnen eingeführt. Ich möchte fragen und
eine Abstimmung unter allen Hausfrauen vor¬
nehmen, ob nicht die überwiegende Mehrheit der
Ansicht ist, daß dieses Gesetz tatsächlich den
Ibstündigen Arbeitstag bedeutet: nenn Stunden
werden zur Nachtruhe bestimmt, zwei Stunden vor¬
nehmlich zum Einnehmen von Mahlzeiten, es
bleiben alfo 13 Stunden zur Arbeit übrig. Ich
möchte aber die Hausfrauen fragen, ob eine der
Meinung ist, daß wirklich die Hauptmahlzeiten —
wozu man doch nur das Mittagessen rechnen kann,
denn es geht sehr weit, wenn man bei der heutigen

Zeit auch das Abendesien dazu rechnet — zwei
Stunden Arbeitsruhe auch nur annähernd bedeuten.
Jeder der Herren braucht nur in seinem eigenen
Haushalt einmal währetld der Mittagszeit einen
Blick in die Küche zu tun, ob es denkbar ist, daß
die Hausgehilfin — sie muß kein Muster von
Gewissenhaftigkeit fein, sie muß nur so intelligent
fein, um zu wissen, was in ihrern eigenen Interesse
notwendig ist — zum Mittagessen sich niedersetzt
und vielleicht eine Stunde Pause abhält, um effen
zu können, während welcher Zeit das beim heutigen
Brennmaterial schon während der Kochzeit mühselig
heiß gemachte Wasser selbstverständlich kalt werden
würde und zum Geschirrabwaschen nicht mehr
brauchbar wäre. Daß diese Hausgehilfin dann
neuerdings Wasser wärmen, kostbares Brennmaterial
verschwenden soll, damit sie ihre Mittagspause
abhalten kann, das ist ein ganz unmöglicher Zustand.
Das kann vielleicht in einem großen Haushalt sein,
ist aber in einem Haushalt mit nur einer Haus¬
gehilfin nur in ganz verschwindend wenigen Fällen
möglich. So ist es natürlich auch mit einer ganzen
Reihe von anderen Dingen. Praktisch läßt sich das
alfo nicht machen. Und wo ist denn die Haus¬
gehilfin, die sich zum Gabelfrühstück eine Effens
pause leisten kann? Vielleicht kann man in irgendeiner
Stadt 10 oder 20 solche Hausgehilfinnen herzählen.
Das Gabelfrühstück besteht ja heute in den meisten
Fällen aus Brot mit Marmeladeaufstrich, nicht weil
die Hausfrauen so geizig sind, sondern weil die
Zeit es so mit sich bringt. Da wird sich das
Mädchen nicht niedersetzen, sondern mit dem Staub¬
tuch oder Besen in der Hand ihr Brot verzehren,
weil es praktisch nicht anders denkbar ist. Also
diese Pause von zwei Stunden, vornehmlich auf die
Mahlzeiten verteilt, werden keinem Mädchen, das
nur halbwegs schreiben, lesen und denken kann, den
Glauben beibringen, die Arbeitszeit betrage jetzt
13 Stunden. Bei allem guten Willen wird man
vielleicht eine Stunde aus die Mahlzeiten ver¬
einigen können, aber mehr wird wohl kaum beraus-
kommen urid das ist der Irrtum, den hie ^Arbeiter-
Zeitung" sich geleistet hat, wenn sie nach der Vor¬
lage, wie sie hier ist, und nach der Kenntnis ihrer
eigenen Haushaltungen dazu kommt, daß der
Arbeitstag eigentlich 15 Stunden beträgt.

Das ist das eine. Frau Dr. Burjan hat
auch Wert darauf gelegt, daß das Kinderschutz-
gesetz möglichst bald geändert werden soll. Es sott
nach dieser Vorlage kein Mädchen unter 14 Jahren
für den häuslichen Dienst verwendet werden. Ich
bin natürlich für den größtmöglichen Kinderschuh,
aber ich glaube, auch da können wir nicht sagen,
daß wir dem Gesetze damit eine besonders große
Bedeutung verleihen, weil es in den städtischen
Haushalten, für welche dieses Gesetz vornehmlich
gelten wird, doch überhaript nicht üblich ist.

www.parlament.gv.at



64. Sitzung b. Konstituierenden Nationalversammlung d. Republik Österreich am 26. Februar 1920. 1831

Mädchen unter 14 Jahren als Hausgehilfinnen zu
'halten. Das ist ja schon im Widerspruch mit so und
so vielen anderen Gesetzen und es kann sich da
wieder nur um ein paar vereinzelte und versteckte
Fälle handeln, aber die Regel sind Dienstmädchen
unter 14 Jahren heute wahrlich nicht mehr.

Nun, meine geehrten Herren und Frauen,
möchte ich ein paar Worte auch über etwas anderes
sprechen, was Frau Dr. Burjan gemeint hat.
Bitte, ich unterschreibe vieles von den Ausführungen
-der Frau Dr. Burjan, vor allem die Anschauungen,
Sie sie über die Ausbildung der Dienstmädchen und
über Haushaltungsschulen zum Ausdruck gebracht
hat. Ich bin ganz ihrer Meinung betreffs der
schönen und belehrenden Worte, die sie an die
Adresse der Hausfrauen gerichtet hat. Alle diese
Worte erkenne ich als sehr nützlich an. Wenn aber
Frau Dr. Burjan die Frage der Priorität be¬
züglich dieses Gesetzes, der ersten Anregung usw.
berührt, so sehe ich mich schon veranlaßt, einiges
dazu zu sagen. Es war, hohes Haus, zur Zeit der
ersten Sitzung der Nationalversammlung, daß wir
im Klub der sozialdemokratischen Abgeordneten den
Antrag eingebracht haben, diesem hohen Hause ein
Gesetz über die Hausgehilfinnen vorzulegen, und
diese Nachricht ist in den nächsten Tagen in der
Presse gestanden. Dann ist der Antrag der Frau
Abgeordneten Burjan gekommen, der die Regierung
ausforderte, entsprechende gesetzliche Bestimmungen
zu treffen, das heißt ein Gesetz vorzulegen. Selbst¬
verständlich ist die Einbringung eines Antrages, die
Regierung aufzusordern. viel rascher durchznführen,
als die Ausarbeitung eines umfangreichen Gesetzes
mit so und so vielen Paragraphen. Wenn man nun
schließlich beinahe ein Jahr diesem hohen Hause
augehört, bekommt man natürlich schon einen Begriff
davon, wie Gesetze gemacht werden, wie schwierig
und mühevoll dieses ganze Werk ist, das wir da
unter „Gesetzgebung" zusa-mmensassen. Wenn ich
heute also auch überzeugt bin, daß nicht jeder
einzelne Punkt oder Beistrich oder Paragraph der
ursprünglichen Vorlage Bestandeskrast hatte und
haben konnte, so möchte ich doch sagen, daß der
Umstand, daß wir nur die Ankündigung des Gesetzes
gebracht haben, Frau Dr. Burjan die Aufforderung
an die Regierung gerichtet hat, ein Streitpunkt
sein könnte, wer eigentlich die erste Anregung
gegeben hat; ich möchte aber weiter bemerken, daß
viel früher die Möglichkeit gewesen wäre, gerade
aus diesen! Gebiete dieser so unterdrückten Klasse
— und ich sage das im vollen Bewußtsein trotz
allem, was heute gegenteilig behauptet wird, nicht
hier in der Nationalversammlung, sondern draußen
— zu einem menschenwürdigeren Dasein zu ver¬
helfen. Ich erinnere daran, daß die Organisationen
der Hausgehilfinnen, die als geschlossene Organi¬
sation auf das Jahr 1910 zurücksühren, daß aber

auch schon in den neunziger Jahren sich große
Kreise von Hausgehilfinnen mit ihrer Lage befaßt
und dazu Stellung genommen haben und schon
damals dazugekommen sind, Anträge zu stellen, die
dem entsprechen, was der Antrag Anna Boschek
in der ursprünglichen Vorlage im Unterausschüsse
eigentlich bedeutet hat. Auch nach dem Jahre 1910,
als sich der niederösterreichische Landtag mit der
Änderung der Gesindeordnung für Wien zu befassen
hatte, haben die Hausgehilfinnen in Versammlungen
dazu Stellung genommen und an den niederöster¬
reichischen Landtag die Aufforderung gerichtet, gesetz¬
liche Bestimmungen zu treffen, die in Wien für die
Hausgehilfinnen ungefähr einen Zustand geschaffen
hätten, wie er heute durch das Gesetz verwirklicht
werden soll. Natürlich hatten damals weder die
Hausgehilfinnen noch die Frauen selbst eine Ver¬
tretung in irgendeiner gesetzlichen Körperschaft. Schon
damals haben Hausgehilfinnen und die fortschritt¬
lichen bürgerlichen Frauenkreise in dem von mir
schon genannten Sinne Stellung genommen und es
wäre damals dem niederösterreichischen Landtag sehr
leicht möglich gewesen — ich erinnere mich, es sind
eine ganze Anzahl von Anträgen in bezug auf die
Arbeitszeit, Sonntagsruhe usw. eingebracht worden —,
dies zu beschließen. Diese Anträge sind aber im
niederösterreichischen Landtag, der damals aus¬
schließlich von der christlichsozialen Partei beherrscht
wurde, abgelehnt worden, sie haben damals keine
Mehrheit finden können.

Ich weiß auch, daß man diese häuslichen
Dinge nicht mit einer Fabrik und Werkstätte aus
eine Stufe stellen kann, ich weiß, was alles in
Betracht kommt, wieviel Rücksichten vorwalten, was
alles betrachtet werden muß, nicht vom Standpunkte
der Bequemlichkeit der einzelnen Mitglieder im
Hause — das bleibt vollständig ausgeschaltet —
sondern in bezug aus die Notwendigkeiten, die
gegeben sind, daß es Kinder im Haushalte und
heute auch viele berufstätige Frauen gibt, die selbst
außer dem Hause sind oder ihre Arbeitskraft im
Geschäfte, wenn es sich auch au'die Wohnung an¬
schließt, hergeben müssen, um die Existenz der
Familie ausrechterhalten zu können. Ich weiß, daß
man nicht alles ganz gleich machen kann. Trotzdem
ließe sich bei gutem Willen viel mehr tun, als wir
heute eigentlich durch unser Gesetz durchführen
wollen. Ich will damit nicht die Bedeutung des
Gesetzes vollständig herabsetzen. Ich hoffe ja, daß
ich zur Einsicht der Frauen und Herren dieses
Hauses noch einigermaßen Vertrauen h >ben kann,
daß sie vielleicht bereit sein werden, einige Schritte
weiterzugehen, als die Vorlage, die wir hier haben,
eigentlich vorschlägt. Wenn das möglich wäre, so
würde sich meines Erachtens für viele etwas ganz
anderes ergeben und eine weit größere Befriedigung
auslösen, als wir sie nun erzielen werden. Die
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Sache ist heute so: Es gibt viele Hausfrauen, die
sagen, dieses Gesetz, der 13-Stundenarbeitstag, zwei
Stunden Pause zum Einnehmen der Mahlzeiten,
ist in meinem Hause schon durchgeführt.

Es gibt heute aber auch sehr viele Haus¬
gehilfinnen, die auch sagen können: Was gibt mir
denn dieses Gesetz, ich habe ja heute mehr, als es
mir zubilligt; soll ich das heute verlieren? (Ab¬
geordneter Kunschak: Das haben wir beim Acht¬

stundentag auch gehört!) Und haben ihn doch
gemacht! Alle diese Frauen, von denen ich gesprochen
habe, diese einsichtigen Frauen, haben nicht nur,
der Not der Zeit Rechnung tragend, sondern auch
weil sie dieses Gesetz erwartet haben, so gehandelt.
Ich weise auch daraus hin, daß dieses Gesetz für
viele Hausfrauen wie eine Erlösung wirkt, nicht nur
weil geregeltere Zustände geschaffen werden, sondern
weil es so und so vielen von ihnen die schwärzesten
Befürchtungen nimmt, die sie hatten, seit das
Schlagwort von der Reform des Dienstbotenwefens
in die Welt gekommen ist. Die ganze Agitation in
der Presse und in so und so vielen Versammlungen
ging doch dahin, der bürgerlichen Welt die Über¬
zeugung beiznbringen: Wir Sozialdemokratinnen
wollen in der Nationalversammlung den achtstündigen
Arbeitstag für die Hausgehilfinnen durchsetzen, den
Achtstundentag, 100 K Mindestlohn usw. So wurde
ja in allen Zeitungen geschrieben. Es ist uns aber
nie eingefallen, das tun zu wollen, nicht weil uns
für einen Menschen eine achtstündige Arbeit zu wenig
ist, sondern weil wir wissen, daß das hier nicht
geht, daß sich das in dieser Form einfach nicht
machen laßt. Es wird also für so und so viele
Hausfrauen das Gesetz eine Befreiung bedeuten und
für so und so viele Hausgehilfinnen eine schwere
Enttäuschung. Vergessen Sie doch nicht — und Sie
vergessen es ja nicht, weil wir täglich und stündlich
daran erinnert werden — vergessen Sie nicht, in
welcher Zeit wir uns befinden! In einer Zeit, wo
so vieles gestürzt ist, was tief eingewurzelt in das
ganze Wesen der menschlichen Gesellschaft schien, ist
es ja ganz undenkbar, daß nur bei diesen tausenden
Hausgehilfinnen -— wenn es auch nur nach der
neuesten Statistik 54.000 sind, die fiir Wien in
Betracht kommen — die Anschauung aufrecht bleiben
soll, daß das so der rechte Laus der Welt ist, wenn
alle anderen,, die Hunderttausende und Millionen,
soviel erreichen können und nur für sie alles schlechter
sein muß.

Nun muß ich zur Ehre der dienenden Mädchen
sagen, daß auch sie, daß die Führenden unter ihnen
selbst wissen und immer auf den Standpunkt ge¬
standen sind, im Haushalt lasse es sich nicht machen
wie in der Fabrik, im Haushalte sei der Acht¬
stundentag unmöglich, weil man da Stunde um
Stunde nicht abzirkeln kann. Aber die Mädchen
haben mit Recht gesagt: Wenn wir schon nicht den

Achtstundentag haben sollen, über den Elsstundentaa
hinaus, der bis in die letzte Zeit für die industrielle
Arbeiterschaft Gesetz gewesen ist, wollen wir nicht
an unsere Tätigkeit, an unsere Dienstbereitschaft und
Dienstwilligkeit gebunden sein. So war es möglich,
daß die Hausgehilfinnen in ihren Zeitungen, in ihren
Versammlungen, in ihren Resolutionen dem Elf-
stundentag zustimmten. Daß aber über den els-
stündigen Arbeitstag hinausgegangen wird, wie
dieses Gesetz es vorschlägt, dem wird niemand aus
dieser großen Schichte zustinrmen. Und es ist eine
große Schichte. Wenn wir nicht nur Wien, sondern
alle Landeshauptstädte zusammennehmen, so stehen
wir vor einer ansehnlichen Zahl. Da ist es eigentlich
sehr schwer, ihnen durch dieses Gesetz den positiven
dreizehnstündigen Arbeitstag aufzuerlegen und durch
diese Form der Pausen, die ja aus die Mahlzeiten
verteilt werden sollen, eigentlich auch noch eine Ver¬
längerung des Dreizehnstundentagesl

Nun komme, ich dazu, zu sagen, was dieses
Gesetz im guten, im positiven Sinne für die Haus¬
gehilfinnen bedeutet. Trotz allem, woran ich Kritik
zu üben habe, mochte ich sagen, es ist wirklich ein
Fortschritt gegen das, was bisher war. Man mag
ja, wenn nran nun die Lage in einzelnen Familien
betrachtet, darüber lachen, und es ist so billig, wenn
Forderungen von einer bestimmten Klasse kommen,
darüber Witze zu machen und mit Scherzen über alle
Forderungen, hinwegzugehen. Aber dies entsprich:
natürlich nicht dem tiefen Ernste, der dieser Frage
zukommt. Da weiß ich schon, daß das Wesentlichste,
was das Gesetz über die Hausgehilfinnen wirklick
bringen soll, ein Fortschritt ist; hauptsächlich die
Bestimmungen über Arbeitszeit, Urlaub, Kranken-
und Unfallversicherung. Es hat von allen den Herren
und Frauen gewiß niemand, der nicht Gelegenheit
hat, sich berufsmäßig als Berater oder Beraterin
mit den Verhältnissen der Hausgehilfinnen zu be¬
fassen, eine Ahnung, wie es in Wirklichkeit auch
heute noch aussieht.

Zn den großen Fortschritten gehört auch,
daß die Hausgehilfinnen endlich der Gerichtsbarkeit
der Polizei entzogen werden sollen. Schon darin
sehe ich persönlich und wohl auch alle Haus¬
gehilfinnen einen großen Fortschritt. Die Haus¬
frauen klagen heute nur über ihre eigene Recht¬
losigkeit. Es gibt aber heute noch unwissende, unver¬
dorbene — um diesen Ausdruck zu gebrauchen —,
unaufgeklärte jugendliche weibliche Geschöpfe, die in
den ersten Dienst gehen, ihren ersten Posten antreten
und wirklich, so übertrieben es klingen mag, heute
noch wie Leibeigene in den Häusern ihrer Dienst¬
geber gehalten werden. Ich rede aus eigener Er¬
fahrung und könnte es mit Beispielen belegen, daß
es sich heute noch, sagen wir Am Monat Jänner
1920, ereignen konnte und weiter ereignet, daß
Dienstmädchen vollständig der Willkür irgend einer
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nervösen Dienstgcberin ausgeliesert sind, der es nicht
paßt, daß das Mädchen einmal aus einem wichtigen
Anlaß das Haus verläßt. Das Mädchen wird nun
von der Dienstgeberin eingesperrt und geschlagen.
Solche Fälle kommen heute noch vor und ich sage
das deshalb, weil auch noch das vorkommt, daß,
wenn andere Leute, die durch das Geschrei eines
solchen hilslosen und bedrohten Mädchens zu Hilfe
eilen und die Polizei holen, der Wachmann, der
noch geistig auf die Zeiten eingestellt ist, wie sie
früher waren, kommt und mit der Gnädigen —
ich sage in diesem Zusammenhänge Gnädige, sonst
spreche ich von der Dienstgeberin — eine Unter¬
redung hat und dann dem Dienstmädchen, dessen
Kleidungsstücke und Wäsche bereits auf dem Gang
liegen, sagt: Sie müssen bleiben und Ihre 14 Tage
machen! Und das, trotzdem sie geschlagen und ihrer
persönlichen Freiheit beraubt wurde. Es gibt heute
noch trotz der „Dienstbotenverderbnis", von der wir
in den Zeitungen lesen können, noch so ununter¬
richtete, hilflose Mädchen, die sich solchen Dingen
fügen und das alles über sich ergehen lassen. Darum
begrüße ich es, daß endlich die Gerichtsbarkeit der
Polizei beseitigt wird und daß die ordentlichen Ge¬
richte und später hoffentlich Einigungsämter zu ent¬
scheiden haben werden, wenn es sich um Streitfälle
ans dem Verhältnis zwischen Dienstmädchen und
Dienstgeberin handeln wird.

Ich sehe auch einen großen Vorteil darin,
daß dadurch, daß überhaupt ein solches Gesetz
zustande kommt, die ganze Auffassung sich wandeln
wird. Man muß heute nicht darüber spotten, daß
die Dienstboten das Gesetz nicht lesen werden und
Gesetze nicht. zu leien verstehen. Wenn man sich
darnach richten würde, hätte man unzählige Gesetze
nicht beschließen dürfen, weil in allen Zeiten die
große Menge der Menschen Gesetze nicht zu lesen
verstand- obwohl die Unkenntnis der Gesetze sie
nicht vor Strafe geschützt hat. Die Zeiten sind
anders geworden und so wird es auch hier anders
werden und die Mädchen werden auch einzuschätzen
und begreifen lernen, welche Rechte ihnen nunmehr
durch das Gesetz zustehen werden.

Und nun. meine Damen und Herren, möchte
ich zu dem Antrag der Frau Dr. Burjan
kommen — es ist jetzt der Antrag des Ausschusses
für soziale Verwaltung —, der uns im § 7 vor¬
liegt. Ich habe ja schon über die Arbeitszeit ge¬
sprochen und kann nicht umhin, zu erklären, daß ich
nicht vermag, diesem § 7 hier einfach meine Zu¬
stimmung zu geben, ihn in der Form anzunehmen,
wie ihn der Ausschuß für soziale Verwaltung uns
hier vorgelegt hat. Ich möchte das hohe Haus
bitten, doch noch zu überlegen, ob es nicht auf die
früheren Bestimmungen, die ursprünglich im Gesetze
enthalten waren und im Unterausschuß als Antrag
der Frau Abgeordnete Boschek Vorgelegen haben,

zurückkommen will. Ich rufe Ihnen nochmals ins
Gedächtnis, daß der § 7, den Sie hier vor sich
haben, wirklich davon spricht, daß die effektive
Arbeitszeit 13 Stunden beträgt und durch Kürzung
der zweistündigen Mahlzeitspausen verlängert werden
kann. Ich weise darauf hin, daß die Ablehnung
einer ununterbrochenen Pause von zwei Stunden,
wie sie der Antrag Boschek enthalten hat, das
Gesetz wesentlich verschlechtert und zur Folge, hat,
daß innerhalb von 14 Tagen nur eine absolut
freie Zeit von 12 Stunden sich ergibt: an einem
Sonntag acht Stunden — das ist das Positive -
und in der Woche, wo der freie Sonntag entfällt,
vier freie Stunden an einem Wochentag. Das ist
alles, was sich innerhalb von 14 Tagen an absolut
freier Zeit, in der das Mädchen das Haus ver¬
lassen kann, herausstellt. Da möchte ich doch zu
bedenken geben, daß das durchaus nicht in die
Psychologie paßt, die das hohe Haus bisher bei
der Arbeiterschutzgesetzgebung wie bei jeder Sozial¬
politik überhaupt betätigt hat, und es ist doch auch
Sozialpolitik, was wir mit diesem Gesetze eigentlich
erzielen wollen.

Ich möchte mir daher erlauben, § 7
folgende Anträge zu stellen: Unter der Überschrift
„Arbeitszeit" soll es heißen, wie ursprünglich in
dem Antrag der Fra:: Abgeordneten Boschek. Ich
möchte das hohe Haus nicht durch die Vorlesung
des ganzen Wortlautes ermüden. Der Unterschied
gegenüber dem vorliegenden § 7 besteht darin,
daß der erste Absatz des § 7 bestimmt, daß die
tägliche Arbeitszeit elf Stunden nicht überschreiten
darf und so zu regeln ist, daß die Arbeit in der
Zeit von sechs Uhr früh bis neun Uhr abends
verrichtet werden muß und daß nach meinem Antrag
eine ununterbrochene zweistündige Ruhepause einzu¬
schalten ist. Bei den Hausgehilfinnen unter 16 Jahren
darf die Arbeitszeit acht Stunden nicht über¬
schreiten und ist die Arbeit in der Zeit von sieben
Uhr früh bis acht Uhr abends zu verrichten. Die
Ruhezeit darf nur verkürzt werden, wenn dringliche
unaufschiebbare Arbeiten zu verrichten sind. Haben
diese Arbeiten eine erhebliche Verkürzung der
Ruhezeit zur Folge, so sind sie besonders zu
entlohnen.

Sollte dieser Antrag abgelehnt werden, sw
beantrage ich, daß § 7 unter der Überschrift
„Arbeitszeit" so zu lauten hat, wie er jetzt vor¬
liegt, nur mit dem Unterschied, daß die Arbeitszeit
mit 12 Stunden statt wie jetzt mit 13 Stunden
festgesetzt wird. Im Falle der Ablehnung auch
dieses Antrages auf zwölsstündige Arbeitszeit soll es im
8 7, Absatz 1, des Gesetzes unter der Überschrift
„Ruhezeit" lauten (liest):

„Dem Hausgehilfen muß eine tägliche
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens
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zehn Stunden gewährt werden, die in der
Regel in die Zeit von 8 Uhr abends bis
6 Uhr früh zu fallen hat. Außerdem ist
ihm täglich eine ununterbrochene Ruhezeit
von insgesamt zwei Stunden einzu¬
räumen."

Es sollen also diese zwei Stunden, anstatt
auf die Mahlzeiten verteilt, zusammenhängend und
ununterbrochen sein.

Falls auch dieser Antrag abgelehnt wird, so
beantrage ich, daß es im § 7 unter der Überschrift
„Ruhezeit" im Absatz 1 zu heißen hat:

„Dem Hausgehilfen muß eine tägliche
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens
neun Stunden gewährt werden, die in der
Regel in die Zeit von 9 Uhr abends bis
6 Uhr früh zu fallen hat. Außerdem ist
ihm täglich eine ununterbrochene Ruhezeit
von insgesamt zwei Stunden einzu¬
räumen."

Hohes Haus! Ich lege also diese Ab-
änderungsantrüge vor und bitte Sie, zu entscheiden,
ob nicht die heutige Zeit und, wie ich schon
erwähnt habe, die bisherige Stellungnahme dieses
hohen Hauses zu Arbeiterschutzsorderungen geeignet
ist, das hohe Haus dazu zu veranlassen, den Haus¬
gehilfinnen mehr zu geben, als die Vorlage des
Ausschusses ihnen bietet. Ich bitte Sie also, im
Sinne meiner Anträge -— und zwar liegt mir ins¬
besondere am Herzen, daß Sie für den ersten,
also für die elfstündige Arbeitszeit, stimmen — den
Erfordernissen der Zeit Rechnung zu tragen und
meine Abänderungsanträge anzunehmen. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen.)

(welcher während vorstehender
Ausführungen den Vorsitz wieder übernommen hat):

Die Rednerliste ist erschöpft. Wünscht die Frau
Berichterstatterin ein Schlußwort? (Berichterstatterin,
Bosehek: Ja, ein ganz kurzes!)

Berichterstatterin Boschek: Ich habe in
meinem Schlußworte nur auf die Erklärungen
des Herrn Abgeordneten Kittinger ganz kurz
einiges zu sagen. Es berührt mich eigentlich
ganz merkwürdig, daß die Großdeutsche Partei
gerade ein Gesetz, das zum Schutze der ärmsten
Schichte der Bevölkerung geschaffen werden soll,
aussucht, um die Kompetenzfrage aufzuwerfen
und die Länder kompetenz in den Vordergrund zu
rücken. Es ist dies für eine Volkspartei zumindest
sehr bemerkenswert. Ich will die Herren Abge¬
ordneten der Großdeutschen Partei fragen, warum
sie bisher dort, wo sie die Mehrheit besaßen,
ihre Kompetenz so wenig ausgenützt und nicht
schon längst dafür Sorge getragen haben, daß

diese Sklavenordnungen mir dem Namen Dienst¬
boten- und Gesindeordnungen, die gewiß schon
längst eine Abänderung notwendig gehabt hätten,
verschwunden sind. Ich kann schon sagen, allzuviel
Vertrauen können die Hausgehilfinnen nicht haben,
wenn die Verfassungsreform wirklich die Ange¬
legenheit in der Kompetenz der Länder beläßt.
Einen Beweis dafür hat uns die jüngst im
steirischen Landtag eingebrachte Hausgehilfinnen¬
ordnung erbracht, die durchaus nicht wesentlich
anders aussieht als die heute bestehenden Dienst¬
botenordnungen, die beinahe aus dem Mittelalter
stammen. Ich glaube aber, auch die Hausgehilfinnen,
die heute das politische Wahlrecht gleich den
übrigen Arbeiterfrauen besitzen, werden sich schon
kümmern und Sorge tragen,, daß ihre sozial¬
politischen Forderungen endlich Erfüllung finden.

Sonst habe ich nur einen Vorschlag zu
machen, nämlich, die Überschrift zu § 7 abzuändern.
Es soll in der Überschrift dieses Paragraphen
statt „Arbeitszeit" „Ruhezeit" heißen. Ich würde
natürlich die Anträge der Frau Abgeordneten
Popp, die mir sehr sympathisch sind, gerne unter¬
stützen, habe aber die Pflicht, die Fassung des
Majoritätsbeschlusses des Ausschusses hier zu ver¬
treten und dem hohen Hause zur Annahme zu
empfehlen.

Präsiden;: Die Debatte ist geschlossen.
Ich schreite zur Abstimmung. Ich bitte, die
Plätze einzunehmen.

In der ganzen Debatte dreht es sich immer
nur um die Frage des § 7, der „Arbeitszeit"
überschrieben ist. Schon der Titel ist durch Anträge
bestritten. Die übrigen Bestimmungen des Gesetzes
sind in der Debatte nicht bestritten worden. Gegen¬
anträge zu ihnen liegen nicht vor. Ich werde daher
zunächst die §§ 1 bis inklusive 6 zur Abstimmung
bringen. Ich bitte jene Mitglieder, die diesen
Paragraphen ihre Zustimmung geben wollen, sich
von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ange¬
nommen.

Nun kommt der ß 7. Hierzu liegt eiu
Gegenantrag der Frau Abgeordneten Popp vor
und für den Fall der Ablehnung dieses Antrages
liegt eine Reihe von Evcntualanträgen vor.

Der Gegenantrag Popp zum § 7 lautet
(liest):

„Arbeitszeit.

§ 7.
Die tägliche Arbeitszeit darf elf Stunden

nicht überschreiten und ist derart zu regeln,
däß die Arbeit in der Zeit von 6 Uhr
früh bis 9 Uhr abends verrichtet und eine
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ununterbrochen zweistündige Ruhepause ein¬
gehalten wird.

Für Hausgchilfen unter 16 Jahren
dient Absatz 1 mit der Änderung, daß die
tägliche Arbeitszeit acht Stunden nicht über¬
schreiten darf und die Arbeit in der Zeit
von 7 Uhr srüh bis 8 Uhr abends zu
verrichten ist.

Über das in Absatz 1 und 2 bestimmte
Ausmaß darf der Hausgehilfe nur zu un¬
aufschiebbaren Dienstleistungen herangezogen
werden, für die er besonders zu entlohnen
ist. Für gestörte Nachtruhe jedoch ist am
folgenden Tage eine entsprechende Schlas-
möglichkeit zu gewähren."

Das ist der Gegenantrag. Ich bringe ihn
zuerst zur Abstimmung und bitte jene Mitglieder,
welche diesem Anträge die Zustimmung geben
wollen, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Ich bitte die Schriftführer, die Auszählung des
Hauses vorzunehmen. (Nach einer Pause): Ich bitte
die Herren, die sitzen, die Plätze zu behalten und
die Mitglieder, die stehen, auch wirklich stehen zu
bleiben. Auch ersuche ich die Diener, jetzt nickt in
den Bankreihen Aufträge auszusühren. Wir haben
zuvor wieder einen Diener mitgezählt. (Heiterkeit.)
Das ist ganz begreiflich, wenn er hier in der
Reihe steht.

Die Stimmen dürften sich allem Anschein
nach so ziemlich die Wage halten. Ich bitte die
Herren Schriftführer, vielleicht auch gegenseitig zu
zählen und zu vergleichen. (Nach Auszählung des
Hauses:) Der Antrag Popp ist mit 58 gegen
55 Stimmen abgelehnt.

Ich bitte nunmehr die Mitglieder, den Saal
nicht zn verlassen, damit wir nicht bei der Abstim¬
mung über jeden Evcntualantrag eine neuerliche
Zählung vornehmen müssen.

Der nächste Eventualantrag der Frau Abge¬
ordneten Popp ist bekannt. Ich bringe ihn zur
Abstimmung. Ich bitte diejenigen Mitglieder, die
ihm ihre Zustinimung geben wollen, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ich glaube, das
Abstimmungsergebnis ist ganz dasselbe, der Antrag
ist also gleichfalls abgelehnt.

Wir kommen zum Eventualantrag 3. Ich
bitte diejenigen Mitglieder, die ihm ihre Zustim¬
mung geben wollen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Es ist dasselbe Stimmenverhältnis,
der Antrag ist also ab gelehnt.

„ununterbrochene" eingestochten werden und der
Satz (liest): „die insbesondere zur Einnahme der
Hauptmahlzeiten zu verwenden ist", würde entfallen.
Der Antrag lautet daher (liest):

„Dem Hausgehilfen muß eine tägliche
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens
neun Stunden gewährt werden, die in der
Regel in die Zeit von 9 Uhr abends bis
6 Uhrfrüh zu fallen hat. Außerdem ist
ihm täglich eine ununterbrochene Ruhezeit
von insgesamt zwei Stunden einzuräumen."

Ich bringe diesen Gegenantrag zuerst zur
Abstimmung. (Abgeordneter Dr. Adler: Ich bitte um
das Wort zu einem formalen Anträge!) Der Herr
Abgeordnete Dr. Adler hat das Wort zu einem
formalen Anträge.

Abgeordneter Dr. Adler: Ich beantrage
die namentliche Abstimmung über diesen Antrag.

Präsident: Der Herr Abgeordnete Dr.
Adler beantragt die namentliche Abstimmung. Ich
bitte diejenigen Mitglieder, welche diesen formalen
Antrag des Herrn Abgeordneten Dr. Adler unter¬
stützen, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Er ist durch die notwendige Zahl von mindestens
25 Mitgliedern unterstützt, ich werde daher die
namentliche Abstimmung durchführen.

Für diese namentliche Abstimmung ist die
Vorschrift des 8 57t) maßgebend. Hiernach haben
sich die Mitglieder der ihnen von der Kanzlei des
Hauses zur Verfügung gestellten Stimmzettel zu
bedienen, die die Bezeichnung „Ja" oder „Nein"
tragen. Von mir bestimmte Beamte werden sich zu
den einzelnen Bankreihen begeben und die Stimm¬
zettel in Empfang nehnwn.

Diejenigen Mitglieder der hohen Versam.m-
lung, die dem Anträge Popp ihre Zustimmung
geben wollen, haben die Karte, die aus „Ja"
lautet, diejenigen, die ihn ablehnen wollen, die
Karte, die auf „Nein" lautet, abzugeben.

Ich ersuche die Beamten, mit der Ein--
sorderung der Stimmzettel zu beginnen. (Nach
Abgabe der Stimmzettel:) Die Stimmenabgabe

ist geschlossen.

Ich unterbreche zum Zwecke der Vornahme
des Skrutiniums die Sitzung.

(Die Sitzung wird um 3 Uhr 33 Minuten
nachmittags unterbrochen. — Nach Wiederaufnahme
der Sitzung um 4 Uhr 3 Minuten nachmittags.)

Der Eventualantrag 4 würde wesentlich
anders lauten und mit „Ruhezeit" überschrieben
sein. Er hätte im übrigen dieselbe Fassung wie die
Vorlage des Ausschusses, nur würde in der dritt¬
letzten Zeile vor dem Worte „Ruhezeit" das Wort

Ich nehme die Sitzung wieder auf.

Gegen den Antrag Popp haben 58 Mit¬
glieder ihre Stimme erhoben, für den Antrag
Popp 57 Mitglieder. Der Antrag Popp ist daher
ab gelehnt.
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i Mit ,,Ja“ stimmten die Abgeordneten:

Abram, Adler, Allina, Austerlitz, Bauer
Otto, Bauer  Alois, Bretschneider, Danneberg,
Dannereder, Deutsch, Domes, Dvorak, Ebner,
Eisler, Eldersch, Ellenbogen, Forstner, Freundlich,
Geßl, Glöckel, Hanusch, Hermann Hermann, Her¬
mann Matthias, Hölzl, Hohenberg, Hueber,
Lenz, Leuthner, Meister, Mühlberger, Pick, Polke,
Popp, Prost, Rauschar, Regner, Renner, Richter,
Rieger, Scheibein, Schiegl, Schlager, Schneidmadl,
Schönfeld, Skaret, Smitka, Sponner, Stika, Tom-
schik, Ulrich, Vogl, Weber, Weiser, Wiedenhofer,
Witternigg, Witzany, Zwanzger;

mit „Nein“ die Abgeordneten:

Altenbacher, Brandl, Buchinger, Buresch,
Burjan, Dersch, Diwald, Edlinger, Egger, Eisen¬
hut, Fink, Fischer, Frankenberger, Friedmann, Geisler,
Gimpl, Goldemund, Grahamer, Grim, Gürtler
Alfred, Haueis, Hauser, Höchtl, Hollersbacher,
Huber, Jutz, Kittinger, Kletzmayr, Kocher, Kraft,
Kunschak, Lieschnegg, Luttenberger, Maier, Mataja,
Mayer Josef, Mayr Michael, Miklas, Molinari,
Niedrist, Partik, Ramek, Resch, Schneider, Schön¬
bauer, Schoepfer, Schürff, Seipel, Spalowsky,
Stocker, Thanner, Unterkircher, Ursin, Waber,
Wagner, Weigl, Weiskirchner, Wimmer.)

Ich werde nunmehr über den Antrag ab-
stimmeu lassen, wie er vom Ausschüsse gestellt ist.
Das ist die Fassung, die den Mitgliedern zur
Hand ist.

Wer für den § 7 in der Fassung des Aus¬
schusses^ ist, wolle sich von dem Sitze erheben.
(Geschieht.) Angeuommen.

Die Referentin beantragt nmnens des Aus¬
schusses, daß die Überschrift über dein § 7 nicht
heißen soll „Arbeitszeit", sondern „Ruhezeit".

Ich bitte diejenigen Mitglieder, die dieser
Änderung ihre Zustimmung geben, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Nun werde ich die §§ 8 bis inklusive 36,
also bis zum Schlüsse, zur Abstimmung bringen.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, die diesen
Parapraphen ihre Zustimmung geben wollen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) An¬
genommen.

Wer für Titel und Eingang ist, wolle
sich von dem Sitze erheben. (Geschieht.) Ange¬
nommen.

Damit ist das Gesetz in zweiter Lesung
beschlossen.

Berichterstatterin Boschek: Ich bean¬
trage die sofortige Vornahme der dritten
Lesung.

Präsident: Die Frau Berichterstatterin
beantragt, die dritte Lesung sofort vorzunehmeu.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, die diesem
formellen Anträge zustimmen, sich von den Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Ist mit Zweidrittel¬
mehrheit angenommen.

Ich bitte nunmehr diejenigen Mitglieder, die
dem Gesetze auch, in dritter Lesung ihre Zustim¬
mung geben wollen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Das Gesetz über den Dienstver¬
trag der Hausgehilsen (Hausgehilscngesetz-
(gleichlautend mit 7 3,3 der Beilagen) ist auch in
dritter Lesung angenommen und damit end¬
gültig zum Beschluß erhoben.

Es liegen noch zwei Resolutionen des Aus¬
schusses vor. Ich glaube, sie nicht verlesen zu müssen,
sie sind aus Seite 13 der Vorlage. Eine Einwen¬
dung gegen sie ist in der Debatte nicht erhoben
worden. Ich lasse über sie unter Einem abstimmen
und bitte diejenigen Mitglieder, die ihnen ihre Zu¬
stimmung geben wollen, sich von den Sitzen zu er¬
heben. (Geschieht.) Angenommen. Damit ist dieser
Gegenstand erledigt.

Hohes Haus! Es sind im Laufe der Sitzung
Zuschriften eingelangt, in denen die Einbringung
von Vorlagen der Staatsregierung angekündigt wird.
Wenn keine Einwendung dagegen erhoben wird, so
werde ich sie jetzt im Laufe cher Sitzung sofort zur
Kenntnis bringen, weil sie von großer Bedeutung
sind. (Nach einer Pause:) Eine Einwendung wird
nicht erhoben. Ich bitte den Herrn Schriftführer,
die Zuschriften zu verlesen.

Schriftführer Forstner: (liest):

„Auf Grund des Beschlusses des Kabinetts¬
rates vom 25. Februar 1920 beehre ich mich, an¬
geschlossen die Vorlage der Staatsregierung über
Abänderungen des Personalsteuergesetzes
vom 25. Oktober 1896, R. G. Bl. Nr. 220,
(Personalsteucrnovelle vom Jahre 1920)
(740 der Beilagen), mit dem Ersuchen zu über¬
mitteln, diese Vorlage der verfassungsmäßigen Be
Handlung zuführen zu wollen.

Der Staatssekretär für Finanzen:
Reisch."

„Auf Grund des Beschlusses des Kabinetts¬
rates vom 24. Februar 1920 beehre ich mich, in
der. Anlage die Vorlage der Staatsregierung, be¬
treffend den Gesetzentwurf über eine die Ein¬
kommensteuer ergänzende Vermögenssteuer
und eine Vermögenszuwachssteuer (Ver¬
mögenssteuergesetz) (741 der Beilagen) mit dem
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Ersuchen zu übermitteln, diese Vorlage der ver¬
fassungsmäßigen Behandlung zuführen zu wollen.

Der Staatssekretär für Fr,ranzen:

Reisch."

„Auf Grund des Beschlusses des Kabinetts¬
rates vom 24. Februar 1920 beehre ich mich, in
der Anlage die Vorlage der Staatsregierung, be¬
treffend den Gesetzentwurf über die allgemeine
Erwerbsteuer .für die Steuerjahre 1918,
1919 und 1920 und die Grundsteuer für das
Steuerjahr 1920 (742 der Beilagen) mit dem
Ersuchen zu übermitteln, diese Vorlage der ver¬
fassungsmäßigen Behandlung zuführen zu wollen.

Der Staatssekretär für Finanzen:

Reisch'

Auf Grund des Beschlusses des Kabinetts-
rares vom 25. Februar 1920, beehre ich mich, in
der Anlage die Vorlage der Staatsregiernng, be¬
weisend den Gesetzentwurf über außerordent¬
liche Staatszuschläge zu den direkten
Steuern sowie über Sonderbestimmungen
hinsichtlich der Verjährung des Rechtes zur
Bemessung und Einsorderung von Abgäben
Staatszuschlagsgesetz vom Jahre 1920
(743 der Beilagen) mit dem Ersuchen zu über¬
mitteln, die Vorlage der verfassungsmäßigen Be¬
handlung zuführen zu wollen.

Der Staatssekretär für Finanzen:

Reisch."

„Auf Grund des Kabinettsbeschlusses vom
-24. Februar 1920 beehre ich mich, in der Anlage
ein Exemplar des Gesetzentwurfes über die
Umsatzsteuer (744 der Beilagen) mit der Bitte
zu übersenden, den Gesetzentwurf als Vorlage der
Staatsregierung in der Nationalversammlung der
verfassungsmäßigen Behandlung zuzuführen.

„Das Staatsamt für Finanzen beehrt sich, in
der Anlage den vom Kabinettsrate an, 24. Februar
1920 genehmigten Gesetzentwurf über die Neu¬
festsetzung der staatlichen Salz verschleiß¬
preise und der bei der Einfuhr von Salz
zu entrichtenden Lizenzgebühr (746 der Bei¬
lagen) mit der Bitte zu übersenden, den Entwurf
als Vorlage der Staatsregiernng in der National¬
versammlung der verfassungsmäßigen Behandlung
zuzuführen.

Der Staatssekretär für Finanzen:

Reisch."

„Aus Grund des Beschlusses des Kabinetts¬
rates von, 25. Februar 1920 beehre ich mich, in
der Anlage die Vorlage der Staatsregierung, be¬
treffend den Gesetzentwurf über die Ge¬
währung von Dotationen nebst außerordent¬
lichen Zuschüssen aus Staatsmitteln an die
Länder und an die Gemeinde Wien für die
Jahre 1919 und 1920 (Länderdotations¬
gesetz» (747 der Beilagen), mit dem Ersuchen zu
übermitteln, diese Vorlage der verfassungsmäßigen
Behandlung zuführen zu wollen.

Der Staatssekretär für Finanzen:

Reisch."

„Aus Grund des Beschlusses des Kabinetts¬
rates vom 24. Februar 1920 beehre ich mich, in
der Anlage die Vorlage der Staatsregierung, be¬
treffend den Gesetzentwurf über die Über¬
weisung eines Teilertrages der Hauszins¬
steuer sowie der Erträgnisse der Linien-
verzehrungssteuer einschließlich des staat¬
lichen Biersteuerzuschlages und der Fleisch¬
steuer an die Gemeinden (Gemeindeüber¬
weisung sgesetz) (748 der Beilagen), mit dem
Ersuchen zu übermitteln, diese Vorlage der ver¬
fassungsmäßigen Behandlung zuführen zu wollen.

Der Staatssekretär für Finanzen:

Reisch."

Der Staatssekretär für Finanzen:

Reisch."

..Auf Grund des Beschlusses des Kabinetts¬
rares vom 24. Februar 1920 beehre ich mich, den
beigeschlossenen Entwurf eines Gesetzes wegen
Erhöhung einiger Verbrauchsabgaben (743
der Beilagen) zur Einholung der verfaffnngsmüßigen
Genehmigung vorzulegen.

Der Staatssekretär für Finanzen:

Reisch."

; Wenn nicht dis zum Schluffe
der Sitzung eine Einwendung erhoben und daß
Begehren nach erster Lesung gestellt wird, werde
ich diese sämtlichen Vorlagen sofort dem Finanz-
und Budgetausschuß zuweisen.

Zum Worte hat sich gemeldet der Staats¬
sekretär für Finanzen; ich erteile ihm das Wott.

Staatssekretär für Finanzen Dr. Reisch:
Hohes Haus! Ich lege heute, entsprechend meiner
Zusage bei Einbringung der einmaligen Bermögens-
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abgabe, weitere neun Steuervorlagen vor, so daß
ich das bei meinem Amtsantritte ausgestellte Finanz¬
programm nunmehr im wesentlichen erfüllt habe
und nur mehr mit einigen kleineren, die Stempel
und Gebühren betreffenden Abgaben im Rück¬
stände bin.

Zur leichteren Übersicht möchte ich mir er¬
lauben, die eingebrachten neun Steuervorlagen in
vier Gruppen einzuteilen, deren erste Gruppe die
vier direkten Steuervorlagen umfaßt, nämlich ' die
Personalsteuernovelle, das Vermögenssteuergesetz, das
Gesetz über die allgemeine Erwerbsteuer und Grund¬
steuer und das Gesetz über die außerordentlichen
Staatszuschläge. Die zweite Gruppe bringt eine
Berkehrssteuer, nänüich die Umsatzsteuer, die dritte
Gruppe betrifft die indirekten Verbrauchsabgaben
für Branntwein, Bier, Wein, Zucker, Mineralwässer
und Zündhölzchen, endlich die Festsetzung der Salz¬
verschleißpreise. Me vierte Gruppe dürfte auf die
sympathischeste Aufnahme im hohen Hause rechnen
können, da sie autonomen Körperschaften gewisse
Zuweisungen sichert — es ist dies das Landes¬
dotationsgesetz und das Gemeindezuweisungsgesetz.

Diese Gruppeneinteilung, die ich mir soeben
vorzunehmen erlaubt habe, ist deswegen von einer
gewissen Bedeutung, weil sie auch über die inter¬
essante Frage Aufschluß gibt, wie sich nach Durch¬
führung der beantragten Steuerreformen das Ver¬
hältnis der sogenannten Besttzsteuern zu den Mafsen-
steuern, das Verhältnis, wie man früher sagte, der
direkten zu den indirekten Steuern gestalten wird.

Ich will gleich im vorhinein bemerken, daß
die Antwort in dieser Frage eine durchaus be¬
friedigende, eine zugunsten der Massensteuern und
zuungunsten der Besttzsteuern lautende sein wird.
Bevor ich aber an die ziffermäßige Begründung
dieser meiner Antwort schreite, möchte ich einige
Bemerkungen über die hierbei durchzuführende
Gruppierung der Steuern vorausschicken, da ja die
Aufteilung der bestehenden verschiedenen Abgaben in
diese zwei Kategorien, Massensteuern und Besitz¬
steuern, nicht ohneweiters ersichtlich ist.

An der alten Gepflogenheit, die direkten
Steuern zu den Besttzsteuern, die Konsumsteuern
aber, soweit sie nicht ausdrücklich Luxusgegenstände
betreffen, wie die Schaumweinsteuer, zu den Massen¬
steuern zu zählen, an dieser alten Gepflogenheit
können wir naturgemäß auch hier als im großen
ganzen zutreffend festhalten. Es erübrigt sich' daher
nur, einige Bemerkungen über die Einteilung und
Inrechnungstellung der einmaligen Vermögensabgabe
zu machen. Hier ist es einigermaßen schwierig, die
Entscheidung zu treffen, mit welchen Beträgen man
die einmalige Vermögensabgabe hier in Rechnung
stellen soll. Ich habe, um vorsichtig vorzugehen und
gewiß nicht die Besitzsteuern gegenüber den Maffen¬

steuern zu bevorzugen, den Weg gewähit, daß ich
lediglich die Ziffer, die der dreißigjährigen Annuität
der einmaligen Vermögensabgabe entspricht, in
Rechnung stellte, da ja die einmalige Vermögens¬
abgabe im großen ganzen in 30 Jahresraten' ab¬
gestattet werden darf, falls nicht Änderungen im
hohen Hause im Sinne einer Verkürzung der Frist
und infolgedessen einer stärkeren Einnahmebeschaffuug
in der nächsten Zeit durch die Besitzsteuern getroffen
werden sollten. Diese Annuität beläuft sich ans
6 5 Prozent des veranschlagten Erträgnisses der
einmaligen Vermögensabgabe.

Schwieriger ist die Frage, wie man die Vcr-
kehrssteuern, Gebühren und Taxen einzugliedern hat.
Denn, meine Herren, es ist ja klar, daß im großen
ganzen selbstverständlich die besitzenden Kreise von
diesen Abgaben stärker betroffen werden müssen als
die besitzlosen, welche eben nicht in der Lage sind,
Vermögenstransaktionen und sonstige Verkehrsaktc
durchzuführen. Immerhin sind auch die letzteren
Bevölkerungsschichten durch diese Abgaben insoweit
betroffen, als ja Stempel auf Eingaben, Gerichts
gebühren rc. auch von diesen Bevölkerungskreisen
gezahlt werden müssen. Ich habe bei meine«
Berechnungen neun Zehntel der Zölle, drei Viertel
der Eisenbahnverkehrssteuer, die Hälfte der Umsatz¬
steuer und ein Viertel der Stempel, Taxen
und Gebühren den Massensteuern, den Rest aber
den Besitzsteuern zugewiesen und ich glaube, hierbei
den Anteil der Massensteuern sehr reichlich bemessen
und die Besitzfteuern sehr entlastet zu haben. Denn,
meine Herren, bei der Umsatzsteuer werden Sie aus
dem vorliegenden Gesetzentwurf entnehmen, daß em
Drittel des gesamten Ertrages allem auf die Ab¬
gabe von Luxusartikeln gerechnet wird, bei den
Zöllen entfällt ein Zehntel schon ausschließlich aus
die Zölle von ausgesprochenen Luxuswaren und bei
den Gebühren ist wohl auch der angewandte Aus¬
teilungsschlüssel ein derartiger, daß er den Besitz¬
steuern eher zu wenig zurechnet.

Wenn mir nun vergleichen, wie sich das
Verhältnis der Massensteuern und der Besttzsteuern
bisher gestaltet hatte und wie es sich nach der
durchgesührten Steuerresonn gestalten soll, so ergib:
sich folgendes: Das Verhältnis zwischen den
Massensteuern und den Besitzsteuern war im Jahre
1913, im letzten Friedensiahre, wie 1 zu 11.
Nach den Ziffern des Voranschlages für 1919/20
hat sich das Verhältnis auf 1 zu 0 9 verschoben.
Nach Durchführung der Steuerreform wird sich
aber dieses Verhältnis gestalten wie 1 zu 15, das
heißt, die Besitzsteuern werden in weit höherem
Maße entwickelt als die Massensteuern. Es steigen
nämlich die Maffensteuern insgesamt auf zirka
1250 Millionen, die Besitzsteuern aber aus
2300 Millionen. Es ergibt sich daher bei den
Maffensteuern gegenüber 1913 ein Steigerungs-
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Prozent von 442 Prozent, während das Steigerungs-
Verhältnis bei den Besitzsteuern 683 n Prozent
beträgt. Ich glaube, daß das schon ein Ergebnis
ist, welches mir gestattet. Sie zu bitten, mich von
der Ansührung und Erläuterung zahlreicher anderer
Momente, die man noch zur Illustrierung dieses
Verhältnisses ansühren könnte und die dartun
würden, daß dieses Verhältnis in Wirklichkeit ein
noch günstigeres ist, zu entheben.

Nur das eine möchte ich hier im Vorüber¬
gehen ganz kurz bemerken. Wenn man die Massen¬
steuern als eine Belastung der Massen durch staat¬
liche Steuern bezeichnet, dann muß man wohl auch
umgekehrt gelten lassen, daß die staatliche Ver¬
billigung der Lebensmittel, wie wir sie jetzt in so
großem Umsange durchsühreu, eine Entlastung der
Masten ist, daß das sozusagen negative Massen¬
steuern sind. Wenn wir diese Gesichtspunkte hier
heranziehen, ergibt sich folgendes: Die im staat¬
lichen Budget vorgesehenen Verbilligungen der staat¬
lich bewirtschafteten Lebensmittel erfordert heut¬
zutage einen Betrag von über 5^/2 Milliarden.
Das ist weit mehr, als die gesamten Massen¬
steuern und Besitzsteuern zusammen ausmachen.
Wenn wir dieses Moment in Betracht ziehen, wird
man wohl sagen dürfen, daß die Finanzpolitik, die
gegenwärtig geübt wird, eine derartige ist, daß die
breiten Schichte:: der Bevölkerung sie gewiß nicht
als eine unbillige empfinden können, und man wird
zugeben müssen, daß die sozialpolitischen Gesichts¬
punkte bei der Finanzgebarung des Staates derzeit
in vollem Ausmaße zur Geltung gelangen.

Ich glaube aber auch sagen zu dürfen, daß
die Steuerreformen für die besitzenden Klassen eine
zwar harte, aber doch durchaus gerechte und vor
allem eine absolut unvermeidliche Maßregel ist. soll
der gerade die Jnterefien der besitzenden Klassen
bedrohende Zusammenbruch der Staatsfinanzen über¬
haupt vermieden werden.

Ich will nunmehr nach diesen kurzen Be-
nierkungen zur allgemeinen Charakterisierung der
Steuerreform, wie ich sie im Antrag bringe, zu
einer kurzen Besprechung der einzelnen Vorlagen
übergehen und greise in der ersten Gruppe zunächst
die Einkommensteucrnovelle als eine der wichtigsten
Vorlagen heraus.

Bei der Einkommensteuernovelle ist das
finanziell Interessanteste natürlich der neue Tarif,
die Steuerskala des § 172. Dieser Tarif zeichnet
sich gegenüber dem bisherigen dadurch aus, daß er
auch die Kriegszuschläge mit hineinverarbeitet und
unter Berücksichtigung dieser Kriegszuschläge bewirkt
er im allgemeinen eine etwa lOOProzentige Er¬
höhung der bisherigen Steuerleistung. Hierbei
schließt stch dieser Tarif im wesentlichen an den
deutschen Tarif des neuesten Einkommensteuergesetzes
an, wobei wir 1 Mark gleich 3 K gerechnet

haben. Dementsprechend umfaßt das steuerfreie
Minimurn 3000 K. Während aber der deutsche
Tarif bei diesem Minimum von 1000 Mart
gleich mit 5 Prozent einsetzt, begnügen wir uns
mit einer Steuer von 2 bis 3 Prozent, die dann
sukzessive aufsteigend im großen und ganzen im
Anschluß an die bisherige Progression bis ;>r
60 Prozent hinauf aufsteigt, also den Ansorderungeu
an eine progressive Ausgestaltung der Steuer gewiß
in weiten: Umfange Rechnung trügt. Tie Steuer
stellt sich hiernach bei 5000 Iv statt wie bisher
aus 2 5 auf 3'5, bei 10.000 K statt aus 4 1 auf
6 Prozent, bei 40.000 K statt auf 7'6 auf 14 4,
bei 100.000 K statt auf 118 aus 22-5, bei einer
Million statt aus 28'7 aus 47'1, bei 6 Millionen,
statt auf 36°8 aus 57*8 Prozent. Ich betone
hierbei, daß diese eben angegebenen Sätze dir
Normalsätze sind, welche jedoch bedeutenden Ab¬
schlägen bei stärker belasteten Haushaltungen unter¬
zogen werden. Hierbei wird eine Vereinfachung des
bisherigen Verfahrens in die Wege geleitet, da wir
bisher Ausschläge für minderbelastete Haushaltungen
und' Abschläge für stärker belastete Haushaltungen
haben. Es wird das nunmehr systematisch ein
gerleidet; wir haben fortan nur mehr Abschläge
von den angegebenen Steuersätzen und diese Ab¬
schläge sind ganz erheblich ausgestaltet. Sie sollen
nämlich für Haushaltungen, die aus nur zwei
Personen bestehen, bis zu einem Einkomiuen von
52.000 K ein volles Sechstel betragen und dam: de¬
gressiv bis zu Einkommen von 200.000 K hinauf gestaltet
werden, derart, daß bei über 52.000 K ei« 16pro¬
zentiger Nachlaß au der Steuer gegeben wird, der
sich bis zu V3 Prozent eben bei 200.000 K ver¬
mindert. Diese Abschläge werden, wenn die Haus¬
haltungen drei oder vier Personen umfassen, um
drei Fünftel erhöht und wenn die Haushaltungen
mehr als vier Personen umfassen, sogar verdoppelt,
so daß die Steuerabschläge eine ganz erhebliche Ent¬
lastung der größeren Haushaltungen nach sich ziehen.

Eine weitere Reform, die die Einkommen¬
steuernovelle in die Wege leitet, ist die Abkehr von
der sogenannten Quellentheorie. Bisher beruht das
Einkommensteuergesetz auf der Idee, das Einkommen
des Vorjahres nach den einzelnen Einkommenquellen
zu erfassen, wobei aber die Forderung ausgestellt ist,
daß diese Einkommensquelle am 1. Jänner des
Steuerjahres noch besteht. Ist ein Wechsel in der
Steuerquelle eingetreten, wird nicht das tatsächlich
erzielte Einkommen, sondern das in der Zukunft
wahrscheinlich erzielte Einkommen der Besteuerung
zugruudegelegt, was außerordentliche Komplikationen
in dem Verfahren nach sich gezogen hat und ebewo-
wohl die Steuerpflichtigen sehr stark belästigt als
die Steuerbehörden mit teilweise überflüssiger und
unbefriedigender Arbeit befaßt hat. Wir wollen dieses
Systen: ebenso wie dies in Deutschland in der
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letzten Zeit der Fall war, nunmehr fallen lasten
und allgemein zur Besteuerung des Einkommens
des Steuerjahres selbst schreiten. -Das hat allerdings
zur Folge, daß wir mit der Besteuerung erst im
nachhinein folgen können; das wird aber auch durch
die erzielten Vorteile ausgewogen und ist auch vom
fiskalischen Standpunkte aus unbedenklich, weil
natürlich das System der Zahlungen nach der
Borjahrsgebühr auch weiterhin ausrecht bleibt, nur
daß diese Vorauszahlungen jetzt antizipativ aus die
künftige Steuerzahlung zu leisten sein werden. Uni
das Einkommen des Jahres 1919 nicht vollständig
bei der Besteuerung außer Betracht zu lasten, wird
in den Übergangsbestimmungen vorgesehen, daß das
erstemal für das Jahr 1920 das Einkommen der
Jahre 1919 und 1920 im Durchschnitte heranzu¬
ziehen ist. Dieser ganze Vorgang, welcher eine er¬
hebliche Vereinfachung des Veranlagungsverfahrens
bedeutet, hat noch den besonderen Vorteil, auf den
ick großes Gewicht legen muß, daß die Steuer¬
behörden im Jahre 1920 von Arbeit ganz bedeu¬
tend entlastet werden und dadurch Zeit gewinnen
für die höchst dringende Aufarbeitung der bestehen¬
den Rückstände einerseits und für die Borbereitnngs-
arbeiten der neuen Steuern, insbesondere der ein¬
maligen Vermögensabgabe und der laufenden Ver¬
mögenssteuer andrerseits.

Die dritte durchgreifende Reform bezieht sich j
auf die Dienstbezüge. Die eben angedeittete
Änderung des Besteuerungssystems, daß wir nämlich
die laufenden Bezüge des Steuerjahres als Be-
fteuerungsgrnndlage erklären, erleichtert es, die
Dienstbezüge im Wege des Abzuges heranzuziehen.
Da diese Einhebungsmethode außerordentliche Vor¬
züge für alle Beteiligten hat, nämlich den Steuer¬
pflichtigen davor sichert, daß er nicht recht¬
zeitig die entfallende Steuer reserviert, die Steuer-
behörden aber davor sichert, dem Arbeiter, der doch
öfter Ortsverändcrungen vornimmt, nach langer
Zeit nachlaufen zu müssen und bei ihm die Steuer
einzutreiben, bedeutet die hier vorgeschlagene Reform
eine außerordentliche Sicherung der Steuereingänge
einerseits und eine bedeutende Entlastung der
Steuerbehörden in ihrer Arbeit andrerseits. Denn
es wird im Gesetz ausdrücklich vorgesehen, daß bei
allen jenen Personen, welche ein anderweitiges Ein-
kommen als Dienstbezüge überhaupt nicht haben,
von der Veranlagung durch die Steuerbehörde ganz
abzufehen ist. Es entfällt damit vielleicht die Hälfte
aller Veranlagungsfälle und es wird eine bedeutende
Vereinfachung des Veranlagungsverfahrens erzielt.

Nun hat schon das Gesetz vom Jahre 1896
das Verbot der Überwälzung der Einkommensteuer
vom Steuerpflichtigen auf eine dritte Person aus¬
gesprochen. Dieses Verbot wird jetzt in der Novelle
erneuert und ausgestaltet. Wir halten es nämlich
Lr eine außerordentlich wichtige Sache, daß allen

Staatsbürgern die Pflicht, Steuern zu zahlen,
unmittelbar zur Kenntnis und zur Empfindung
gebracht wird, und halten es für ein prinzipiell
unrichtiges Verfahreil, daß die Einkommensteuer,
die dem Arbeitnehmer zugedachi ist, aus den
Arbeitgeber überwälzt wird. Um nun aber der
Hierlands eingerissenen gegenteiligen Gepflogenheit
mit einem gewissen Nachdruck entgegentreten zu
können, wird das Verbot der Überwälzung unter
Strafe gestellt, derart, daß die Überwälzung,
beziehungsweise die Übernahme der Einkommen¬
steuer als ciu Delikt hingestellt wird. Da aber
nnzlveifelhast derzeit zahlreiche Verträge bestehen,
durch welche diese Überwälzung privatrechtlich fest¬
gelegt ist, wird diese Bestimmung erst mit dem
1. Jänner 1922 in Kraft gesetzt und derart
Zeit gegeben, sich den neuen gesetzlichen Bestim¬
mungen bei den Vertragsbeziehungen anpaffen zu
können.

Eine vierte wesentliche Reform ist die Ein¬
beziehung aller Konjunkturgewinne in die Ein¬
kommensteuer. Bisher war die Frage, inwieweit
solche Gewinne aus der Veräußerung von Ver-
inögensobjekten einkommensteuerpflichtig sind oder
nicht, eine durchaus bestrittene, denn das Gesetz
verfügt, daß im allgemeinen solche einmalige Ein¬
nahmen nicht einkvlnmenstenerpflichtig sind, es sei
denn, daß sie im Betriebe einer Erwerbsunter¬
nehmung oder in Spekulationsabsicht erzielt
worden sind, worüber natürlich die Meinungen der
Steuerbehörden und der Steuerpflichtigen immer
auseinandergingen. Es wird nun der gegenteilige
Standpunkt eingenommen und erklärt — ich glaube
mit vollem Recht —, daß jede aus der Veräuße¬
rung von Vermögensgegenständen erzielte Einnahme
als einkommensteuerpslichtig zu betrachten ist. Hier¬
bei wird jedoch als Ausgangspunkt für die Be¬
wertung der Stichtag der einmaligen Vermögens¬
abgabe erklärt und es wird weiters eine gewisse
Erleichterung bei der Ermittlmlg und Festsetzung
des Steuersatzes ausgesprochen. Diese Konjunktur¬
gewinne haben an sich den Charakter von einmaligen
Einnahmen und diese einmaligen Einnahmen ergeben
sich notwendig aus der Veräußerung von Ver¬
mögensgegenständen oder insbesondere bei den Wald¬
besitzern aus der Abstockung des Holzbestandes oder
sie ergeben sich bei geistigen Arbeitern, die jahre¬
lang an einem Werk, an einem Kunstwerk, an
einem Buch geschrieben haben und dann in einem
bestimmten Jahr die Einnahmen aus ihren durch
Jahre hindurch fortgesetzten Bemühungen realisieren.
Es wäre eine gewisse Härte, wenn man dies dazu
benutzen würde, die Progression der Steuer voll
zur Anwendung zu bringen, und es sieht daher der
8 175 vor, daß für die Ermittlung des Steuer¬
satzes nicht die ganze einmalige Einnahme, sondern
nur ein Ftinftel in Rechnung zu stellen ist und der
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so ermittelte Steuersatz dann verhältnismäßig auf!
das Gesamteinkommen angewendet wird.

Die Grundsätze, die ich für die Neuregelung
des Zeitverhältnisses zwischen Ertrag und Steuer

^eben für die Einkommensteuer entwickelt habe, sollen
in gleicher Weise auch beim zweiten Hauptstück, der
besonderen Erwerbsteuer, und beim dritten Hauptstück,
der Rentensteuer, zur Anwendung kommen, was sich
als eine praktische Notwendigkeit insbesondere bei der
Renrensteuer ergibt, da ja die Rentensteuerbezüge
und Einkommensteuerbezüge vielfach znsammenfallen
und dieselben Zeiträume betreffen müssen. Auch bei
der besonderen Erwerbsteuer hat die bisherige Rege¬
lung der Besteuerung nach dem Vorjahrsertrage zu
mannigfachen Komplikationen geführt, insbesondere
bei neu sichteten Unternehmungen und bei der
Auflassung von Unternehmungen. Bei neu errichteten
Unternehmungen ist bisher der Ertrag des ersten
Jahres oft drei bis viermal als Besteuerungsgrund¬
lage verwendet worden, während bei der Auflösung
einer Gesellschaft der letzte Ertrag überhaupt aus'
der Besteuerung entfallen ist. Dies wird durch die
vorgeschlagene Reform gänzlich beseitigt.

Sonst wird bei der Erwerbsteuer gewissen
Bedürfnissen der Industrie Rechnung getragen,
indem in bestimmtem Umfange eine Befreiung
des Ertrages der Portefeuilleaktien bewilligt, ferner
auch eine teilweise Befreiung der Zinsen des
Anlagekapitals bei neu errichteten gewerblichen und
landwirtschaftlichen Produktionsunternehmungen vor¬
gesehen wird. Diese Berücksichtigung der Porteseuille-
aktien drängt sich insbesondere im Hinblick auf die
durch den Umsturz bewirkten Veränderungen gegen¬
über den Sukzessiousstaaten aus.

Es gibt eine große Reihe österreichischer
Unternehmungen, die in den Sukzessiousstaaten
Filialen hatten, die nun unter dem Drucke der
neuen politischen Verhältnisse dazu genötigt werden,!
sich in selbständige Unternehmungen, insbesondere
Aktiengesellschaften umzuwandeln oder sich solchen
nationalen Aktiengesellschaften anzuschließen. Es ist
nun ein unleugbares Jntereffe der österreichischen
Volkswirtschaft, es zu ermöglichen, daß die Mutter¬
anstalten auch weiterhin eine Beteiligung aus ihre
früheren.. Tochterunternehmungen bewahren, und das
soll nun dadurch erleichtert werden, daß eine Doppel-
besteuerung, wie sie sich aus den bisherigen Bestim¬
mungen über die Portefeuilleaktien ergibt, weiterhin
vermieden werden soll. Es sind das Maßregeln, welche
einerseits den wirtschaftlichen Wiederaufbau Österreichs
erleichtern, andrerseits den durch den Zusammen¬
bruch geschaffenen neuen politischen Verhältnissen
Rechnung tragen sollen.

Bei der Rentensteuer endlich wird eine Ab¬
änderung nach der Richtung hin vorgeschlagen, daß
die Zinsen von ausländischen Geldern, welche von
Ausländern bei inländischen Geldinstituten gehalten

werden, ausgehoben werden. Wir entsprechen dabei
dringend geäußerten Wünschen der ausländischen
Institute, welche sich entschieden-weigern, die öster¬
reichische Rentensteuer auf sich zu nehmen und
andrerseits tragen wir einem dringenden valuta¬
politischen Interesse Rechnung, da es unzweifelhaft
im Interesse der österreichischen Valutapolitik liegt,
nach Möglichkeit ausländisches Kapital nach Öster¬
reich hereinzuziehen.

Entsprechend den eben angegebenen Ver¬
schärfungen der Steuerbestimmungen müssen auch
die Strafbestimmungen ausgestaltet werden. Wir
müssen insbesondere die Untersuchungsbehörden mit
größeren Rechten, als sie bisher besaßen, ausstatten,
um der gegenwärtig herrschenden passiven Obstruktion
gegen Steueruntersuchungen begegnen zu können.
Wir haben auch eine Verschärfung der Strafen
selbst vorgenommen, indem die bisherige Arreststrafe
bis zu einem Jahre fortan bis zu zwei Jahren
wird verhängt werden können und auch die Geld¬
strafen mit Rücksicht auf die Entwertung des Geldes
eine entsprechende Steigerung erfahren.

Wichtig ist endlich auch die Ausgestaltung
der Auskunfts- und.Anzeigepflicht. Während bisher
die Geldinstitute ausdrücklich davon ausgenommen
waren, Auskünfte über die Verhältnisse ihrer
Klientel und über die bei ihnen erliegenden Depots
und bestehenden Guthaben zu erteilen, wird nun in
Übereinstimmung mit dem Vorgang in Deutschland
und in der Tschecho-Slowakei verfügt, daß die Geld-
institute über Anfrage der Steuerbehörden nach
diesen Richtungen hin Ausschlüsse geben müffen,
wodurch wir ebenso wie durch die vorgesehene An¬
zeigepflicht der Geldinstitute eine wesentliche Ver¬
schärfung der Kontrollmittel erreichen , und daher
Steuerhinterziehungen in weit wirksamerer Weise
werden begegnen als dies bisher geschehen ist.

Jul Zusammenhänge damit führe ich auch
die neulich im Budgctausschusse angekündigte Maß¬
regel durch, daß weiterhin Effektenkäufe nicht mehr
als Kassageschäft durchgeführt, sondern über ein Konto
geführt werden dürfen. Gleichzeitig werden hiefür
anonyme oder pseudonyme Konti auf das (strengste
verboten. Es wird aus diese Weise möglich werden,
die so zahlreich in der letzten Zeit erzielten Börsen¬
gewinne der Schieber und des großen Publikums
überhaupt in wirksamer Weise zu erfassen.

Als eine Ergänzung der Einkommensteuer
stellt sich im wesentlichen die zweite Vorlage der
ersten Gruppe der Vermögenssteuern dar.

Hohes Haus! Es ist ein alter finanzpolitischer
Grundsatz, daß das Besitzemkommen stärker erfaßt
werden °soll als das bloße Arbeitseinkommen und
diesem Grundsatz ist bei uns bisher durch unser
Ertragssteuerfystem entsprochen worden. Angesichts
der- durchgeführten Erhöhung der Einkommensteuer
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mußte natürlich auch eine Erhöhung der Ertrags¬
besteuerung dnrchgesührt werden, was bisher im
Wege der Kriegszuschläge geschehen ist. Wenn wir
jetzt die Einkommensteuer weiter erhöhen, müssen wir
darauf Bedacht nehmen, die Differenzierung zwischen
Arbeitseinkommen und Besitzeinkommen möglichst
aufrecht zu erhalten, und es ergibt sich hieraus die
Notwendigkeit, die Zusatzbesteuerung für Besitzein¬
kommen gleichfalls zu erhöben. Nun hat es sich aber
als zweckmäßig erwiesen, nicht mit einer weiteren
Steigerung der Kriegszuschläge vorzugehen, sondern
eine allgemeine Vermögenssteuer im Anschluß an die
einmalige Vermögensabgabe durchzusühren, welche
zweifellos gewisse finanzpolitische Vorzüge gegenüber
den einzelnen Ertragssteuern aufweisen wird.

Die Vermögenssteuer schließt sich begreiflicher¬
weise zwar möglichst enge an die einmalige Vermögens¬
abgabe an, unterscheidet sich aber nicht nur durch
ihren finanzpolitischen Zweck und infolgedessen durch
die Höhe ihrer Steuersätze sehr wesentlich von ihr,
sondern sie weicht auch in einzelnen Bestimmungen
aus dem Grunde ab, weil sie, wie ich eben dargelegt
habe, bestimmungsgemäß eigentlich eine Ergänzung
der Einkommensteuer ist ltnb sich daher zum Teil
mehr den Bestimmungen über die Einkommensteuer
als jenen über die einmalige Vermögensabgabe an¬
zupassen hat. Dies gilt sowohl bezüglich des Kreises
der Steuerpflichtigen als auch für den Kreis der
Steuerobjekte. Der Kreis der Steuerpflichtigen ist
derselbe wie bei der Einkommensteuer und umfaßt
daher nicht die juristischen Personen. Der Kreis der
Objekte ist enger gefaßt als bei der einmaligen
Vermögensabgabe. Der wichtigste Unterschied ist
natürlich die Höhe der Steuersätze. Bestimmungs¬
gemäß hat die Vermögenssteuer nur eine Er¬
gänzung der Einkommensteuer zu bilden und be¬
wegt sich daher in sehr bescheidenen Sätzen. Sie
ist degressiv gestaltet mit zwei Promille, das heißt
der höchste Satz für die dauernde Vermögenssteuer
ist zwei Promille, welcher sich sukzessiv nach der
Größe der Vermögen nach abwärts bis aus ein
halbes Promille vermindert. Umgerechnet auf den
Ertrag, ergibt das, wenn wir einen sünfprozentigen
Ertrag annehmen, eine Ertragsbelastung von etwa
einem viertel Prozent bis annähernd vier Prozent.
Es ist das also als Supplementsteuer eine genügend
hohe Steuer, während sie andrerseits naturgemäß
nicht allzu stark in die Höhe getrieben werden darf.

Ein wichtiger Vorzug, den wir durch die
Einführung einer Vermögenssteuer gewinnen, ist die
Ermöglichung der Einführung einer Vermögens-
zuwachssteuer, welche denn auch in dieser Vorlage
gleichzeitig vorgesehen ist. Die Vermögenssteuer
wird von drei zu drei Jahren veranlagt werden
und nach drei Jahren wird jeweils der erzielte
Vermögenszuwachs ermittelt und einer Sonder-

steiler unterzogen werden, welche von V- Prozent
bis zu 3 Prozent des Vermögenszuwachscs reicht.

Diese Steuersätze sind vielleicht auf den ersten
Blick als mäßig auffallend. Wir muffen aber hier¬
bei erwägen, daß eine Vermögenszuwachssteuer
trachten muß, zwischen zwei einander entgegen-
wirkenden Erwägungen die Mitte zu finden. Wir
müssen uns einerseits vergegenwärtigen, daß die Er¬
zielung eines Vermögenszuwachses unzweideutig ein
Argument ist, aus dem auf eine erhöhte Leistungsf
fähigkeit zu schließen ist; auf der anderen Seite
dürfen wir nicht verkennen, daß die Thesaurierungs¬
tätigkeit volkswirtschaftlich zu begünstigen ist und
daß man sich daher hüten muß, durch eine allzu¬
starke Heranzuziehung eines Vermögenszuwachses
die Verschwendungssucht zu steigern, beziehungsweise
der Thesaurierungstätigkeit entgegenzuwirken. Unter
Erwägung dieser einander entgegenstehenden Ge¬
dankenreihen glaube ich, daß die gewählten Steuer¬
sätze als richtig werben erkannt werden. .

Der Ertrag der dauernden Vermögenssteuer
ist rund mit 70 Millionen Kronen zu veranschlagen,
der Ertrag aus der Novellierung der Einkommen¬
steuer mit 400 Millionen Kronen; der Ertrag der
Bcrmögenszuwachssteuer entzieht sich naturgemäß
jeder Schätzung und wird sich erst nach drei oder
vier Jahren ergeben.

Die dritte Vorlage betrifft die allgemeine
Erwerbsteuer und die Grundsteuer. Hier schlagen
wir Ihnen sozusagen ein Provisorium vor, denn
die gründliche Regelung dieser schwierigsten Steuer-
gattungen bedarf mehr Zeit, als uns gegenwärtig
zur Verfügung steht, und es scheint auch der Zeit¬
punkt hierfür nicht glücklich gewählt, weil wir ja
nicht wissen, was das künftige Schicksal dieser beiden
Steuern bei der in Aussicht genommenen Aus¬
einandersetzung der Steuerhoheit zwischen Staat
und Land sein wird.

Auf der andern Seite ist die Ergreifung von
Maßregeln eine durchaus dringliche Sache, da wir
ja mit der Vorschreibung der allgemeinen Erwerb¬
steuer noch für die Jahre 1918 und 1919 im
Rückstände sind. Das erklärt sich, hohes Haus,
daraus, daß die allgemeine Erwerbsteuer eine Kon¬
tingentsteuer ist, welche auf der einen Seite über¬
haupt stabile Verhältnisse voraussetzt, auf der andern
Seite aber insbesondere von der Existenz eines fest
umgrenzten Territoriums abhängig ist, in wclchein
sich die Steuergesellschaften befinden. Dieses letztere
Monient war nun sehr lange Zeit nicht gegeben
und ist bezüglich einiger Abstimmungsgebiete auch
heute nicht gegeben. Es konnte daher mit der Er¬
mittlung der Erwerbsteuerhauptsumme und mit der
Reparation auf die einzelnen Steuerträger bisher
noch gar nicht begonnen werden.

Wir schlagen nun vor, daß von der Kontin¬
gentierung der allgemeinen Erwerbsteuer für diese
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drei Jahre vollständig abgesehen werde und glauben
das damit rechtfertigen zu können, daß die Steuer¬
sätze für die Jahre 1918 und 1919 von den Er¬
werbsteuerkommisstonen schon zugewiesen sind, ohne
Kenntnis des Umstandes, daß diese Steuersätze nicht
nur die Verhältniszahlen, sondern die absoluten
Zahlen für die Steuerleistung der Erwerbsteuer-
pflichtigen sein werden. Es ist daher bei der Er¬
mittlung dieser Steuersätze gewiß mit voller Ge¬
rechtigkeit und Umsicht vorgegangen worden, sie
konnte nicht durch die Absicht einer Begünstigung
oder Benachteiligung der einzelnen Steuerträger be¬
einflußt werden.

Dieselbe Erwägung kann wohl auch für das
Jahr 1920 angeführt werden. Es trifft daher das
Gesetz die Bestimmung, daß im Jahre 1920 Ände¬
rungen der Steuersätze nur insoweit Platz greifen
dürfen, als in den Betriebsverhältnissen nachweis¬
bare Veränderungen eingetreten sind. Im übrigen
wird zum Schutze des Steuerträgers die Bestitu-
mung neu ausgenommen, daß er einen Rekurs er¬
greifen kann und diesem Folge zu geben sein wird,
wenn er nachweist, daß die vorgeschriebene allge¬
meine Erwerbsteuer höher ist als 5 Prozent des
im Gewerbe erzielten Ertrages.

Ähnlich, bemerke ich, ist auch die Tschecho¬
slowakei, welche unsere allgemeine Erwerbsteuer
mitübernommen hat, vorgegangen. Wir erzielen auf
diese Weise auch einen erheblichen Mehrertrag aus
der allgemeinen Erwerbsteuer, weil die zugewiesenen
Steuersätze viel höher sind als die aufzuteilende
Erwerbsteuer.

Nach unseren Annahmen wird der Mehrertraz
aus der allgemeinen Erwerbsteuer 39 5 Mil¬
lionen sein.

Ähnliche Erwägungen führen zu einer provi¬
sorischen Reform der Grundsteuer. Auch die Grund¬
steuer ist eine Kontingentsteuer und konnte als solche
der eingetretenen Geldentwertung in keiner Weise
folgen. Tatsächlich ist die heute gezahlte Grundsteuer
wesentlich geringer, wirtschaftlich weniger empfindlich
und ausgiebig, als vor dem Kriege. Mit Rücksicht
hieraus wurde schon einmal, im Jahre 1919, eine
Erhöhung der Grundsteuer von 21'3 aus 25 Pro¬
zent durchgeführt. Wir schlagen jetzt mit Rücksicht
aus die sonstigen Erhöhungen eine weitere Erhöhung
auf 40 Prozent vor und rechtfertigen diese Er¬
höhung insbesondere auch durch die sogleich zu er¬
wähnende Tatsache, daß im Jahre 1920 eine Brot¬
auflage, welche bekanntlich für die Grundbesitzer in
der Form eines besonderen Zuschlages zur Grund¬
steuer zur Erhebung gelangt war, nicht mehr er¬
hoben werden wird.

Die Erhöhung der Grundsteuer auf 40 Pro¬
zent ist im Verhältnis zu den sonst vorgeschlagenen
Steuererhöhungen eine relativ geringe, sie beträgt

nähmlich nur 87°8 Prozent der im Jahre 1917
bestandenen Grundsteuerbelastung. Immerhin wird
der Ertrag dieser Erhöhung mit 22 Millionen
veranschlagt werden können, dem allerdings der
Ausfall aus deni Wegfall der Brotauslage ent¬
gegensteht.

Die vierte Vorlage ist die relativ einfachste:
sic betrifft die außerordentlichen Staatszuschläge.
Dieser Entwurf bezweckt lediglich die Ausrecht-
erhaltung der im Jahre 1919 eingesührten Kbiegs-
zuschläge und schlägt nur deren Umtaufung aus
Kriegszuschlägen in außerordentliche Staatszuschläge
vor. Diese Staatszuschläge sollen fortan alljährlich
nach Maßgabe des finanziellen Bedürfnisses neu
festgesetzt werden. Nur scheidet die Einkommensteuer
aus, weil der Kriegszuschlag, wie ich früher aus-
gesührt habe, bei der Einkommenstcuerskala selbst
Berücksichtigung gesunden hat, welche Einkommeu-
steuerskala eben, wenn seinerzeit die Verhältnisse es
gestatten werden, jeweils eine entsprechende Reduktion
so wie die außerordentlichen Staatszuschläge erfahren
soll. In diesem Gesetze wird nur noch die Ver¬
jährungsfrist in der Weise geregelt, daß auch
die Jahre 1918 und 1919 nicht in die Ver¬
jährungsfrist einbezogen werden sollen, weil die
durch den Kriegszustand geschaffenen außerordent¬
lichen Verhältnisse, daß die Steuerträger vielfach
nicht zu Hause weilten oder ihren Geschäften-nicht
entsprechend nachgehen konnten, auch in diesen
Jahren sortgcdauert haben, daher die gleichen Um-
stände wie in dem früheren Gesetze auch gegen¬
wärtig noch angeführt werden müssen.

Eine angenehme Überraschung für die Steuer¬
träger dürfte es darstellen, daß derzeit eine Vor¬
lage wegen Forterhebung der Brotauflage nicht ein¬
gebracht wird. Die Gründe hierfür liegen darin,
daß wir ja einerseits die Einkommensteuer ziemlich
erheblich gesteigert haben und daher von einer im
wesentlichen auch nur einen Zuschlag zur Ein¬
kommensteuer darstellenden Brotauflage so lange als
möglich absehen zu sollen geglaubt haben, andrer¬
seits auch darin, daß ja auch die Getreidepreise
bisher noch keine Festsetzung für das Jahr 1920
erfahren haben. Es wird von der weiteren Ent¬
wicklung der Verhältnisse abhängen, ob wir auf die
Dauer auf die Forterhebung der Brotauslage ver¬
zichten können. Ich habe mich derzeit dazu ver¬
standen, obwohl der Ausfall, der uns daraus er¬
wächst, mit 105 Millionen berechnet werden kann.
Diese 105 Millionen sind aber allerdings dem
Staatsschätze bisher noch nicht zugtfloffen. weil die
Veranlagung der Brotauslage bekanntlich durch
nicht sehr glückliche Bestimmungen des Brot¬
auflagegesetzes bisher noch nicht durchgesührt werden
konnte und daher dem Staate bisher Einnahmen
aus dieser Brotauflage in nennenswertem Umfange
überhaupt noch nicht zugekommen sind.
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Ich übergehe nunmehr zur zweiten Gruppe
der Steuervvrlagen, das ist die Umsatzsteuer. Die
Umsatzsteuer ist schon in einer Reihe anderer Länder
mit Erfolg cingeführt rmd soll daher nunmehr auch
bei uns als eine durchaus gerechtfertigte Ergänzung
des bei uns bestehenden Verkehrssteuersystems ein¬
geführt werden. Wir haben nämlich Verkehrssteuern
schon in verschiedenen Formen, beispielsweise die
Effektenumsatzsteuer, die Fahrkartensteuer, die Gepück-
steuer und die Frachtsteuer. Es soll nun in konse¬
quenter Weise jeder entgeltliche Warenumsatz, jede
entgeltliche Lieferung einer Besteuerung unterzogen
werden, soweit sie von einem Erwerbsunternehmer
oder einem Urproduzenten vor sich geht. Ausge¬
schlossen werden daher vereinzelte Transaktionen, die
zwischen Privatleuten durchgeführt werden. Hierbei
ist jedoch nicht daran gedacht, daß die einzelne
Lieferung ltitb der einzelne Warenumsatz einen
Gegenstand der Besteuerung bilden sollen, vielmehr
wird der Gesamtumsatz innerhalb einer Besteuerungs-
Periode, das ist regelmäßig eines Kalenderjahres,
die Basis für die Besteuerung zu bilden haben.
Es wird'also im wesentlichen die Bruttoumsatz¬
summe den Gegenstand der Besteuerung 511 bilden
haben, soweit dieser Bruttoumsatz im Jahre 3000 X
übersteigt.

Die Umsatzsteuer scheint uns gegenüber in¬
direkten Steuern große Vorteile 31t bieten. Denn
sie ist nicht aus einzelne Konsumartikel abgestellt,
sondern umfaßt den Gesamtaufwand der Steuer¬
pflichtigen: es kann sich niemand der Steuer dadurch
entziehen, daß er sich den Konsum eines bestimmten
Artikels versagt. Auf der anderen Seite ist klar,
das; die Einwendungen gegen die indirekten Steuern,
die aus dem Titel der Mehrbelastung der breiten
Bevölkerungsschichten abgeleitet werden, bei einer
Umsatzsteuer in weit geringeren; Maße erhoben
werden können, da ja, wenn der Gesamtumsatz in
Betracht gezogen wird, zweifellos der Besitzende viel
häufiger in die Gelegenheit kommen wird, dir Umsatz-
steuer zu entrichten als der Minderbesitzende, dessen
Mittel eben zu solchen wiederholten Einkäufen nicht
ausreichen. Endlich ist ein dritter ganz hervor¬
ragender Vorzug der Umsatzsteuer der, daß wir
hier direkt die Objekte scheiden können in solche des
normalen Bedarfes imb solche des Luxusbedarfes,
und wir sehen in dem Urusatzsteuergesetz eine besondere
Luxusumsatzsteuer vor, welche die Aufwendungen für
Luxusartikel einer erhöhten Steuerleistung unter¬
wirft. Während die normale Umsatzsteuer I. ’O Pro¬
zent beträgt, soll die Luxusumsatzsteuer 10 Prozent
betragen. Natürlich ist die Abgrenzung des Begriffes
der Luxusobjekte eine sehr schwierige und es mag
dahingestellt bleiben, ob die in unserem Entwürfe
gegebene Umschreibung in jedem Falle das Richtige
trifft. Denselben Schwierigkeiten ist auch das Aus¬
land, welches gleichfalls die Luxusumsatzsteuer kennt,

begegnet und es hat sich doch nicht abschrecken lasten,
die gesunde Idee der Verwirklichung zuzuführen.

Hierbei kann man für die Begriffsbestimmung
des Luxusgegenstandes zwei Kriterien heranziehen:
Einerseits die Beschaffenheit des Objektes überhaupt;
Schmuck, Perlen, Edelmetalle, kostbares Pelzwerk
sind jedenfalls Luxusgegenftände und werden daher
der Llixusbesteuernng unterzogen. Das zweite Kri¬
terium, welches wir heranziehen können, ist die
Höhe des Preises. Es gibt nämlich Artikel, welche
mit geringen Preisansätzen zum normalen Konsum
gehören, und cs gibt dieselben Artikel in wesentlich
verfeinerter und verbesserter Ausgestaltung, welche
als Luxusartikel angesprochen werden können, was
in der Höhe des geforderten Preises zur Geltung
kommt.

Nur möchte ich mir erlauben, auf einen
Umstand aufmerksam zu machen. Die Vorlage über
die Umsatzsteuer ist schon vor längerer Zeit fertig¬
gestellt worden und seither sind ganz gewaltige
Preisumwülzungen eingetreten. Während zum Bei¬
spiel zur Zeit der Ausarbeitung der Vorlage der
Preis eines Schirmes von! 100 X diesen Schirm
noch als einen Luxusgxgenstand kennzeichnen mochte, ist
durch die seither, eiugetretene kolossale Verteuerung
derartiger Artikel diese Preisgrenze natürlich über¬
holt und wird im Zuge der Ausschußberatnngen
hinausgesetzt werden müssen. Ich habe aber ge¬
glaubt, von einer neuerlichen Umarbeitung dieser
Vorlage absehen und derartige kleine Richtigstellungen
der Ausschnßberatung Vorbehalten zu können, um
nicht eine neuerliche Verzögerung in der Vorlage
der gesamten Steuerentwürfe eintreten zu lassen.
Ich bitte also in dieser Richtung um eine schonende
Kritik. Es ist natürlich sehr leicht, sich darüber
lustig zu machen, daß wir hier einen Schirm von
100 X als einen Luxusgegenstand bezeichnet haben,
während heute um 100 X ein Schirm überhaupt
nicht 51t haben ist. Das sind Dinge, die sich gewiß
sehr leicht im Zuge der Ausschußberatungen be¬
richtigen lassen.

Betonen möchte ich noch eines. Ausge-
nommcn von der Umsatzsteuer sind Artikel, welche
schon gegenwärtig einer Verkchrssteuer unterworfen
sind. Gegenstände, die der Skalagebühr unterliegen,
werden der Umsatzsteuer unterzogen, hingegen wird
die entrichtete Skalagebühr in der Umsatzsteuer ein¬
gerechnet. Das ergibt nun, daß die Effektenverkäufe,
welche der Effektenumsatzsteuer unterliegen, hier von
der Warenumsatzfteuer ausgenommen sind. Es wurde
dagegen Stellung genommen und behauptet, das sei
eine ungerechtfertigte Begünstigung des Effekten¬
handels, es müßte auch der Effektenhandel der
Warenumsatzsteuer unterzogen werden.

Nun, dieser Meinung kann ich mich nicht
anschließen, weil ja der Effektenhandel von dem
sonstigen Warenhandel sehr wesentlich unterschieden
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ist dadurch, daß das Effekt dauernd ist und
Len Gegenstand wiederholter, immer wieder¬
kehrender Umsätze zu bilden hat, während die
Warenumsatzsteuer ja zumeist Konsumartikel oder
wenigstens solche Artikel trifft, die nicht wieder¬
holten Umsätzen unterzogen werden. Aber ich kann
nicht verkennen, daß zwischen der jetzt vorgeschlagenen
WarenNmsatzsteuer von 1 y2 Prozent und der aller¬
dings erst seit kurzem erhöhten Effektenumsatzsteuer
von (46 Promille ein sehr gewaltiger Unterschied
ist, welcher die Frage gerechtfertigt erscheinen läßt,
ob nicht auch die Effektenumsatzsteuer einer Novel-
lierung unterzogen werden muß. Ich behalte mir
daher für 'den Zeitpunkt, in welchem die Umsatz¬
steuer verabschiedet sein sollte, vor, eine neuerliche
Erhöhung der Effektenumsatzsteuer, die bei den
gegenwärtigen Verhältnissen an der Wiener Börse
nicht allzu empfindlich wirken dürste, in Antrag zu
bringen.

Das Verfahren bei der Umsatzsteuer soll den
Behörden des direkten Steuerdienstes überwiesen
werden, und zwar aus dem Grunde, weil diese
Steuerbehörden ja mit den Umsatzsteuerpflichtigen
zumeist schon in sehr innigem Geschäftskontakt
stehen. Es werden alle Erwerbsteuerpflichtigen, alle
Erwerbsunternehmer und alle , Einkommensteuer¬
pflichtigen ja schon heute von den Behörden des
direkten Steuerdienstes beanitshandelt und cs wird
daher diesen Behörden verhältnismäßig leicht fallen,
auch die Bruttoumsatzzifferu, die im Jahre erzielt
worden find, sestzustellen und daher die Entrichtung
der Untfatzsteuer zu überprüfen. Ich verkenne hierbei
gar nicht, daß es naturgemäß ziemlich schwierig
sein wird, sofort eine richtige Veranlagung der
Umsatzsteuer im ersten Jahre zu erzielen. Es
wird sich diese Steuer wie alle anderen derartigen
Steuern erst sukzessiv einleben und ausgestalten.
Allein diese Hindernisse dürfen uns bei unseren
schwierigen staatsfinanziellen Verhältnissen gewiß
nicht abhalten, den Versuch zu machen, ebenso ivie
im Auslande diese an sich gesunde Steueridee der
Verwirklichung zuzuführen — handelt es sich doch hier
um ein Stenergebiet, auf welchem wirklich beträcht¬
liche Einnahmen noch zu erhoffen sind. Nach den
angestellten Schätzungen, die selbstverständlich nicht
auf unbedingte Richtigkeit Anspruch erheben können,
wird für die Friedenszeit der Ertrag der Umsatz¬
steuer mit 450 bis 500 Millionen, für unsere ab¬
normalen Zeiten entsprechend niedriger, etwa mit
300 oder 350 Millionen veranschlagt, und das
hauptsächlich auf Grund der Ergebniffe, wie sie in
Deutschland und anderwärts erzielt, worden sind.

Ich komme nunmehr zur dritten Gruppe,
die Erhöhung der Verbrauchsabgaben. So paradox
es klingt, ich möchte sagen, daß die hier vorge-
schlagenen Stellererhöhungen in Wirklichkeit keine
Erhöhungen der Steuer für den Staatsschatz be¬

wirken, denn sic machen nur einen Versuch, der
eingetrctenen Geldentwertung für den Staatsschatz
einigermaßen Rechnung zu tragen, ohne daß es
ihnen aber auch nur entfernt gelingt, das bisherige
Verhältnis zwischen Preis und Steuer aufrechtzu¬
erhalten. Während die direkten Steuern, die
prozentuell vom Einkommen oder Ertrag erhoben
werden, sich automatisch der durch die Geldent¬
wertung eintretenden Steigerung des Einkommens
anpassen, ist dies bei den indirekten Steuern, die
mit fixen Steuersätzen gesetzlich festgesetzt sind, nicht
der Fall und es ergibt sich daher die merkwürdige
Erscheinung, daß, je höher der Preis des Konsum-
artikels steigt, desto geringer der Anteil ist. den
der Staat an diesem Umsatz, an dieser Aufwendung
erhält.

Dem muß nun, nachdem ja der Staat nicht
die ganzen Konsequenzen der Geldentwertung allein
auf sich nehmen kann, durch eine Erhöhung der
Steuersätze Rechnung getragen werden. Ich schicke
aber voraus, daß dies unter Berücksichtigung der
so außerordentlich schwierigen Lebensverhältniffe in
durchaus ungenügendem Maße geschieht, so daß
selbst nach Durchführung der heute vorgefchlagenen
Erhöhung der Verbrauchssteuern das früher er¬
wähnte ungünstige Verhältnis zwischen Preis und
Steuer auch weiterhin, allerdings in gemilderter
Form, fortbestehen wird.

Ich will das ganz kurz an einigen Bei¬
spielen illustrieren. Es hat im Frieden der Liter
unversteuerten Branntweins 65 h gekostet, die
Branntweinsteuer betrug aber bei Kriegsausbruch
1 K 40 st, so daß die Steuer tatsächlich 215 Pro¬
zent des inneren Wertes des Produktes ausgemacht
hat. Wir schlagen nun vor, die Branntweinsteuer,
die schon einigemal im Kriege erhöht worden ist,
mit 50 K festzusctzen. Der Preis des unversteuerten
Branntweines ist aber heute 54 K, wir kommen
daher trotz der energischen Erhöhung des Abgabe¬
satzes nur dazu, daß die Steuer fortan 92 Prozent
des inneren Wertes des Konsumartikcls tragen
wird. Wir sinken also von 215 Prozent auf
92 Prozent herab. Analog ist es bei der Bier-
fteuer der Fall, welche im Frieden ungefähr
20 Prozent des Produktes Bier ausgemacht hat,
während nach durchgesührter Steuererhöhung die
Steuer nur 8 Prozent des gegenwärtigen Wertes
allsmachen wird.

Ganz besonders mußten wir bei der Zucker¬
steuer auf die schwierigen Lebensverhältniffe durch
die enorme Verteuerung dieser Produkte Rücksicht
nehmen. Währeild daher die Zuckersteuer int Frieden
70 Prozent des Preises des unversteuerten Zuckers
ausgemacht hat, werden wir jetzt trotz der vor¬
geschlagenen Erhöhung der Zuckersteuer lrur zu
einer Belastung von 3 Prozent des Wertes des
unversteuerten Produktes kommen, wenn wir die am
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1. März in Wirksamkeit tretenden Preise in Betracht
ziehen.

Ich glaube daher nicht, daß man uns den
Vorwurf machen kann, daß wir mit einer Über¬
spannung der Verbrauchsabgabesätze Vorgehen.

Was ich hier bezüglich der Konsumartikel
gesagt habe, gilt in weit höherem Maße von den
Monopolartikeln, denn bei den Monopolartikeln
haben wir ja nicht nur mit der durch die Geld¬
entwertung eintretenden Preissteigerung zu rechnen,
sondern hier hat der Staat als Unternehmer
unmittelbar die Konsequenzen dieser Geldentwertung
auf., sich zu nehmen in der Form sehr bedeutend
gesteigerter Arbeitslöhne der Salinenarbeiter und
der ganz enormen Steigerung der Preise den Kohle,
die im Salzbetriebe verbraucht wird. Wir haben
es durch diese Momente derzeit so weit gebracht,
daß die einst so lukrativen Salinenbetriebe momentan
zu Verlustbetrieben geworden sind. Wir müssen dem
natürlich entgegenwirken und haben dazu noch einen
besonderen Grund. In Deutschland ist eine beträcht¬
liche Erhöhung der Viehsalzpreise durchgeführt
worden, die im Zusammenhang mit den Erhöhungen
der Frachtgebühren es bewirkt, daß das deutsche
Viehsalz sich wesentlich teuerer stellt als unsere
gegenwärtigen Speisesalzpreise. Nun müssen wir
natürlich verhüten, daß die landwirtschaftliche Be¬
völkerung das billigere Speisesalz kaust, um es zur
Bieherhaltung zu verwenden, denn wir würden
dadurch die ohnehin schon bestehende Not an
Speisesalz in Österreich ganz beträchtlich
steigern. Wir müssen also die Erhöhung der Salz-
prcise gewissermaßen auch als ein Schutzmittel
gegen eine drohende weitere Steigerung der Salz¬
not in Wirksamkeit setzen.

Alles zusammengenommen wird die vor¬
geschlagene Erhöhung der Verbrauchssteuern inklusive
der Erhöhung beim Salzmonopol etwa 500 Mil¬
lionen ergeben. Bei dieser Gelegenheit möchte ich
daraus Hinweisen, daß man in England und Deutsch¬
land schon früher auch die Maffenbesteuerung
energischer entwickelt hat als bei uns.

Ich komme zur letzten Gruppe: den Über¬
weisungen an die Länder und an die Gemeinden.
Wie sie sich erinnern werden, sind die letzten Über¬
weisungen für das Jahr 1918 gesetzlich geregelt
worden; bezüglich des Jahres 1919 ist das Finanz¬
ministerium nur ermächtigt worden, vorschußweise
den Ländern Geldmittel zur Verfügung zu stellen,
wovon auch in ausgiebigstem Umfange Gebrauch
gemacht worden ist. Wir niüssen nunmehr daran¬
gehen, dieses Provisorische Verhältnis zu einem
definitiven auszugestalten und gleichzeitig auch für
das Jahr 1920 Vorkehrungen zu treffen. Wir
schlagen Ihnen daher vor, zunächst die normalen
Überweisungen für die Jahre 1919 und 1920 auf
Grund des bisherigen Verteilungsschlüssels zu

genehmigen, und zwar in der Weise, daß die seit
dem Jahre 1918 eingetretenen Veränderungen Be¬
rücksichtigung finden. Diese Veränderungen ergeben
sich einerseits durch Hinzurechnung der Über¬
weisungen. die sich für einzelne Länder aus der
Weinsteuer ergeben haben, und andrerseits durch
Berücksichtigung der eingetretenen Gebietsverände¬
rungen. Wir müssen bei dem verstümmelten Ländern,
die einen Teil ihres Gebietes an den Feind ab¬
treten mußten, diesem Umstand auch bei dem Aus¬
maße der Dotation Rechnung tragen und sind hier¬
bei zunächst von dem Bevölkeruugsschlüssel aus¬
gegangen, das heißt wir haben die entsprechende
Dotation des Landes reduziert nach Maßgabe der
nicht mehr zu Österreich gehörenden Bevölkerungs¬
zahl. Wir konnten uns aber nicht verhehlen, daß
dieser Schlüssel kein ganz gerechter ist, indem ein
Land, je mehr es von seiner Bevölkerung abgeben
mußte, desto empfindlicher getroffen worben ist, da
ja zum Beispiel fast alle zentralen Berwaltnngs-
auslagen des Landes und auch sonstige zahlreiche
Einrichtungen unverändert ausrecht erhalten werden
müffen und so wie früher Kosten verursachen. Wir
haben daher das Auskunftsmittel gewählt, daß wir
die Reduktion der Dotation um so geringer gestaltet
haben, je mehr das Land an Bevölkerung abgeben
mußte. Für Kärnten ist die Frage, da ja das Er¬
gebnis der Abstimmung noch nicht bekannt ist, im
Gesetze alternativ vorgesehen, je nach dem Ausfall
dieser Abstimmung.

Weiter aber mußten wir uns bekennen, daß
die bisherigen Überweisungen angesichts der außer¬
ordentlichen Verhältnisse unter welchen die Landes¬
wirtschaften ebenso leiden wie die Staatsmirtschaft.
durchaus unzulänglich sind, und wir konnten uns
daher den immer mehr aus uns einstürmenden
Forderungen nach einer Erhöhung der Dotationen
nicht völlig verschließen. Der Herr Staatskanzler
hat schon in einer der letzten Länderkonferenzen
mitgeteilt, daß er für das Jahr 1919 eine Ver¬
dreifachung der bisherigen Überweisungen eiutreten
lasten werde, und wir schlagen Ihnen dies -hier für
das Jahr 1919 vor.

Für das Jahr 1920 schlagen wir Ihnen mit
Rücksicht auf die weiter vorgeschrittene Verschlech¬
terung der Verhältnisse eine Versünsfachung der
bisherigen Überweisungen vor. Wir hoffen, damit
den Forderungen der Länder soweit als möglich
und jedenfalls über ihre Erwartung hinaus ent¬
sprochen zu haben. (Abgeordneter Kraft: Wieviel
macht das ungefähr aus?) Das macht viele Millionen
aus; die vierfachen Überweisungen machen 229 Mil¬
lionen aus, das, erhöht um ein Viertel, macht über
300 Millionen aus.

Außerdem glauben wir, den besonderen Ver¬
hältnissen, die in Niederösterreich und in Wien be¬
stehen, dadurch Rechnung tragen zu müffen, daß wir
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eine Sonderstellung Wiens, die ja auch in der
künftigen Verfassung ihren Ausdruck finden soll, in
Antrag bringen. Bisher hat Wien mit. Niederöster¬
reich ein Übereinkommen des Inhaltes geschlossen,
daß ein Großteil der dem Lande Niederösterreich
zukommendeu Überweisungen an die Stadt Wien
weitergegeben wird. Das hatte zur Folge, daß von
den 35^2 Millionen, die Niederösterrcich zukommen,
an die Gemeinde Wien zirka 21 Millionen überwiesen
wurden. Diese Teilung bleibt natürlich rücksichtlich
der normalen Überweisungen weiterhin in Kraft,
genügt aber für die Gemeinde Wien nicht, währende
andrerseits das Land NiederösterreiÄ sich außer¬
stande erklärt hat, das bisherige Teilungsverhältnis
auch für die Mehrüberweisungen in Kraft treten zu
lassen. Wir schlagen daher den Mittelweg vor, daß
wir der Gemeinde Wien mit Rücksicht auf ihre be¬
sonderen Verwaltungsauslagen in den Jahren 1919
und 1920 eine Überweisung von 30, beziehungs¬
weise 60 Millionen geben und andrerseits das
Land Niederösterreich verpflichten, im Jahre 1920
der Gemeinde Wien auch seinerseits einen Betrag
von wenigstens 40 Millionen abzugeben. Dieser
Art wird den Sonderstellungen Niederösterreichs und
Wiens, wir wir glauben, in einer durchaus ge¬
rechten Weise entsprochen. Wir können nämlich nicht
verkennen, daß eine Sonderbehandlung dieser beiden
territorialen Gebiete sich rechtfertigt einerseits durch
die in Niederösterreich und in Wien zweifellos be¬
stehende besondere Teuerung — die Krone hat
nämlich Hierlands einen ganz anderen Wert als in
den anderen Ländern; wir können aber andrerseits
auch nicht verkennen, daß durch die zentrale Stel¬
lung Niederösterreichs und insbesondere Wiens eine
Mehrbelastung mit Verwaltungsauslagen eintritt,
daß insbesondere auch das Land Niederösterreich
gewisse Einrichtungen hat, welche dem gesamten
Staate zugute kommen — ich verweise hier auf den
Krankenanstaltsfonds, welcher ja aus allen Ländern
Patienten aufnimmt, die ein sehr verlustbringendes
Geschäft für die Teilhaber des Krankenanstalts¬
fonds sind.

Wir können weiters nicht verkennen, daß
Wien, das ja ein volles Drittel der Bevölkerung
ausmacht, den Staat auch im erhöhten Ausmaß
von Verwaltungsauslagen dadurch entlastet, daß es
eben die ganze politische Verwaltung erster Instanz
aus Gemeindemitteln bestreitet. Weiters ist Wien
auch dadurch besonders ungünstig gestellt, daß eine
sehr große Einnahmsquelle: die Hauszinsfteuer,
durch das Mieterschutzgesetz vollständig lahmgelegt
ist. Während sonst alle Steuerquellen eine ganz
besondere Entfaltung erreichen konnten, ist gerade
die Hauszinsfteuer, die wichtigste Einnahmsquelle
Wiens, zum Stillstände verurteilt. Schließlich wird
ja auch nicht ganz mit Stillschweigen übergangen
werden können, daß Wien und Niederösterreich fast

vier Fünftel aller direkten Steuern aufbringen, so
daß, wenn man Überweisungen vornimmt, man doch
auch ein so ausschlaggebendes Moment nicht voll¬
ständig außer Anschlag lassen soll. (Abgeordneter
Dr. Alfred Gürtler: Da§ macht aber mir die
eigenartige Erwerbsteuerveranlagung!) D nein, das
erstreckt sich auf alle direkten Steuergattungen, aber
darüber hinaus ja auch auf Aktienemissionsgebühren
u. dgl. Es liegt ja doch hier — bisher wenigstens
— der Mittelpunkt des gesamten erwerbswirtschast-
lichen Lebens überhaupt. Ich hoffe also, daß gegen
diese, durch die tatsächlichen Verhältnisse gewiß
gerechtfertigten, Zuweisungen an Wien Bedenken
seitens des hohen Hauses nicht werden erhoben
werden, denn wir sind uns bewußt, hierbei noch
lange nicht den Wünschen der beiden beteiligten auto¬
nomen Körperschaften Rechnung getragen zu haben;
wir bleibeit noch weit hinter dein zurück, was als
angeblich unabweisbare Forderung an uns gestellt
worden ist. Alles in allem aber, hohes Haus, glaube
ich sagen zu können, daß alle autonomen Körper¬
schaften mit dem, was wir hier in der vorge¬
schlagenen Steuerreform ihnen bieten, tatsächlich
zufrieden sein können. Sie könnten hieraus ent¬
nehmen, daß wir, trotz unserer so außerordentlich
ungünstigen finanziellen Lage, gegenwärtig weit mehr
für die Finanzen der autonomen Körperschaften zu
tun uns entschlossen haben, als dies unter den
früheren günstigen Verhältnissen je geschehen ist.
Hieraus sqllte doch vielleicht auch seitens der Landes¬
verwaltungen der Schluß gezogen werden, daß das
gegen Wien so häufig ausgesprochene Vorurteil,
welches auch immer auf die Zentralregierung aus¬
gedehnt wird, einer Revision unterzogen werden
sollte und könnte, denn hier auf dem Finanzgebiete,
hohes Haus, handelt es sich in der Tat um ein
Gebiet, welches einer einheitlichen Verwaltung ganz
besonders bedarf. Es empfiehlt sich vielmehr, die
Steuerkategorien einheitlich zu verwalten, einheitlich
gesetzlich zu regeln und zu veranlagen, und dann
darüber schlüssig zu werden, wie über das so er¬
zielte Gesamtergebnis verfügt werden soll. Ein
Partikularismus in den Steuern ist. wie ich glaube
und wie uns das Beispiel der gesamten übrigen
Welt und namentlich die Vorgänge in Deutschland
dartun, ein durchaus nicht empfehlenswerter Vor¬
gang und ich würde glauben, daß wir durch den
hier befchrittenen Weg einer reichlicheren Ausstattung
der Selbstverwaltung mit den Ergebnissen einheitlich
verwalteter Steuern einen Weg beschritten haben,
welcher vielleicht auch bei der Entscheidung der
Versassungsfrage eine günstige Rückwirkung aus¬
üben wird.

Ich habe bei meinen Ausführungen gänzlich
des Gesetzes über die Gemeindeüberweisungen Er¬
wähnung zu machen vergessen. Was ich bisher von
den Ländern gesagt habe, gilt auch von den
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Genieinden, welchen wir die Mehrerträgnisse der Haus¬
zinssteuer, soweit sie sich aus höheren Steuersätzen
in den Landeshauptstädten ergeben, überlassen, es
gilt von der Linienverzehrungssteuer, welche wir
den bisher geschlossenen Städten überweisen und es
gilt ganz allgemein für alle Steuern, die wir, wie
die Fleischhauer, zur Exploitation überweisen.

Wenn ich daher meine Ausführungen zu¬
sammenfassen darf, so möchte ich sagen, daß es
gewiß unleugbar harte Maßregeln sind, die ich in
Vorschlag bringe, welche aber zwei mildernde
Momente gewiß für sich geltend machen können,
nämlich einerseits, daß sie keineswegs ausschließlich
das staatsfinanzielle Interesse berücksichtigen, sondern
sich auch die Förderung der Interessen der Länder
und Gemeinden zur Pflicht gemacht haben und
zweitens den von mir eingangs dargelegten Umstand,
daß sie sorgfältig darauf bedacht waren, der steuer¬
politischen Gerechtigkeit dadurch zu entsprechen, daß
sie die bestehenden Verhältnisse zwischen Massen¬
steuern und Besitzsteuern nicht nur nicht zuungunsten
der Massensteuern verschlechtern, sondern umgekehrt
verbessern. Angesichts dieser Momente und der ganz
offen zutage liegenden absoluten Notwendigkeit, zur
Besserung der Staatsfinanzen energische Maßregeln
zu ergreifen, weil nur auf diese Weise dem fort¬
schreitenden Anwachsen des Defizits entgegengewirkt
und auf die Herstellung des Gleichgewichtes hin¬
gewirkt werden kann, was eine unbedingte Voraus¬
setzung U>er Erstarkung und Wiedergewinnung des
öffentlichen Kredites ist, auf welche Momente wir
derzeit, in der Zeit der Subskription der ersten
inneren Anleihe, das allergrößte Gewicht legen
müssen, glaube ich, dem hohen Hause wirklich mit
Überzeugung die Bitte vortragen zu können, in die
Beratung dieser Vorlagen eingehen und dieselben
einer ehesten günstigen Verabschiedung zuführen zu
sollen. (Bravo!)

Präsident Hauser: Im Sinne des 8 35
der Geschäftsordnung hat der Herr Abgeordnete
Kittinger den Antrag gestellt, daß über diese
soeben eingebrachten Steuervorlagen eine erste
Lesung abgeführt werden soll. Ich bitte diejenigen
Mitglieder des hohen Hauses, welche diesem Antrag
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. (Ge¬
schieht J Angenommen.

Diese erste Lesung wird auf die Tages¬
ordnung der nächsten Sitzung gestellt werden.

Wir haben heute noch einen Punkt der
Tagesordnung zu erledigen, das ist der Bericht
des Finanz- und Budgetausschusses über
die Vorlage- der Staatsregierung (719 der
Beilagen), betreffend das Gesetz, mit welchem
das Gesetz vom 5. Dezember'1919, St. G. Bl.
Nr. 557, betreffend das Dienstverhältnis

der Hochschulassistenten, teihveife aögeändert
w ird. (738 der Beilagen).'

Ich bitte den Berichterstatter Herrn Abgeord¬
neten Leuthner die Verhandlung einzuleiten.

Berichterstatter Leuthner: Hohes Haus'
Durch das Gesetz vom 5. Dezember 1919 sollte
das Dienstverhältnis der Hochschulassistenten geregelt
werden. Diese Regelung wurde nötig durch die außer¬
ordentlich schlimme wirtschaftliche Lage, in der sich
die Hochschulaffistenten befanden. Sie geschah in
dein Sinne, daß die Hochschulassistenten in das
Schema der Staatsbeamten eingestellt wurden. Aber
eben dadurch wurde diese Regelungsform in den
Bestimmungen, die sich auf die Besoldung beziehen,
unanwendbar, denn sowohl das Besoldungsübergangs¬
gesetz als das diesem Besoldungsübergangsgesetze
nachgebildete Gesetz, das die Besoldung der Lehrer¬
schaft an den Mittelschulen regelt, hat ja die Be-
messungsgrundlage vollständig geändert, derart, daß
nach dem Gesetze vom 5. Dezember 1919 die Be¬
soldung der Hochschulassistenten tatsächlich nicht mehr
bemessen werden kann. Daraus ergab sich die Not¬
wendigkeit für die Regierung, eine Änderung der
die Besoldung betreffenden Paragraphen des Gesetzes
vom 5. Dezember 1919 vorzuschlagen. Der Vor-
schläg aber, den die Regierung in ihrem, Gesetz¬
entwurf niederlegte, hat in der Form, die von der
Regierung gewählt, worden war, in wesentlichen
Punkten die Zustimmung des Ausschusses nicht er¬
halten können.

Die Vorlage ging nämlich von dem Gesichts¬
punkte aus, den ordentlichen Assistenten das Gesamt¬
maß der Bezüge des Mittelschullehrers zu geben,
den außerordentlichen Assistenten aber nur Quoten
dieser Bezüge, und zwar sollten sie bei der ersten
Anstellung 75 Prozent, nach dem zweiten Dienst¬
jahre 85 Prozent, nach dem vierten Dienstjahre
95 Prozent und nach dem sechsten 100 Prozent
vom vollen Ausmaße der einem wirklichen Lehrer
der wissenschaftlichen Fächer von staatlichen Mittel¬
schulen gebührenden Anfangsbezüge erhalten. Diese
Bemessung widerspricht nun dem Grundsätze, auf
dem das neue Schema der Beamtenbesoldung auf¬
gebaut ist. Das neue Schema der Beamtenbesoldung
kennt nur zwei veränderbare und abstufungsfähige
Bestandteile, nämlich den Grundgehalt und den
Ortszuschlag, während die Teuerungszulagen und
die gleitende Zulage für die Staatsangestellten aller
Rangsklafsen und Kategorien gleich sind. Da man
nun aber die Hochschulassistenten in die Reihe der
Staatsangestellten gebracht hatte, so konnte unmöglich
ein allgemein geltender Grundsatz für si? außer
Geltung gesetzt werden.

Diese vom Berichterstatter gleich im Aus¬
schüsse vorgebrächte Einwendung wurde vom Aus-
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schusse genehmigt und der Berichterstatter wurde
aufgefordert, mit dem Vertreter des Unterrichts¬
amtes und des Finanzamtes wegen Abänderung
der Gesetzesvorlage in Unterhandlungen zu treten.

Die abgeänderte Form der Gefetzesvorlage
liegt nun vor. Ihr Wefentliches ist, daß nun auch
dem außerordentlichen Assistenten und dem Hilfs-
afsistenten die Teuerungszulage und die gleitende
Zulage im vollen Ausmaße gewährt werden und
dem außerordentlichen Afsiftenten bei der Anstellung
75 Prozent, nach'dem zweiten Dienstjahre 90 Pro¬
zent, nach dem vierten Dienstjahre 95 Prozent und
nach dem sechsten Dienstjahre das volle Ausmaß
der einem wirklichen Lehrer der wissenschaftlichen
Fächer von staatlichen Mittelschulen gebührenden
Anfangsbezüge zugebilligt werden.

Einen Streitpunkt bildete bloß der zweite
Satz von 90 Prozent. Es wurde zunächst geltend
gemacht, daß eine allzugroße Annäherung des
Einkommens der außerordentlichen Hochschulassistenten
an das Einkommen der ordentlichen Assistenten
unerwünscht sei, weil es den Interessen der Hoch"
schulen und ihres Forschungs- und Lehrbetriebes
widerspreche, wenn die außerordentlichen Hochschul¬
assistenten irgendwie veranlaßt sein könnten, in
ihrer Stellung eine dauernde Lebensstellung zu
erblicken. Diese Erwägung hat ihre Gültigkeit und
selbst die außerordentlichen Hochschulassistenten gehen
durchaus von dem Grundsätze aus, daß die Stellung
eines außerordentlichen Hochschulassisteuten nicht zu
einer Dauerstellung werden soll. Allein wenn man
den Unterschied zwischen der Gehaltsgröße, die
einem ordentlichen, und der Gehaltsgröße, die
einem außerordentlichen Assistenten zukommt, größer
machen will, dann müßte man vor allem die
Gesamtbezüge des ordentlichen Hochschulüssistenten
bedeutend erhöhen; es müßte ein Betrag da sein,
von dem Man einen größeren Abzug machen könnte,
ohne unter das Existenzminimum hinabzugelangen.
Denn schließlich gibt es auch eine Grenze dafür,
was man dem geistigen Arbeiter als Lohn darbieten
darf, es gilt auch für den geistigen Arbeiter ein
Existenzminimum. Daher mußte man sich mit
einer Regelung begnügen, die wohl vielleicht den
Schönheitsfehler hat, daß der Unterschied zwischen
dem Ansangsgehalt des ordentlichen Assistenten und
dem Gehalt, das cher außerordentliche Assistent vom
zweiten Dienstjahre an empfängt, ein sehr geringer
ist. Diese Erwägungen spielen auch in die Ent¬
schließung hinein, die ich mir dem hohen Hause

' vorzulegen erlaube.
■ Die Lage des ordentlichen und des außer¬

ordentlichen Assistenten unterscheidet sich abgesehen
von allem anderen, was ich hier, weil es nicht zu
den Besoldungsverhältnissen gehört, nicht berühren
will, dadurch, daß dem ordentlichen Assistenten,
weil er eine Dauerstellung hat, Triennalzülagen

gewährt werden, die dem außerordentlichen Assistenten
auch dann nicht zufallen, wenn er über sechs Jahre
hinaus, etwa zehn Jahre hindurch bestellt ist. Die
außerordentlichen Assistenten haben selbst niemals
die Triennalzülagen für sich in Anspruch genommen,
wohl aber haben sie gefordert, daß man für die
Kriegsteilnehmer eine Ausnahme macht, weil man
nicht zugeben könne, daß sie von den Folgen des
Krieges allzu hart getroffen werden. Obwohl der
Ausschuß gleichfalls wie die Unterrichtsverwaltung
von dem Grundsätze ausgeht, daß es notwendig ist,
die Stellung eines außerordentlichen Assistenten nicht
zu einer Dauerstellung werden zu lassen, daß es
notwendig ist, hier immer wieder neuen jungen
Kräften die Möglichkeit und Gelegenheit zu einer-
gründlichen wissenschaftlichen Ausbildung offen zu
halten, mußte er sich doch aus Gründen der Mensch¬
lichkeit dafür entscheiden, bei den Kriegsteilnehmern
eine Ausnahme zu machen.

Ich bitte daher im Namen des Ausschusses
das hohe Haus, den Gesetzentwurf in der hier vor¬
geschlagenen Fassung und mit den Änderungen, die
der Ausschuß vorgenommen hat sowie die vor¬
geschlagene Entschließung anzunehmen.

Präsident Hauser (welcher während vor¬
stehender Ausführungen den Vorsitzübernommen

hat): Zum Worte ist niemand gemeldet. Wir kommen
daher sogleich zur Abstimmung.

Ich bitte diejenigen Mitglieder des hohen
Hauses, welche das Gesetz in der Fassung des
Ausschusses annehmen wollen,' sich zu erheben.
(Geschieht.) Angenommen.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche auch
Titel und Eingang des Gesetzes annehmen
wollen, sich zu erheben. (Geschieht.) Angenommen,
damit ist das Gesetz in'zweiter Lesung be¬
schlossen.

Berichterstatter Leuthner: Ich b e a n t r a g e
die sofortige Vornahme der. dritten Lesung.

Präsident Hauser: Der Herr Bericht¬
erstatter beantragt' die sofortige Vornahme der
dritten Lesung.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche sich
diesem Vorschläge anschließen, sich zu erheben.
(Geschieht.) Das hohe Haus hat mit der erforder¬
lichen Zweidrittelmehrheit die sofortige
Vornahme der dritten Lesung beschlossen. Wünscht
jemand das Wors? (Nie\nand meidet sich.)

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche das
Gesetz auch in dritter Lesung annehmen wollen, sich
von ihren Sitzen zu erheben. (Gescheht.) Das
Gesetz, mit welchem das Gesetz vom 5. De¬
zember 1919, St. G. Bl. Nr. 557, betreffend
d a s D i e n st v e r h ü l t n i s d e r H o ch s ch u l a s s i st e n t e n,
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teilweise abgeändert wird (738 der Beilagen)f
ift auch in dritter Lesung angenommen und
damit erledigt.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche auch
die vorgeschlagene Entschließung annehmen wollen,
sich zu erheben. (Geschieht) Angenommen.

Ich schreite zum Schluss/der Sitzung und
schlage vor. daß.die nächste Sitzung am Mittwoch,
den 3. März, um 3 Uhr nachmittags statt-
sindet, und zwar mit solgender Tagesordnung:

1. Erste Lesung des Antrages der Ab¬
geordneten Dr. Adler, Dr. Seipel, Kittinger
und Genossen, betreffend eine Ergänzung
der Geschäfsordnung der Konstituierenden
Nationalversammlung (732 der Beilagen).

2. Erste Lesung der Steuervorlagen
der Staatsregierung (740 bis 748 der Bei¬
lagen).

Eventuell:

3. Bericht des Finanz- und Budget¬
ausschusses über die Vorlage der Staats¬
regierung (739 der Beilagen) wegen Bewilli¬
gung einer einmaligen, nicht wiederkehrenden
Aushilfe an die Staatsangestellten (Staats¬
angestelltenaushilfegesetz).

Wird eine Einwendung erhoben? (Nach einer
Pause.) Es ist nicht der Fall.

Ich erkläre die Sitzung für geschlossen

Schluß der Sitzung: 5 Uhr 40 Minuten nachmittags.

Österreichische Staatsdruckerei. 33421
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